
Auswertung und Präsentation
der Untersuchungsergebnisse

Im folgenden Abschnitt sollen die Untersuchungsergebnisse der In­
haltsanalyse präsentiert werden. Dazu werden vorab einige allgemeine 
Informationen zu der Funktion von Systembetreuer:innen und ihrer 
Tätigkeit  dargelegt.  Daran  anschließend soll  –  begleitet  von  einer 
kurzen Auswertung der erhobenen Kurzfragebögen – das Sample der 
Interviewteilnehmer:innen beschrieben werden, bevor sich im weite­
ren Verlauf der eigentlichen Auswertung der Interview-Transkripte 
gewidmet wird.

Vorbemerkungen zur Arbeit der Systembetreuer:innen

Schon während der Erhebungsphase dieser Studie erhärtete sich der 
Eindruck,  dass  sich  das  Arbeitsfeld  von  Systembetreuer:innen  als 
äußerst komplex und von Schule zu Schule variabel präsentiert. Diese 
Arbeit möchte daher den Versuch unternehmen, diese Funktionsstelle 
in ihrer Diversität möglichst differenziert abzubilden und dabei sowohl 
Unterschiede als auch Gemeinsamkeiten der beschriebenen Arbeits­
praxen aufzuzeigen. Somit sollen unter anderem die zugrundeliegende 
Systematik sowie das Allgemeine im Speziellen wiedergefunden wer­
den. Zu diesem Zweck sollen in diesem Kapitel bereits ein Überblick 
und erste  Anhaltspunkte  geboten  werden,  bevor  sich  im weiteren 
Verlauf der Arbeit differenziert mit den einzelnen Schwerpunkten des 
Arbeitslebens der interviewten Systembetreuer:innen auseinanderge­
setzt wird.

4.  

4.1
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Allgemeines zur Arbeit von Systembetreuer:innen

Als grundlegendes und universelles Merkmal der Arbeit als Systembe­
treuer:in lässt sich zunächst die Doppelrolle der ausübenden Personen 
verstehen. Als Systembetreuer:in tätig zu sein bedeutet immer, auch als 
Lehrkraft tätig zu sein. So versteht sich die Systembetreuung – im 
Verständnis  der  Befragten  –  zunächst  als  Nebentätigkeit,  also  als 
Aufgabe, der man als Lehrer:in zusätzlich nachkommt. Dabei beträgt 
die verrichtete Arbeitszeit als Systembetreuer:in zwischen einer und 
fünf Anrechnungsstunden pro Woche, wobei das Deputat einer in 
Vollzeit arbeitenden Lehrkraft bei 23 bis 27 Unterrichtsstunden pro 
Woche angesetzt ist20. Für eine in Vollzeit arbeitende Lehrkraft nimmt 
die Tätigkeit  der Systembetreuung somit – selbst  bei  der maximal 
möglichen Anzahl von fünf Anrechnungsstunden – immer noch we­
niger als ein Viertel der geforderten (Gesamt-) Arbeitszeit ein und liegt 
je nach Berechnungsgrundlage zwischen 8,3 und 8,7 Zeitstunden21.
Obwohl auf die Funktion der Systembetreuung also nur ein verhält­
nismäßig kleiner Anteil der Gesamtarbeitszeit entfällt, soll die zeit­
lich umfangreichere Tätigkeit als Lehrkraft hier in den Hintergrund 
gestellt werden. Die Intention der vorliegenden Forschungsarbeit soll 
demgemäß vor allem in der explorativen Erforschung der Arbeits­
praxis und des Arbeitsalltags von Systembetreuer:innen liegen. Dies 
soll im Umkehrschluss jedoch nicht bedeuten, dass die Rolle als 
Lehrkraft dabei völlig ignoriert werden könnte; vielmehr soll der 
Fokus der Betrachtung auf jenen Handlungen und Aufgaben liegen, 

4.1.1

20 Die zu verrichtenden Unterrichtsstunden variieren in Abhängigkeit der unterrich­
teten Fächer.

21 Für eine in Vollzeit arbeitende Lehrkraft (23 Unterrichtsstunden) kann mit dem 
Verhältnis von 1 zu 1,74 die Arbeitszeit von Schulstunden in Zeitstunden ausge­
rechnet werden. 23 Unterrichtsstunden die Woche (x 1,74) entsprechen so ca. 
40 Zeitstunden, was der Arbeitszeit entspricht, die bayerische Beamte pro Woche 
leisten müssen. Daraus lässt sich errechnen, dass sich für fünf Anrechnungsstunden 
beispielsweise ein Arbeitseinsatz von ca. 8,7 Stunden ergibt. Entsprechend der 
„Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus 
vom 27. Juni 2019, Az. V.1-BP5005.0/58/6“ sollen Anrechnungsstunden hingegen 
„einer Arbeitszeit von mindestens 100 Minuten“ (KMBek 2019, S. 3) entsprechen, 
wodurch man mind. 8,3 Zeitstunden als Umrechnungswert erhält.
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die der Rolle der Lehrerin bzw. des Lehrers als Systembetreuer:in 
zukommen.
Ausgehend von der Beschreibung der Systembetreuung als Nebentä­
tigkeit mag die Vielfalt und Komplexität sowie die Dimension der 
zu betreuenden Bereiche und anfallenden Aufgaben zunächst überra­
schen. Denn – so viel sei bereits verraten – Systembetreuer:innen 
sind, je nach Schule, für ein breites Spektrum kleinerer und größerer 
Aufgaben verantwortlich, die sich grob in technische Tätigkeiten 
(Kapitel 4.2.1), organisatorische Tätigkeiten (Kapitel 4.2.2) und Wis­
sensarbeit (Kapitel 4.2.3) aufteilen lassen22. Obgleich die hier diffe­
renzierten Arbeitsfelder im Folgenden gesondert betrachtet werden 
sollen, sei darauf hingewiesen, dass gerade diese Multidimensionali­
tät der Arbeitsinhalte und Kompetenzbereiche eine weitere Charak­
teristik der Arbeit von Systembetreuer:innen darstellt. Unter dem Be­
griff der Multidimensionalität werden an dieser Stelle zugleich zwei 
Phänomene bezeichnet. Denn sowohl die Tätigkeitsbereiche inner­
halb des Funktionssystems Schule können diese Charakterisierung 
für sich in Anspruch nehmen als auch die verrichteten Arbeitsinhal­
te23. Damit ist gemeint, dass viele der verrichteten Aufgaben mehrere 
oder alle der oben genannten Arbeitsfelder miteinschließen. Demzu­
folge ist die Arbeit sowohl exekutiver als auch disponierender Natur 
und zudem durch ihren starken koordinativen Charakter geprägt.
Allerdings sind nicht nur der Arbeitsinhalt und die funktionale Fäche­
rung der Systembetreuer:innen-Tätigkeit als multidimensional zu be­
zeichnen. Denn auch das Arbeitsumfeld, in dem Systembetreuer:innen 
operieren,  erweist  sich  als  durchaus  komplex.  Beginnend  mit  der 
Schule als Örtlichkeit der Arbeit erstreckt sich die räumliche Dimensi­
on der Tätigkeit über zahlreiche Räume, Korridore, Stockwerke und 
Gebäude. Gleichermaßen erweist sich auch das Spektrum der verwen­
deten Arbeitsmittel als sehr vielfältig. Darunter fallen unter anderem 
digitale Medien wie Computer, Notebooks, Tablets, Fernseher, Audio- 
und Soundsysteme, Drucker und Kopierer, Router, Server, Dokumen­

22 Eine Definition der einzelnen Tätigkeitskategorien findet sich in den zugehöri­
gen Kapiteln.

23 Ausführlicher wird diese Thematik noch in den Kapiteln zu den verschiedenen 
Tätigkeitsbereichen behandelt.
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tationskameras24 und interaktive Whiteboards25 sowie vereinzelt auch 
analoge Medien, die dennoch als technische Geräte zu bezeichnen sind 
(z.B.  VHS-Videorecorder,  Overheadprojektoren).  Zudem lässt  sich 
auch  notwendiges  Werkzeug  und  Zubehör  zu  den  Arbeitsmitteln 
hinzuzählen,  etwa Schraubenzieher,  Kabel  und Ähnliches.  Entspre­
chend des koordinativen Charakters der Arbeit sind dem Arbeitsum­
feld eine Vielzahl von Akteuren hinzuzuzählen, die sich sowohl auf 
interne  als  auch  externe  Kommunikations-  und  Kooperationspart­
ner:innen verteilen. So pflegen Systembetreuer:innen unter anderem 
Kontakte zur Schulleitung, dem Kollegium, der Eltern- und Schüler­
schaft, aber auch zu Dienstleistern oder dem kommunalen Schulträ­
ger26.
Obgleich der Funktionsumfang der Tätigkeit bei vielen Interviewten 
ähnlich bestellt ist, unterscheiden sich die Arbeitstätigkeiten und Zu­
ständigkeitsbereiche der einzelnen Systembetreuer:innen doch ekla­
tant voneinander. So wirkt sich zum Beispiel die Art und Weise der 
Aufgabenteilung innerhalb der Schulen – etwa durch die Mit- und 
Unterstützungsarbeit von Kolleg:innen – auf den Zuständigkeitsbe­
reich der Systembetreuer:innen aus. In besonderem Maße verändert 
allerdings das Vorhandensein einer umfangreichen Betreuung durch 
einen Dienstleister den Kompetenzbereich der jeweiligen Systembe­
treuung. Diese Form der kooperativen Zusammenarbeit zwischen 
Schulen und einem bestimmten Dienstleister offenbarte sich schon 
in der Erhebungsphase als ein markantes Distinktionsmerkmal und 
bestätigte sich in der Auswertung schließlich als ein präformieren­
der Faktor der Systembetreuer:innen-Tätigkeit. So arbeiten zwei der 
insgesamt sechs interviewten Systembetreuer:innen jeweils an Schu­
len, die über relativ umfangreiche Rahmenverträge mit einer ent­
sprechend spezialisierten Firma verfügen27. Der Kompetenzbereich 

24 Im Folgenden auch als Doku-Kameras bezeichnet.
25 „Interaktive Whiteboards“ ist die übergeordnete Begrifflichkeit für eine Produkt­

kategorie. Bezeichnet werden damit interaktive Tafeln, die oftmals unter Zuhilfe­
nahme eines Computers oder Tablets bedient werden.

26 Die hier aufgezählten Kommunikationsadressen bestehen in der Arbeitspraxis der 
Systembetreuer:innen freilich nicht in gleicher Form, sondern treten als Konglo­
merat einer Vielzahl einzelner Akteure in Erscheinung.

27 Letztlich muss festgehalten werden, dass auch Systembetreuer:innen ohne Sup­
port immer wieder mit Dienstleistern zusammenarbeiten; dabei gestaltet sich 
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der betreuenden Dienstleister liegt dabei vor allem im technischen, 
mitunter auch im organisatorischen Bereich. Die gewährten Unter­
stützungsleistungen beziehen sich dabei zumeist auf die (technisch 
intensive28) Wartung und Reparatur von Geräten, administrative 
Aufgaben, wie etwa das Server-Management, aber auch auf projekt­
bezogene Tätigkeiten wie die Installation und den Aufbau von Neuge­
räten. Eine derartige Zusammenarbeit mit einem Dienstleister wirkt 
sich somit sowohl auf das Tätigkeitsfeld der betroffenen Systembe­
treuer:innen aus als auch auf die Arbeitsorganisation, Arbeitsbelas­
tung und die Digitalisierung an den Schulen. Da sich die Dimension 
der Auswirkungen auf die Arbeitspraxis der Systembetreuer:innen 
als so weitreichend herausstellte, wurde sich im Zuge der Auswer­
tung dazu entschlossen, im Folgenden eine Differenzierung zwischen 
Systembetreuer:innen mit Support und Systembetreuer:innen ohne 
Support zu treffen. Denn obgleich die Arbeitsbelastung, Arbeitsinhal­
te, Arbeitsorganisation usw. von Individuum zu Individuum teils 
sehr unterschiedlich ausfallen, lassen sich diese beiden ‚Typen‘ doch 
grundsätzlich und qualitativ unterscheiden.

Beschreibung des Samples

Um vor der eigentlichen Auswertung der Interviews einen kurzen 
Überblick über die Zusammensetzung des Samples zu vermitteln, 
sollen in diesem Abschnitt in aller Kürze einige Angaben der Befrag­
ten aus den Kurzfragebögen vorgestellt werden. Ergänzt werden diese 
Angaben durch weitere Informationen zu den Interviewten.
Für die Studie wurden insgesamt sechs Systembetreuer:innen inter­
viewt. Die Interviews wurden pandemiebedingt mittels Videokonfe­
renz online durchgeführt, wobei die Dauer der einzelnen Gespräche 
zwischen 73 und 95 Minuten variierte (ohne Vor-/Nachgespräch). 

4.1.2

die Zusammenarbeit aber weniger umfangreich und ist z.B. nur auf einen einge­
schränkten Bereich festgelegt oder auf einmalige Aufträge beschränkt.

28 Gemeint sind hier Wartungs- und Reparaturarbeiten, die deutlich über ‚einfache 
Handgriffe‘ wie etwa das Umstecken oder Ersetzen von Kabeln o.ä. hinausgehen 
und/oder nicht in einem bestimmten zeitlichen Rahmen von den Systembetreu­
er:innen selbst übernommen werden können.
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Durchschnittlich dauerten die Interviews somit rund 85 Minuten. 
Dabei setzt sich das Sample aus vier männlichen und zwei weibli­
chen Personen zusammen. Das Alter der Interviewten liegt zwischen 
37 und 53 Jahren, wobei der Altersdurchschnitt bei ca. 44 Jahren 
liegt. Die Anstellungsdauer als Lehrkraft an der aktuellen Schule 
lässt sich auf einen Bereich zwischen sechs und 19 Jahren eingrenzen, 
wobei alle Befragten an staatlichen Schulen beschäftigt sind. Vier 
der Befragten gaben an, ihrer Tätigkeit als Lehrkraft in Vollzeit nach­
zugehen, während zwei der Interviewten die Lehrtätigkeit in Teilzeit 
ausüben. Zudem lässt sich festhalten, dass die Befragten die Anzahl 
der Beschäftigten an ihren Schulen zwischen 70 und 110 Personen 
schätzten.
Die Arbeitszeit als Systembetreuer:in im Sample bewegt sich zwi­
schen dem Minimum von einer Stunde und dem maximal möglichen 
Wert von 5 Anrechnungsstunden, wobei die Arbeitserfahrung als 
Systembetreuer:in in einem Bereich zwischen 8 Monaten und 7 Jah­
ren angesiedelt sind. Die durchschnittliche Arbeitserfahrung unter 
den Interviewten liegt dabei bei gut vier Jahren, wobei berücksichtigt 
werden muss, dass viele der Befragten bereits vor ihrer formellen Er­
nennung in einer unterstützenden oder artverwandten Position tätig 
waren. Bezüglich der Frage, ob bzw. wie viele ähnlich beauftragte/en­
gagierte Personen an ihrer Schule insgesamt im Bereich der System­
betreuung tätig sind, variierte die Anzahl der zuständigen Personen 
zwischen ein und zwei Personen, wobei keine augenscheinlichen 
Zusammenhänge zwischen der Anzahl zuständiger Personen und der 
Anzahl vergüteter Anrechnungsstunden oder der Berufserfahrung zu 
erkennen waren.
Bezüglich der unterrichteten Fächer ist eine Häufung bei den na­
turwissenschaftlichen Fächern festzustellen. Dabei wurde das Fach 
„Mathematik“ insgesamt viermal angegeben und das Fach „Physik“ 
dreimal. Allerdings wurden auch Fächer wie Englisch, Geographie 
oder Geschichte als Hauptfächer angegeben. ‚Nur‘ zwei der Inter­
viewten gaben zudem an, Informatik als Drittfach zu unterrichten, 
wobei einer der beiden dies nur als fachfremde Person bis einschließ­
lich der sechsten Jahrgangsstufe unterrichtet. Insgesamt sind alle Be­
fragten eher zufrieden (5) bis sehr zufrieden (1) mit ihrem Beruf. 
Die Arbeitsbelastung als Systembetreuer:in wurde zumeist als eher 

4. Auswertung und Präsentation der Untersuchungsergebnisse

54

https://doi.org/10.5771/9783828850415-49 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783828850415-49
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


hoch (4) oder sogar sehr hoch (1) beurteilt. Nur eine Person gab 
an, die Arbeitsbelastung als mittelmäßig zu empfinden. Im Vergleich 
zu ihrer Tätigkeit als Lehrkraft gaben vier der Befragten an, dass 
eine Arbeitsstunde in der Systembetreuung mehr Arbeitsaufwand 
erfordert als eine Arbeitsstunde als Lehrer:in. Zwei der Befragten 
empfanden das Verhältnis dementgegen als ausgewogen.
Bezüglich des Digitalisierungsprozesses entpuppten sich die meisten 
befragten Systembetreuer:innen als Befürworter:innen der Digitalisie­
rung. Fünf der Interviewten gaben an, die Digitalisierung an Schulen 
grundsätzlich als „eher positiv“ zu bewerten, wohingegen nur eine 
Person diese Entwicklung als „eher negativ“ bewertete. Den Digita­
lisierungstand an ihren Schulen erachteten die meisten Befragten in­
des als „eher fortgeschritten“ (5), nur eine Person beschrieb hingegen 
die eigene Schule in diesem Bereich als „eher rückständig“. Den Ein­
fluss in ihrer Funktion als Systembetreuer:in auf die Digitalisierung 
an ihrer Schule beurteilten die Befragten durchschnittlich als „eher 
stark“ (4), wobei jeweils eine Abweichung zu „sehr stark“ und eine 
zu „mittelmäßig“ zu bemerken ist. Zuletzt wurde von allen Befragten 
angegeben, ihre Aufgaben eher selbstständig als nach Anweisung 
zu erledigen. Als zeitintensivsten Tätigkeitsbereich benannten die 
meisten Befragten den organisatorischen Bereich. Bemerkenswert 
ist, dass bei allen befragten Systembetreuer:innen ohne Support die 
„Reparatur und Instandhaltung“ neben dem Organisatorischen als 
zeitintensivster Tätigkeitsbereich angegeben wurde, während für die 
beiden Systembetreuer:innen mit Support stattdessen die „Problem­
lösung“ gleichwertig mit der organisatorischen Tätigkeit aufgeführt 
wurde. Pädagogische Tätigkeiten führte dementgegen keine der be­
fragten Personen als zeitintensivsten Tätigkeitsbereich auf.

Tätigkeitsfelder in der Systembetreuung

In diesem Absatz sollen nun die Tätigkeitsfelder innerhalb der 
Systembetreuung einer detaillierten Betrachtung unterzogen werden, 
um eine belastbare Basis für die darauf aufbauenden Untersuchun­
gen zu erhalten. Das Tätigkeitsfeld lässt sich grob in drei Kategorien 
gliedern: beginnend mit den technischen Tätigkeiten (4.2.1), die sich 

4.2
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wiederum einem alltäglichen oder projektbezogen Kontext zuschrei­
ben lassen, gefolgt von den organisatorischen, kommunikativen und 
koordinierenden Tätigkeiten (4.2.2), die sich ihrerseits in kommunika­
tiv-koordinative Tätigkeiten und organisatorisch-disponierende Tätig­
keiten unterteilen lassen. Zuletzt besteht in der Wissensarbeit und 
dem Wissensmanagement (4.2.3) der letzte hier angeführte Tätigkeits­
bereich, der sich – entsprechend der beiden vorangegangenen Tätig­
keitsfelder – in autodidaktische Wissensaneignung und Erfahrungswis­
sen sowie Wissensmanagement und Wissenstransfer gliedert.

Technische Tätigkeiten

Gemäß der Bekanntmachung des bayerischen Staatsministeriums für 
Unterricht und Kultus (Nr. III/4–II/2 -O1350–1/13 456) sollten Sys­
tembetreuer:innen „in vertretbarem Rahmen technische Aufgaben“ 
wahrnehmen. Diese bestehen etwa in der „Installation und Pflege 
von Anwendungsprogrammen“, der „Feststellung von Problemen 
und Störungen bei technischen Problemen“ sowie der Behebung ge­
ringfügiger technischer Probleme und der Koordination zwischen 
der Schulleitung, dem Sachaufwandsträger und Dienstleistern bei 
technischen Problemen (StMUK 2000). Um festzustellen, inwiefern 
diese Beschreibung mit der Arbeitspraxis29 und dem Arbeitsalltag 
der Befragten übereinstimmt, soll im Folgenden zunächst ein mög­
lichst differenzierter und systematischer Blick auf die unterschied­
lichen Arbeitspraxen und Betätigungsfelder innerhalb technischer 
Tätigkeiten gegeben werden. Nachdem die Anforderungen von und 
Beanspruchungen durch technische(n) Tätigkeiten kurz angerissen 
wurden, soll im Weiteren auf die Unterschiede zwischen den beiden 
eingangs differenzierten Gruppen von Systembetreuer:innen mit und 
ohne Support eingegangen werden, bevor diese als Unterbau für eine 
systematische Betrachtung der Tätigkeitsfelder der beiden Gruppen 
herangezogen werden.

4.2.1

29 Unter der Arbeitspraxis wird die Aggregation einzelner Arbeitshandlungen und 
der damit verknüpften Sinnstrukturen verstanden. Die Arbeitspraxis verweist 
somit auf die konkrete und in der Praxis realisierte Gestaltung der Arbeit.
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Um einen Vergleich zwischen der empirischen Arbeitspraxis und 
der Bekanntmachung des bayerischen Staatsministeriums für Unter­
richt und Kultus (Nr. III/4–II/2 -O1350–1/13 456) zu ermöglichen, 
bedarf es jedoch zunächst einer kurzen Definition, was im Folgen­
den als technische Tätigkeit gezählt werden soll. Als Ausgangspunkt 
sollen dazu die oben zitierten Punkte aus der Bekanntmachung 
dienen. Als technische Tätigkeiten sollen hier somit Arbeitshandlun­
gen30 und Aufgaben bezeichnet werden, die einen starken Bezug 
zu digitalen Medien oder Computer-/ Elektrotechnik haben sowie 
einen exekutiven Charakter aufweisen. Technik versteht sich dabei 
weniger als die Methode der spezifischen Ausführung einer Tätig­
keit, sondern ist in diesem Zusammenhang als Synonym für ein 
technisches System, ein Gerät oder eine digitale Anwendung gemeint. 
Dementsprechend bilden zumeist Computer und andere technische 
Hardware oder digitale Software das Arbeitsmedium (Pfeiffer 2001, 
S. 248) bzw. Arbeitsmittel (Pfeiffer 2004a, S. 174ff) bei technischen 
Tätigkeiten im Berufsalltag von Systembetreuer:innen. Dabei gilt es, 
Arbeitsmittel und Arbeitsgegenstand im Folgenden dezidiert zu un­
terscheiden, denn während das Arbeitsmittel als Medium der Bear­
beitung (Pfeiffer 2004a, S. 176) Objekt konkreter Arbeitshandlungen 
ist, bildet der Arbeitsgegenstand den tatsächlichen Referenzpunkt 
der Tätigkeiten ab. Gewissermaßen ließe sich der Arbeitsgegenstand 
demnach auch als Kulminationspunkt der Sinnstruktur des Arbeits­
subjekts bezeichnen oder als basale, versinnlichte und immanente 
Zielsetzung der Arbeitshandlungen.
Es ist zwar durchaus möglich, dass sich Arbeitsmittel und Arbeits­
gegenstand auf das gleiche Objekt beziehen; wie sich im späteren 
Verlauf der Arbeit noch zeigen wird, lässt sich dies allerdings nicht 
unbedingt für die Arbeit von Systembetreuer:innen feststellen (vgl. 
Kapitel 4.4.2). Im Falle der technischen Tätigkeiten liegt das Arbeits­
mittel somit zumeist entweder in Form eines Geräts (z.B. Computer, 
Beamer, Dokumentenkamera, Audiosysteme, Router, Netzwerkserver, 

30 Arbeitshandlungen sind Handlungen, die im Kontext von Arbeit verrichtet wer­
den. Dabei können Arbeitshandlungen sowohl geistig-immaterieller als auch 
physisch-materieller Natur sein und entweder auf ein bestimmtes Arbeitsmittel 
oder den Arbeitsgegenstand gerichtet sein.
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Drucker usw.), eines Werkzeugs oder einer Anwendung (Mebis31, 
Microsoft Teams32, BigBlueButton33 usw.) vor.
Da technische Tätigkeiten sowohl im Kontext materieller (Geräte, 
Werkzeuge, Kabel) als auch immaterieller (Anwendungen, Netzwer­
ke, Internet) Arbeitsmittel stattfinden, sind die benötigten Kompe­
tenzen zur Handhabung des jeweiligen Mediums (bzw. Arbeitsmit­
tels) entsprechend unterschiedlich und erstrecken sich von grundle­
gendem Fach- und Anwendungswissen über Kenntnisse bezüglich 
der Funktionsweise und der Architektur der technischen Geräte, 
einem Verständnis für die Strukturen von Netzwerken und Netz­
werkservern sowie Erfahrungen im Umgang mit spezifischer Soft­
ware bis hin zu umfangreichem Wissen über die schulinterne Tech­
nikinfrastruktur34.
Neben der Notwendigkeit des Vorhandenseins fachlicher Kompeten­
zen fällt im Kontext technischer Tätigkeiten mitunter auch die Ver­
richtung körperlicher Arbeit an. So sind die Arbeitsmittel zur Ver­
richtung technischer Tätigkeiten meist quer über unterschiedliche 
Klassenzimmer, Stockwerke oder sogar Gebäude verteilt, wodurch 
sich auch die notwendigen Laufwege als eine häufig auftretende Ne­
benerscheinung dieses Arbeitsvorgangs bezeichnen lassen. Über die 
Laufwege hinweg kann körperliche Arbeit auch notwendig sein, um 

31 Mebis (kurz für Medien, Bildung, Service) ist eine Internetplattform, bereitge­
stellt durch das bayerische Kultusministerium. Darin enthalten sind u.a. Media­
theken mit Bildungsinhalten, Prüfungsarchive zu Übungszwecken oder Informa­
tionen zu mediendidaktischen Themen. Mebis wurde im Pandemiejahr 2020 von 
vielen Schulen für die Umsetzung des Fernunterrichts herangezogen.

32 Microsoft Teams ist eine digitale Kommunikationsplattform zum Abhalten von 
Meetings, Gruppen- oder Teamchats. Ähnlich wie Mebis wurde auch Microsoft 
Teams von vielen Schulen im Pandemiejahr 2020 für die Realisierung des Dis­
tanzunterrichts verwendet.

33 Ähnlich wie Microsoft Teams handelt es sich bei BigBlueButton um ein Webkon­
ferenzsystem, mit dem Videokonferenzen, Gruppen- oder Teamchats durchge­
führt werden können. Im Gegensatz zu Microsoft Teams handelt es sich dabei 
allerdings um eine Open-Source-Anwendung. Auch BigBlueButton kam zur 
Realisierung des Fernunterrichts im Pandemiejahr 2020 an vielen Schulen zum 
Einsatz.

34 Gemessen an den geschilderten Aufgabenbereichen und Tätigkeiten zeigt sich 
bezüglich der Kompetenzen ein sehr differentes Bild. So können die individuel­
len Kompetenzen in den genannten Punkten durchaus variieren.
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technische Geräte wie z.B. Computer an ihren Einsatzort zu tragen 
und/oder aufzubauen (SB 6; SB 1). Als Extrem- bzw. Ausnahmefall 
wurde sogar das Bedienen einer Bohrmaschine oder anderen schwe­
ren Geräts zum Verlegen von Kabeln oder Anbringen von Anschlüs­
sen erwähnt (SB 1). Auch wenn Arbeitsinhalte35 wie das Bedienen 
einer Bohrmaschine zumindest unter den Interviewten eher die Aus­
nahme bilden, sind die anfallenden Laufwege charakteristisch für 
den Arbeitsalltag der Systembetreuer:innen. SB 1 schildert hier etwa 
sehr anschaulich:

„[…] Wenn du natürlich viele, viele verschiedene Orte anlaufen musst, 
die auch immer wieder mit anderen Konstellationen angeschlossen 
sind: Da muss ein Scanner nachinstalliert werden, da die Dokukamera, 
da musst du nochmal prüfen, ob der Anschluss so und so, dann wird’s 
halt mit / einfach, einfach durch die Menge allein auch schon komplexer 
[…]“ (Transkript, Pos. 76).

Aus diesem Zitat lässt sich direkt auf ein weiteres Charakteristikum 
der Arbeit von Systembetreuer:innen schließen: die Kleinteiligkeit. 
Entsprechend berichten alle Befragten einstimmig von vielen kleinen, 
oftmals zeitweiligen Aufgaben, mit denen sie über den Arbeitstag 
konfrontiert werden. Ausgehend von dieser Beobachtung lassen sich 
technische Tätigkeiten grob in zwei unterschiedlichen Kategorien ver­
orten, die sich sowohl anhand des Arbeitsaufwands als auch bezüg­
lich der Arbeitsorganisation (Kapitel 4.4) voneinander unterscheiden. 
Dabei bilden alltägliche technische Tätigkeiten zumeist den Grund­
stock des Arbeitsalltags, die in der Regel mit einem geringen Arbeits­
aufwand verbunden sind. Projektbezogene technische Tätigkeiten hin­
gegen repräsentieren exzeptionelle Auftragslagen, die vornehmlich 
(nicht immer) zeitlich konzentriert stattfinden und als Teil einer 
isolierten Arbeitseinheit auf ein bestimmtes Projekt bezogen sind.

35 Als Arbeitsinhalte werden in dieser Studie die jeweils konkreten Ausformungen 
der Arbeit bezeichnet. Beispiele für Arbeitsinhalte wären etwa: einen Computer 
neu aufsetzen oder ein Kabel anstecken, aber auch komplexere Sachverhalte wie 
etwa einen Computerraum neu einrichten.
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Alltägliche technische Tätigkeiten

Wesentliche Merkmale alltäglicher technischer Tätigkeiten sind unter 
anderem, dass sich die Tätigkeiten sehr häufig auf die Lösung ei­
nes Problems oder die Behebung einer Störung beziehen sowie der 
zumeist geringe Arbeitsaufwand, der damit verbunden ist. Dement­
sprechend zeichnen sich alltägliche technische Tätigkeiten vor allem 
durch ihr Integrationspotenzial in den ‚normalen‘ Arbeitsalltag als 
lehrende Person aus. Mit anderen Worten sind damit Tätigkeiten mit 
technischem Bezug gemeint, die kurzfristig auch vor dem Unterricht, 
in den Pausen oder nach dem Unterricht erledigt werden können 
(z.B. SB 6; SB 5; SB 4; SB 1). Beispiele für technische Tätigkeiten sind 
dementsprechend etwa das Nachfüllen von Toner in einen Drucker 
(SB 3), die Überprüfung gemeldeter Störungen und die Identifikati­
on der Störungsursache (SB 5; SB 4; SB 1; SB 2). Darüber hinaus stel­
len auch die Behebung der Störung, beispielsweise durch das Austau­
schen der Verkabelung (SB 1; SB 3; SB 4) oder indem das betroffene 
System zurückgesetzt/neu gestartet oder installiert wird (SB 3), weit 
verbreitete Arbeitshandlungen dar. Zuletzt fallen auch verschiedene 
administrative Aufgaben, die einen starken Technikbezug aufweisen, 
in diese Kategorie. Dazu zählen beispielsweise das Anlegen neuer 
Benutzeraccounts im Netzwerk oder die Vergabe neuer Passwörter 
für Accounts (SB 4; SB 6; SB 2; SB 1) oder andere Tätigkeiten, die 
im Bereich des Servermanagements anfallen. Der relativ geringe zeit­
liche Aufwand der Arbeit, den diese Tätigkeiten beanspruchen, wird 
beispielsweise im folgenden Zitat von SB 3 anschaulich dargestellt:

„Das sind dann meistens irgendwelche Kleinigkeiten wie ähm in einem 
Raum checken, warum der Comp- / wie der Computer läuft oder nicht 
läuft oder sowas wie: Da mal ein Kabel tauschen, in einem Computer 
Toner nachfüllen, was weiß ich, den Toner nachbestellen, also irgend­
welche Kleinigkeiten, die relativ schnell gehen und nicht viel Aufwand 
haben“ (SB 3, Absatz 40).

Die hier von SB 3 aufgezählten Tätigkeiten sind im Einzelfall zwar 
mit einem nur geringen Arbeitsaufwand verbunden, in der Summe 
jedoch stellen sie einen wesentlichen Anteil der anfallenden Aufga­
ben in der Systembetreuung dar und tragen dementsprechend wirk­
mächtig zur Strukturierung bzw. fehlenden Struktur des Arbeitsall­
tags bei (vgl. Kapitel 4.4). Bemerkenswert ist in diesem Kontext auch, 
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dass sich die Tätigkeiten zumeist auf die Instandhaltung und Sicher­
stellung der Funktionstüchtigkeit der technischen Infrastruktur der 
Schule beziehen. So lässt sich festhalten, dass auf die Instandhaltung 
und Störungsbehebung bereits ein großer Anteil des Arbeitsumfangs 
(und somit auch der Arbeitshandlungen) entfällt, die im Arbeitsall­
tag der interviewten Systembetreuer:innen beobachtet werden kön­
nen (SB 4). Da diese Aufgaben generell zunächst ungefiltert und 
ungeplant aus dem Arbeitsumfeld an die Systembetreuung kommu­
niziert werden, bedarf es zudem situativ angepasster Verfahrensstrate­
gien, die ein hohes Maß an Flexibilität und Anpassungsfähigkeit in 
der Gestaltung der Arbeitsabläufe voraussetzen36.
Wie eingangs erwähnt, lassen sich die interviewten Systembetreu­
er:innen anhand des Bestehens umfänglicher Rahmenverträge zur 
Betreuung der Informationstechnik an Schulen zwei unterschiedli­
chen Gruppen zuordnen. Dies berücksichtigend und ohne zu weit 
auf das Kapitel zu Digitalisierung (Kapitel 4.6) vorgreifen zu wollen, 
seien an dieser Stelle daher die Auswirkungen der Externalisierung 
von Tätigkeiten auf den Kompetenzbereich der Systembetreuer:in­
nen nur in aller Kürze dargestellt. So setzt die Externalisierung von 
Arbeitsinhalten eine koordinative Leistung voraus, die für gewöhn­
lich in Form von sogenannten ‚Tickets‘ realisiert wird37. Tickets 
und die dazugehörige Praxis wurden in den Interviews nur von 
Systembetreuer:innen mit Support thematisiert und dienen diesen 
zur Kommunikation mit dem betreuenden Dienstleister und der 
Koordination der zu externalisierenden Arbeitsinhalte (SB 5; SB 3). 
So werden via Ticket etwa Probleme, Störungen, Bestellungen oder 

36 Vgl. dazu auch Kapitel 4.4 (Arbeitsorganisation).
37 Erneut sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die meisten Tätigkeiten 

holistisch betrachtet in ihrer Dimension mindestens zwei oder auch alle drei 
hier vertretenen Kategorien inkludieren. So haben die meisten Aufgaben und 
Tätigkeiten sowohl eine kommunikative, koordinative, organisatorische sowie 
technische und nicht selten pädagogische Komponente. Beispielsweise geht dem 
Auswechseln eines Kabels oftmals die Interaktion mit einer/einem Kolleg:in 
voraus. Das Wechseln des Kabels stellt sodann eine technische Tätigkeit dar, 
während der Erfahrungswert, dass die beschriebene Störung für gewöhnlich 
durch ein gezogenes Kabel verursacht wird, eine autodidaktische Lernerfahrung 
markiert, die in dieser Studie den pädagogischen Tätigkeiten/der Wissensarbeit 
zugezählt wird.
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andere Anliegen bei der zuständigen kooperierenden Firma gemeldet. 
Durch die Standardisierung, Zweckbindung und Normung dieses 
Verfahrens stellen sie einen formalisierten und direkten Kommuni­
kationskanal zwischen Systembetreuer:innen und dem betreuenden 
Dienstleister dar. Zwar ließe sich diese Tätigkeit aufgrund des ho­
hen organisatorischen Charakters auch unter der Kategorie organisa­
torisch-disponierende Tätigkeiten subsumieren, allerdings wurde ver­
sucht, durch die Kategorisierung die subjektiven Sinnstrukturen der 
Befragten abzubilden. Da das Schreiben von Tickets bei den befrag­
ten Systembetreuer:innen mit Support einen sehr alltäglichen Cha­
rakter aufweist und sich auch der technische Bezug dieser Tätigkeit 
nicht absprechen lässt, wurde es schließlich den alltäglichen techni­
schen Tätigkeiten zugeordnet. Die Alltäglichkeit und die Kontiguität 
zu anderen alltäglichen technischen Tätigkeiten wird beispielsweise 
von SB 5 im Folgenden klar beschrieben:

„Und wenn ich dann eben Zeit hab oder in einer Pause, dann überprüfe 
ich halt zum Beispiel irgendwelche gemeldeten, ähm (..) Schäden oder 
Störungen und schreib dann da gegebenenfalls ein Ticket“ (SB 5, Ab­
satz 39).

Tickets dienen in diesem Beispiel also der Weitergabe bestimmter 
Verantwortungen an den betreuenden Dienstleister und repräsentie­
ren somit einen einzelnen Arbeitsschritt in einer Kette von Arbeits­
handlungen, die für die Lösung eines bestimmten Problems abgeru­
fen wird. In den Interviews zeigt sich, dass für Systembetreuer:innen 
mit Support durch die Externalisierung der Wartungs- und Instand­
haltungsaufgaben der Schul-IT38 sowie des Servermanagements (in­
klusive administrativer Aufgaben) ein Teil der alltäglichen techni­
schen Tätigkeiten durch den betreuenden Dienstleister übernommen 
wird (SB 3; SB 5). Dadurch verlagern sich zunächst Arbeitsinhal­
te in den Kompetenzbereich der Dienstleister (z.B. die Reparatur 
von defekten Geräten oder bestimmte administrative Tätigkeiten 
im Bereich des Servermanagements). Allerdings werden im Zuge 
dieser Praxis auch die Arbeitsabläufe zur Bewältigung bestimmter 

38 Gemeint sind hier aufwendigere Reparaturen, die etwa den Austausch von 
Hardware erfordern oder aber einen subjektiv bestimmten zeitlichen Rahmen 
übersteigen (SB 3).
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Aufgaben modifiziert, wodurch für die Systembetreuer:innen neue 
Anforderungen im Bereich der Kommunikation und Koordination 
entstehen können39.
Es bleibt somit vorerst festzuhalten, dass ein Großteil der Arbeitszeit 
der Befragten auf die Bewältigung alltäglicher technischer Tätigkei­
ten verwendet wird. Für den Arbeitsalltag ist jedoch weniger der 
Arbeitsumfang der einzelnen Tätigkeiten relevant als die Summe 
der Ereignisse und ihr Integrationspotenzial in die Organisation 
der (Lehr-)Arbeit. Weiterhin wurde festgestellt, dass ein wesentli­
cher Anteil der anfallenden alltäglichen technischen Tätigkeiten auf 
die Instandhaltung und Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit der 
technischen Infrastruktur der Schulen entfällt. Durch die Externa­
lisierungspraktik bestimmter Arbeitsinhalte lässt sich für Systembe­
treuer:innen mit Support, im Vergleich zu ihren Kolleg:innen ohne 
Support, zudem eine nennenswerte Reduktion in der Dimension und 
Bandbreite der zu verrichtenden Arbeitsinhalte feststellen. Wie sich 
diese Disparität im Vergleich auch in der Arbeitsbelastung nieder­
schlägt, soll im späteren Verlauf unter Kapitel 4.3 genauer betrachtet 
werden.

Projektbezogene technische Tätigkeiten

Im vorangegangenen Abschnitt wurden zunächst die Arbeitshand­
lungen der alltäglichen technischen Tätigkeiten aufgeführt. Im An­
schluss wurde gezeigt, dass sich in Abhängigkeit zur Externalisie­
rungspraktik Unterschiede sowohl in der Dimension der Zuständig­
keitsbereiche als auch in der der Arbeitsinhalte konstatieren lassen. 
Im folgenden Abschnitt soll nun das Arbeitsfeld der projektbezogenen 
technischen Tätigkeiten näher betrachtet sowie der Frage nachgegan­
gen werden, ob und ggf. wie die Externalisierungspraktik Einfluss 
darauf nimmt.
Im Vergleich zu Tätigkeiten der ersten Kategorie bilden projektbe­
zogene technische Tätigkeiten Aufgaben ab, die ein zeitlich konzen­
triertes und gehobenes Maß an Arbeitszeit in Anspruch nehmen (z.B. 
SB 1; SB 6; SB 4; SB 2). Beispiele für projektbezogene technische 

39 Vgl. dazu Kapitel 4.3 (Arbeitsbelastung).
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Tätigkeiten wären sodann das im halbjährlichen Turnus erfolgende 
Anlegen neuer Benutzeraccounts (inkl. E-Mailadressen und Zugangs­
daten) für Schüler:innen und Kolleg:innen im Schulnetz (SB 4), 
das Aufbauen und die Inbetriebnahme großer Stückzahlen neuer 
Gerätschaften nach einer Lieferung oder auch grundlegende und 
umfassende Service- und Wartungsarbeiten an den Servern. Der 
eklatanteste Unterschied zur ersten Kategorie besteht somit vor al­
lem im Umfang der Tätigkeiten, die dadurch auch nicht ohne Weite­
res in den Arbeitsalltag der Systembetreuer:innen integriert werden 
können. Dementgegen werden zur Bewältigung projektbezogener 
technischer Tätigkeiten meist separate Termine festgelegt, die sich 
oftmals außerhalb der üblichen Arbeitszeiten bewegen (etwa an Wo­
chenenden oder in den Schulferien). Aufgrund dieser Charakteristik 
lassen sich projektbezogene technische Tätigkeiten auch als gelegent­
liche Belastungsspitzen in der Arbeitspraxis von Systembetreuer:in­
nen identifizieren (SB 1). So beschreibt z.B. SB 4 den Arbeitsaufwand, 
der mit einer projektbezogenen technischen Tätigkeit einhergeht, et­
wa wenn ein größerer Service am Server oder den Computern an­
steht oder neue Geräte für die Schule angeschafft wurden und diese 
im Anschluss aufgebaut werden müssen:

„[…] dann hatten eben dann wir immer wieder auch größere Angele­
genheiten, ähm wo wir dann mal gesagt haben, wir kommen in den 
Ferien mal äh ein oder zwei Tage rein ähm um zum Beispiel mal 
die Computerräume ähm mal ein neues Image äh aufzuspielen, dass 
die, dass die Rechner wieder alle auf einem neuen Stand sind. Ähm 
und das dauert dann einfach mal einen Vormittag zum Beispiel ähm 
zu zweit. […] Oder die Einrichtung von unseren, von unseren neuen 
Screens, also unseren interaktiven ähm digitalen Tafeln, die wir dann 
bekommen haben. […] Ähm und das waren halt Dinge die tatsächlich 
wir selber über- übernehmen mussten/sollten ähm weil wir zwar die 
Gerätschaften alle zur Verfügung gestellt bekommen haben, vom, vom 
Sachaufwandsträger und entsprechenden Fördertöpfen wurde das finan­
ziert, aber der, der Einbau und die Einrichtung der Gerätschaften dann 
leider nicht mehr (..) und dann waren halt letztendlich wir diejenigen 
die halt die Kameras angesteckt haben und auch da gingen natürlich ein 
paar Vormittage ins Land, bis man in allen Klassenzimmern ähm dann 
die Gerätschaften ausgepackt und angestöpselt hat und solche Dinge“ 
(SB 4, Absatz 62).
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Dieser Ausschnitt zeigt sehr deutlich, mit wie viel Arbeitsaufwand 
derartige Projekte verbunden sind, sofern der Aufbau und die Instal­
lation nicht mitfinanziert werden oder generell in den Aufgabenbe­
reich einer kooperierenden Firma fallen. Im Vergleich der Aussagen 
der Befragten untereinander fällt auf, dass projektbezogene techni­
sche Arbeit die Gruppe ohne Support mehr betrifft als die Gruppe 
mit Support. Dieser Befund ist allerdings mit einer gewissen Vorsicht 
zu genießen, denn sie bedeutet nicht, dass die Systembetreuer:innen 
mit Support nicht auch immer wieder konzentrierte projektbezoge­
ne Arbeit – beispielsweise in den Ferien – verrichten (müssen). So 
berichtet etwa SB 3 davon, wie er gleich zu Beginn seiner Beschäfti­
gung als Systembetreuer eine ganze Ferienwoche in Vollzeit seiner 
neuen Funktion gewidmet hatte (SB 3). Dennoch lässt sich allge­
mein feststellen, dass viele der Aufgaben, die hier als projektbezo­
gene technische Tätigkeiten begriffen werden, in die Zuständigkeit 
der kooperierenden Dienstleister fällt. Daraus folgt, dass sich auch 
der Arbeitsinhalt, der im Kontext von Arbeit(en) mit Projektbezug 
von Systembetreuer:innen mit Support verrichtet wird, von dem der 
Gruppe ohne Support unterscheidet40.
Wie im vorangegangenen Abschnitt bereits erläutert, bedeutet die 
Externalisierung von Arbeitsinhalten nicht automatisch eine Reduk­
tion des Arbeitsvolumens. Es wurde die Hypothese aufgestellt, dass 
sich der Arbeitsinhalt zwar zum Teil aus der Zuständigkeit der Sys­
tembetreuer:innen entrückt, dabei jedoch Funktionslücken entstehen, 
die fortan in den Zuständigkeitsbereich der Systembetreuung fallen. 
Dieser Feststellung folgt beinahe intuitiv die Frage, welche Funkti­
onslücken Systembetreuer:innen in umfangreichen Projekten schlie­
ßen, wenn sie nicht auf die Kategorie technischer Tätigkeiten entfal­
len. Dem folgenden Kapitel vorweggreifend lässt sich diese Frage 
beantworten, wenn man die Perspektive aus der Verengung auf die 
technischen Tätigkeiten löst und auf die Gesamtheit der Tätigkeits­
felder richtet. Zieht man der Betrachtung also auch kommunikativ-
koordinative sowie organisatorisch-disponierende Tätigkeiten hinzu, 
wird ersichtlich, dass sich die Arbeitsanteile der Systembetreuer:in­

40 SB 3 spricht in diesem Zusammenhang etwa von einer „Auslagerung“ bestimm­
ter Aufgabenbereiche (SB 3, Absatz 16).
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nen mit Support im projektbezogenen Kontext vermehrt von der 
exekutiven (technische Tätigkeit) hin zu einer disponierenden (kom­
munikativ-koordinativen) Funktion verschieben. Dementsprechend 
finden sich auch immer wieder Aussagen von den Systembetreu­
er:innen mit Support, die nahelegen, dass der exekutive Charakter 
in Bezug auf projektbezogene Tätigkeiten bei ihnen von geringerer 
Relevanz ist (SB 3; SB 5).
In diesem Kapitel wurde der Arbeitsinhalt der Systembetreuer:innen 
hinsichtlich seines technischen, exekutiven Gehalts genauer betrach­
tet. Dabei fiel auf, dass alltägliche technische Tätigkeiten als domi­
nierende Beschäftigungsform das reguläre Tagesgeschäft der System­
betreuung maßgeblich bestimmen, während technische Tätigkeiten 
mit Projektbezug als separate Belastungsspitzen auftreten. Es bleibt 
jedoch stets darauf hinzuweisen, dass sich die Arbeitsinhalte und 
Tätigkeitsbereiche der einzelnen Systembetreuer:innen zuweilen als 
heterogen erweisen. Wie weitreichend muss oder kann sich um ad­
ministrative Aufgaben gekümmert werden (z.B. Nutzeraccounts anle­
gen, Geräte an- oder abmelden)? Wer ist für das Servermanagement 
zuständig (z.B. Einrichten und Warten der Server, Serverupdates 
installieren, Störungen beheben)? In welchem Maße müssen sich die 
Systembetreuer:innen um das Reparieren oder Ersetzen defekter Ge­
räte kümmern? In welchem Umfang ist auch körperliche/handwerk­
liche Arbeit Bestandteil der Arbeitsleistung (Auf- und Abbau von 
Computern, Beamern, Dokumentenkameras und anderen Geräten)? 
Obwohl die Auswertung der Gespräche auf diese Fragen ein sehr 
differentielles Bild offenbart, zeichnen sich dennoch viele Gemein­
samkeiten und Schnittmengen in der Arbeitspraxis der Befragten 
ab; Gemeinsamkeiten, die jedoch nicht nur im Kontext des Arbeitsin­
halts, sondern auch für die Arbeitsbelastung (4.3), die Arbeitsorga­
nisation (4.4), das Arbeitsumfeld oder das Arbeitshandeln auftreten. 
Letztlich zeigt sich bereits zu diesem Zeitpunkt, dass die Position 
des Systembetreuers/der Systembetreuerin an jeder Schule andere 
Spezifikationen, Anforderungen, Befugnisse und Pflichten mit sich 
bringt. Zu zeigen bleibt demnach, wie sich die unterschiedlichen 
Voraussetzungen, die an den Schulen herrschen und durch die die 
Arbeitspraxis der Systembetreuer:innen maßgeblich bestimmt wird, 
auf die anderen Funktionsbereiche der Arbeit auswirken. Daher soll 
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im Folgenden ein Blick auf die kommunikativ-koordinativen sowie 
organisatorisch-disponierenden Bestandteile der Arbeit in der Sys­
tembetreuung geworfen werden.

Organisatorische, kommunikative und koordinierende 
Tätigkeiten

Während die Analyse der technischen Tätigkeiten im vorangegange­
nen Kapitel zu dem Schluss gekommen ist, dass ein wesentlicher 
Anteil der zu bewerkstelligenden Arbeitsinhalte von Systembetreu­
er:innen auf technische Tätigkeiten entfällt, nannten die Interviewten 
in den Kurzfragebögen zudem oft auch organisatorische Tätigkeiten 
als eine Hauptaufgabe ihrer Arbeit. Diese Selbsteinschätzung der In­
terviewten deckt sich somit auch mit der Bekanntmachung des baye­
rischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus (Nr. III/4–II/2 
-O1350–1/13 456), wonach ein Schwerpunkt der Tätigkeit der Sys­
tembetreuer:innen im organisatorischen bzw. koordinativen Bereich 
angesiedelt sein sollte. Der folgende Abschnitt möchte daher neben 
der Darstellung der koordinativen und organisatorischen Tätigkeiten 
auch der Frage nachgehen, ob sich diese Schwerpunktsetzung im 
Arbeitsalltag der Befragten wiederfinden lässt. Darüber hinaus soll 
versucht werden, weitere Anhaltspunkte für die im vorangegangenen 
Kapitel aufgestellte Hypothese zu finden, dass sich eine Kompetenz- 
und Funktionsverschiebung in der Rolle der Systembetreuungen mit 
Support im Vergleich zu jenen ohne Support konstatieren lässt. Dazu 
sollen im Folgenden auch die Unterschiede zwischen den beiden 
Gruppen im Bereich der koordinativen und organisatorischen Funk­
tion beleuchtet werden.
Vorab sei erneut darauf hingewiesen, dass sich die ausgeübten Tä­
tigkeiten oftmals als ein Konglomerat von Arbeitsschritten und ein 
Arrangement damit verbundener Anforderungen, Befugnisse und 
Verantwortlichkeiten darstellen. Der Inhalt dieses Kapitels soll sich 
jedoch den Arbeitsinhalten widmen, die im Speziellen die Koordi­
nation und Organisation als Arbeitsinhalt involvieren. Koordinati­
ve und organisatorische Tätigkeiten im Arbeitsalltag von Systembe­
treuer:innen erstrecken sich von einer kommunikativ-koordinativen 
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bis hin zu einer organisatorisch-disponierenden Funktion. Kommu­
nikativ-koordinative Tätigkeiten beinhalten dabei zumeist das Vermit­
teln, Informieren und Regulieren zwischen mehreren Instanzen. Or­
ganisatorisch-disponierende Tätigkeiten rekurrieren hingegen auf die 
Planung und Umsetzung von Projekten, Konzepten oder Strategien. 
Organisieren kann und soll in diesem Zusammenhang immer als 
Synonym für das Planen, Verwalten, Disponieren usw. verstanden 
werden.
Nicht zu verwechseln sind die folgenden Ausführungen daher mit 
der Organisation der Arbeit selbst (siehe dazu Kapitel 4.4 Arbeitsor­
ganisation). Während die Organisation als Arbeitsinhalt ‚das Orga­
nisieren‘ im Sinne seines inhaltlichen Gehalts als zweckgebundene 
Tätigkeit und Aufgabe begreift, ist unter der Organisation der Arbeit 
die Arbeitsorganisation als Prozess der Arbeitsstrukturierung zu ver­
stehen. Oder mit anderen Worten: als die Assimilierung/Implemen­
tation der individuellen Arbeitskraft und des subjektiven Arbeitsver­
mögens in die sozialen und institutionellen Strukturen der jeweiligen 
Schulen. So bildet beispielsweise der Vorgang der Anschaffung neuer 
Computer, inklusive der Mitarbeiterbefragung, dem Recherchieren 
von Angeboten, dem Beantragen von Fördermitteln, der Kooperati­
on mit Dienstleistern und der generellen Planung der Implementati­
on usw., einen koordinativ-organisatorischen Arbeitsinhalt ab. Dem­
entgegen ist die Frage, wie eine Tätigkeit X in den Arbeitsablauf 
integriert werden soll oder wie man sich mit Kolleg:innen bezüglich 
der Verantwortungsbereiche einig wird, eine Frage der Organisation 
der Arbeit – sprich der Arbeitsorganisation. Dieser Differenzierung 
Rechnung tragend, soll der Fokus der Betrachtung also vor allem auf 
der Frage liegen, was organisiert wird, und weniger auf der Frage, wie 
organisiert wird.

Kommunikativ-koordinative Tätigkeiten

Ein Blick auf die kommunikativ-koordinativen Tätigkeiten zeigt zu­
nächst, dass Systembetreuer:innen eine zentrale Schnittstellenfunktion 
sowohl zwischen den schulinternen Interessens- und Funktionsgrup­
pen (Schulleitung, Kollegium, Elternschaft, Facility Management) als 
auch zu den externen Kooperationspartnern wie (IT-)Dienstleistern, 
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Schulträgern oder Ämtern einnehmen. So bilden Systembetreuer:in­
nen für schulinterne Akteure oftmals die erste Kontaktstelle, wobei sie 
funktional gewissermaßen als Informationsdistributionsinstanz in Er­
scheinung treten (SB 3). Reversibel tragen sie als Ansprechpartner:in­
nen aber auch wesentlich zur Akkumulation und Kanalisation von 
Anregungen,  Wünschen und Bedürfnissen aus dem Kollegium bei 
(SB 6; SB 3; SB 1). Mit anderen Worten leiten Systembetreuer:innen 
somit einerseits Entscheidungsprämissen und Beschlüsse aus Konfe­
renzen oder Besprechungen an die Kolleg:innen weiter (z.B. SB 5; SB 3),
andererseits nehmen sie neue Informationen in Form von (direkten 
wie indirekten) Instruktionen, Anregungen und Wünschen aus dem 
Kollegium  entgegen  und  kommunizieren  diese  wiederum  an  die 
Schulleitung oder nehmen sich dieser persönlich an. Damit lassen sich 
derartige Interaktionen zunächst als probates Mittel zum Informati­
onsmanagement im Arbeitsalltag von Systembetreuer:innen bezeich­
nen. Dabei sei zudem vermerkt, dass Interaktionen nicht selten auch 
den  Ausgangspunkt  konkreter  Arbeitsanforderungen  markieren. 
Denn der intentionale Charakter der Interaktionen liegt nicht immer 
nur in der Informationsvermittlung, sondern intendiert oftmals auch 
eine konkrete Handlungsaufforderung an den/die Systembetreuer:in. 
Beispielsweise versteht sich das Instruieren der Systembetreuung hin­
sichtlich technischer Störungen im Schulbetrieb oder bezüglich einer 
bestimmten Softwareanwendung oder Hardware (z.B. SB 4; SB 3; SB 1, 
SB 6) nicht nur als Informationsaustausch, sondern gleichzeitig als 
Handlungsinstruktion.
Neben der internen Vermittlung und ‚Arbeitsbeschaffung‘ ist jedoch 
gerade auch die nach außen gerichtete Kommunikation mit externen 
Partnern ein wesentlicher Bestandteil koordinativer Leistungen, die 
von Systembetreuer:innen erbracht werden. So steht der/die System­
betreuer:in sowohl mit der Schulleitung (SB 3; SB 1; SB 5; SB 6) als auch 
mit  IT-Dienstleistern (SB 3;  SB 5;  SB 2)  sowie Landesämtern bzw. 
Schulträgern (SB 2; SB 5; SB 3) in engem Kontakt. Gerade im Kontext 
von Neuanschaffungen wird die notwendige Koordination zwischen 
der Schule (als Auftraggeber), den IT-Dienstleistern (als Dienstleister) 
und dem Schulträger (als Geldgeber) zumeist von den Systembetreu­
er:innen übernommen (oder zumindest mitgestaltet). Exemplarisch 
wird die Schnittstellenfunktion im folgenden Textausschnitt im Inter­
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view mit  SB  2  sehr  deutlich,  der  von der  Erneuerung  der  Server-
Infrastruktur an seiner Schule berichtet:

„Und gut, letztendlich habe ich mich halt dann informiert, […] Und 
dann habe ich mit denen Kontakt aufgenommen [Anmerkung: „denen“ 
bezieht sich auf den konsultierten Dienstleister] und dann ist mal je­
mand gekommen und hat das mal erklärt, da war dann auch dann der 
aus dem Direktorat mit dabei, für die Finanzen. Hat sich das auch alles 
mit angehört, und letztendlich haben wir uns dann halt entschieden, 
das so zu machen. Und genau dann […] musste man halt ein paar An­
gebote einholen, und dann wurde es vom Landratsamt genehmigt und 
dann habe ich eine Computerfirma halt beauftragt“ (SB 2, Absatz 29).

Anhand des Zitats lässt sich sowohl der Umfang der kommunikativen 
Arbeit als auch die Schnittstellenposition der Systembetreuung gut 
ermessen.  Die  Anforderungen,  die  dabei  an  die  Systembetreuung 
gestellt werden, stehen zumeist in Abhängigkeit zu den individuellen 
Kompetenzbereichen und auch zu den jeweiligen institutionellen Rah­
menbedingungen, in die diese eingebettet sind. So gilt es mitunter auch 
zu wissen, an welche Stelle sich bei welchem Problem gewendet werden 
muss; eine Tatsache, die wiederum auf ein großes Erfahrungswissen 
rekurriert.  SB 5  schildert  beispielsweise,  dass  sie  je  nach Sachlage 
situativ verschiedene Ansprechpartner:innen kontaktieren muss:

[…] manchmal muss ich halt eine Ebene höher gehen, wenn das halt 
irgendwelche Dinge sind, die jetzt die Firma nicht entscheiden kann, 
sondern die Stadt direkt. Und da hab ich halt auch so verschiedene 
Ansprechpartner, weil eine Dame ist nur für Verkabelung zuständig, 
eine nur für die Möbel, […] der nächste macht / ist da / die ist die 
Chefin von allen zusammen und genehmigt dann halt immer. Ja kriegt 
die Schule jetzt fünf neue Rechner ja oder nein? Und da schreibe ich 
halt auch immer direkt E-Mail oder telefonier mit denen. Die kommen 
auch hin und wieder zu uns an die Schule“ (SB 5, Absatz 27).

Aus diesem Zitat lässt sich gut erschließen, dass die Anforderungen 
kommunikativer Tätigkeiten auch an die institutionellen und hierar­
chischen Strukturen des  Schulsystems gekoppelt  sind.  Dementspre­
chend avanciert das Erfahrungswissen um die Eigenheiten des institu­
tionellen Regimes zu einem unentbehrlichen Anteil des subjektiven 
Arbeitsvermögens, welches eine wesentliche Voraussetzung darstellt, 
um dem funktionalen Anspruch dieser Tätigkeit gerecht werden zu 
können.
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Neben einem Überblick über das Netzwerk formeller und informeller 
Ansprechpartner sind für die Bewältigung der kommunikativen und 
koordinativen Tätigkeiten zudem weitreichende soziale Kompetenzen 
notwendig. Denn während Systembetreuer:innen in der Kommunika­
tion zu externen Akteuren beispielsweise als Vertretung bzw. Reprä­
sentant:in der Schule auftreten (müssen), gilt es sich in der internen 
Kommunikation um eine kollegiale und freundliche Etikette zu bemü­
hen (z.B. SB 1; SB 3). Die teils divergierenden Erwartungshaltungen 
und Wissensstände zwischen den unterschiedlichen Akteuren (intern 
wie extern) birgt zudem ein gewisses Konfliktrisiko. So sind mitunter 
auch soziale Kompetenzen im Bereich des Konfliktmanagements im 
Arbeitsalltag von Systembetreuer:innen gefragt. Beispielsweise berich­
tet SB 3, dass er bei Diskrepanzen/Differenzen zwischen einzelnen 
Kolleg:innen und der betreuenden Firma „dann mal ab und zu ein 
bisschen den Diplomaten spielen muss und zwischen beiden Seiten 
vermitteln muss“ (Transkript 3, Pos. 28).
Für Systembetreuer:innen mit Support besteht zudem generell häufi­
ger Kontakt zum zuständigen betreuenden Dienstleister. Als Person 
„vor  Ort“ (SB 3)  sind sie  unter  anderem für  die  Vermittlung von 
Störungen oder die Anfrage von Serviceleistungen zuständig (SB 3; 
SB 5). Zwar zählen derartige Serviceanfragen mitunter auch zu den 
Aufgaben von Systembetreuer:innen ohne Support (z.B. SB 2), aller­
dings lässt sich aus den Interviews schließen, dass Systembetreuer:in­
nen ohne Support Serviceleistungen von Dienstleistern weniger um­
fänglich in Anspruch nehmen (können)41. Für den Bereich kommuni­
kativ-koordinativer Tätigkeiten lässt sich schließlich festhalten, dass 
hier beiden Gruppen sehr vergleichbare Aufgaben und Verantwortun­
gen zukommen, die sich vornehmlich auf die beschriebene Schnitt­
stellenfunktion konzentrieren.

Organisatorisch-disponierende Tätigkeiten

Systembetreuer:innen lassen sich schon allein aufgrund der Schlüssel­
position und dem Grad an Involviertheit in die interne wie externe 
Kommunikation als wichtige Instanz für die Umsetzung der Digitali­

41 Vgl. Kapitel 4.6 (Digitalisierung und Digitalisierungskompetenz).
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sierung an Schulen identifizieren. Darüber hinaus fallen ihnen jedoch 
noch weitreichendere Aufgaben hinsichtlich der konkreten Gestaltung 
der Digitalisierung zu42. Wie im Folgenden gezeigt werden soll, sind 
Systembetreuer:innen nicht nur passiv und indirekt an der Digitalisie­
rung beteiligt,  sondern gestalten diese aktiv und direkt mit.  Dafür 
spricht, dass Systembetreuer:innen intensiv in die Konzeption sowie 
die konkrete Umsetzung und Planung von Projekten an den Schulen 
eingebunden sind, wobei sie oftmals sogar als verantwortliche Person 
in Erscheinung treten. Zur Planung stehen dabei einerseits Projekte, 
wie etwa die Erneuerung der Ausstattung eines Computerraums (SB 6; 
SB 4), die Verlegung von W-Lan im Schulhaus (SB 2; SB 3) oder auch 
die Neuausstattung von Klassenzimmern (SB 1) oder Fachräumen 
einer bestimmten Fachschaft (SB 5; SB 3). Andererseits können aber 
auch Events zur Planung anstehen, zum Beispiel in Form von Fortbil­
dungen (SB 1; SB 3) oder Konferenzen. Zudem stellen die Finanzkal­
kulation im Rahmen des vorhandenen Budgets (SB 1; SB 6) und die 
Ausarbeitung des Medienkonzepts der Schule (SB 5) sowie weitere 
formell-administrative  Aufgaben  Inhalte  organisatorisch-disponie­
render Tätigkeiten dar. Freilich handelt es sich bei dieser Auflistung 
nicht um eine vollständige Wiedergabe der Arbeitsinhalte. Dennoch 
zeigt  bereits  diese Darstellung das breite  Spektrum der benötigten 
Kompetenzen und gestellten Anforderungen. Gemein ist den Tätig­
keiten etwa der hohe kommunikative Anteil der Arbeitsleistung. Wie 
bereits ausgeführt, beinhaltet dieser sowohl interne als auch externe 
Adressaten und stellt somit jeweils differente Herausforderungen an 
die Systembetreuer:innen.
Neben den nötigen sozialen Kompetenzen ist auch das entsprechende 
technische Verständnis und Know-how essenziell für Tätigkeiten im 
organisatorisch-disponierenden Bereich. In Bezug auf die Relevanz 
technischen Fachwissens zeigen sich jedoch deutliche Unterschiede 
zwischen den beiden Gruppen von Systembetreuer:innen. Umfassende 
Rahmenverträge mit IT-Dienstleistern, wie sie etwa bei der Gruppe mit 

42 Wie weitreichend die Entscheidungskompetenzen der Systembetreuer:innen in der 
Praxis  jeweils  reichen,  ist  wiederum  von  Schule  zur  Schule  unterschiedlich. 
Beeinflusst  wird  dies  etwa  durch  das  Vorhandensein  von  Rahmenverträgen 
(Support ja oder nein), aber auch durch das Engagement und das Involvement der 
jeweiligen Schulleitung.
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Support  bestehen,  verschieben letztlich den Kompetenzbereich der 
Systembetreuer:innen, wodurch sich diese weniger mit technischen 
Details in der Planung und Ausführung befassen müssen. Belege dafür 
finden sich nicht nur in Form von Gegenüberstellungen der geschil­
derten  Arbeitsinhalte  in  den  Interviews,  sondern  auch  durch  die 
Einschätzungen der Systembetreuer:innen selbst (SB 3; SB 5).
Exemplarisch sei an dieser Stelle einmal der Ablauf der Neugestaltung 
eines Computerraums in der Schule von SB 6 wiedergegeben. Dabei 
zeigt sich unter anderem, wie weitreichend die Konzeptualisierung 
eines solchen Projekts mitunter auch präparierende Arbeitsschritte 
beinhalten kann. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass Systembetreu­
er:innen keine ausgebildeten Fachkräfte  im klassischen Sinne sind, 
sondern als fachfremde ‚Quereinsteiger:innen‘ betrachtet werden kön­
nen. In Abhängigkeit zu ihrer Berufserfahrung werden sie dement­
sprechend immer wieder mit Aufgaben und Anforderungen konfron­
tiert, bezüglich derer sie keine oder nur wenig Erfahrungswerte vor­
weisen können. SB 6 beschreibt diesen Umstand zunächst wie folgt:

„Man übernimmt das [Anm. d. Verf.: gemeint ist der Posten als System­
betreuer:in] und dann wird ein Computerraum ausgeräumt und dann 
steht man als erstes mal da und muss einen Computerraum neu einrich­
ten mit 33 Rechnern (..). Und hat das noch nie gemacht und dann ähm, 
ok wie geht das?“ (SB 6, Absatz 54)

Zu Beginn der Herausforderung steht hier also zunächst die Frage im 
Raum, wie ein Computerraum überhaupt eingerichtet werden muss. 
Folglich gehört es mitunter auch zum Arbeitsprozess, sich zuerst ein 
‚Bild von der Lage‘ zu verschaffen, sich also überhaupt darüber zu 
informieren,  welche  Aspekte  bei  einer  bestimmten  Thematik  von 
Relevanz  sind.  Somit  bilden  autodidaktische  Schulungen  und  die 
Identifikation relevanter Entscheidungskriterien43 den ersten Arbeits­

43 Nicht zu vergessen gilt es hier, dass Systembetreuer:innen keine ausgebildeten 
Fachkräfte im klassischen Sinne sind, sondern mehr oder weniger als Quereinstei­
ger:innen betrachtet werden müssen. In Abhängigkeit von ihren jeweiligen „Assis­
tenzzeiten“,  während derer  sie  ihren  Vorgänger:innen  unterstützend zur  Seite 
standen, bevor sie selbst Systembetreuer:innen geworden sind, gibt es dementspre­
chend immer wieder Arbeiten, die sie zum ersten Mal selbstständig durchführen 
müssen. Folglich gehört es mitunter auch zum Arbeitsprozess, sich zuerst ein „Bild 
von der Lage“ zu verschaffen, sich also überhaupt erst darüber zu informieren, 
welche Aspekte bei einer bestimmten Thematik von Relevanz sind.
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schritt in einem solchen Projekt. Weitere Arbeitsschritte und Entschei­
dungsaspekte werden von SB 6 im späteren Verlauf wie folgt wiederge­
geben:

„[…] fängt ja an mit ähm wie viele Personen sollen da überhaupt rein? 
In den Computerraum. Früher äh hatten wir ja mal so einen Teiler 
gehabt, drei Schüler – ein Computer reicht (..) mittlerweile heißt’s: ok, 
ein Schüler, ein Computer. […] Wie können wir das jetzt, wenn der 
Raum nicht so all zu groß ist, wie viele Geräte können wir da rein 
machen? Wie können wir das nachverdichten, dass wir eben noch ähm 
genügend ähm (..) Plätze haben für mehr Schüler? Brauchen wir was an 
der Verkabelung neu? Wenn ja braucht man natürlich einen Elektriker 
und so weiter, wie soll das gemacht werden? Das ist dann immer schon 
eine schwierige Geschichte, weil spätestens bei der Verkabelung neu 
machen muss dann immer, ich sag mal das Facilitymanagement dann 
ähm (..) äh sein äh (..) Senf dazu geben ob das geht, wie das geht 
ähm (..) bis wann es geht. Dann muss man sich natürlich überlegen: 
Wofür brauchen wir den Computerraum überhaupt? […] will man 
einen großen, so ein Desktop, so ein Towergehäuse? […] soll noch eine 
Großbilddarstellung rein? Ja, nein? Wenn ja was? So ein interaktives 
Whiteboard oder reicht ein normaler Beamer? Also im Prinzip, das 
muss man sich halt alles so ein bisschen überlegen“ (SB 6, Absatz 106).

Aus dem zitierten Ausschnitt lässt sich folgern, dass für die Neugestal­
tung eines Computerraums eine Vielzahl unterschiedlicher Arbeits­
schritte und damit verbundener Kompetenzen von den Systembetreu­
er:innen gefordert sind. Es müssen zeitliche, formelle, funktionale und 
monetäre  Interessen  und  Anforderungen  in  einem  komplexen  Ar­
beitsfeld organisiert und die Umsetzung dieser mit den beteiligten 
Akteuren koordiniert werden.
Schließlich lässt sich festhalten, dass Systembetreuer:innen durch ihre 
koordinativen und organisatorischen Tätigkeiten  signifikanten Ein­
fluss auf den Digitalisierungsprozess in den Schulen nehmen, wenn­
gleich auch die Kompetenzbereiche von Systembetreuer:in zu System­
betreuer:in unterschiedlich konfiguriert sind. Die Entscheidungsfrei­
heiten bzw. Dispositionsspielräume in organisatorischen Fragen indi­
zieren indessen die Reichweite der Einflussnahme der Systembetreu­
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ung auf den Digitalisierungsprozess44  (ausführlicher in Kapitel  4.6 
Digitalisierung).  Stets  gilt  es  zudem die  jeweiligen  institutionellen 
Konditionen vor Ort zu berücksichtigen. So können die Impulse und 
Initiativen  für  Digitalisierungsmaßnahmen  innerhalb  der  Schulen 
ihren Ursprung sowohl in der Elternschaft, dem Kollegium, der Schul­
leitung, den externen Dienstleistern, dem Schulträger oder bei der 
Systembetreuung selbst nehmen. Auch sind die beteiligten Akteure in 
den  Schulen  bei  der  Konzeption,  Umsetzung  und  Steuerung  von 
Digitalisierungsmaßnahmen  unterschiedlich  autorisiert  und  invol­
viert. Da sich die organisatorische Dimension der Arbeit – die weitrei­
chende Auswirkungen auf das Gestaltungspotenzial der Systembetreu­
er:innen hat  –  also nur individuell  bestimmen lässt,  lässt  sich die 
tatsächliche Rolle der Systembetreuung im Digitalisierungsprozess nur 
schwer  generalisieren.  Als  entscheidender  Faktor  bleibt  jedoch un­
zweifelhaft, dass sich der koordinativ-kommunikative Anteil der Ar­
beit als für die Umsetzung der Digitalisierung essenziell erweist. Da­
rüber hinaus stellt sich die Schnittstellenposition zwischen den ver­
schiedenen Akteuren, die bei allen befragten Systembetreuer:innen 
festgestellt werden konnte, als gleichermaßen entscheidende Funktion 
für den Digitalisierungsprozess heraus.

Wissensarbeit und Wissensmanagement

Im Kontrast zu der Selbsteinschätzung der interviewten Systembe­
treuer:innen sollte der zentrale Aufgaben- und Tätigkeitsbereich der 
Systembetreuung laut der Bekanntmachung des bayerischen Staats­
ministeriums für Unterricht und Kultus (Nr. III/4–II/2 -O1350–
1/13 456) im „pädagogischen Bereich“ (StMUK 2000) bestehen. Ge­
meint sind damit unter anderem die Durchführung von Fachsitzun­

4.2.3

44 Aus dieser Beobachtung lassen sich sowohl Potenziale als auch Risiken ableiten. 
Durch eine weitreichende Handlungs- und Entscheidungsfreiheit eröffnet sich für 
die Systembetreuung z.B. die Möglichkeit die Digitalisierung in den Schulen sehr 
nah an den individuellen Bedürfnissen der einzelnen Interessens- und Funktions­
gruppen auszurichten. Gleichermaßen bedeutet dies in der Regel einen erheblichen 
Mehraufwand  für  die  Systembetreuer:innen  selbst.  Ausführlicher  wird  diese 
Thematik noch in Kapitel 4.6 dargelegt.
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gen und Fortbildungen, die Unterrichtung, Informierung, Beratung 
und Unterstützung der Kolleg:innen in didaktischen Fragen rund um 
den Einsatz digitaler Medien sowie die eigenständige Fortbildung 
über fachliche Entwicklungen und didaktisch-methodische Veröffent­
lichungen. Gemein ist den genannten Aufgaben somit der Umgang 
mit Wissen. Somit dienen Aufgaben, die in der Bekanntmachung 
dem pädagogischen Bereich zugeordnet werden, im Arbeitsalltag 
von Systembetreuer:innen zumeist entweder der Selbstbildung oder 
der Fortbildung anderer. Dies berücksichtigend, sollen Aufgaben aus 
dem pädagogischen Bereich im Folgenden als Wissensarbeit und als 
Wissensmanagement betrachtet werden45. Bevor ausgiebig auf die 
Funktion und Tätigkeit der Vermittlung von Inhalten eingegangen 
wird, soll sich zunächst der Wissensarbeit zum Zwecke und im Kon­
text der Selbstbildung zugewandt werden.

Autodidaktische Wissensaneignung und Erfahrungswissen

Wie bereits im Abschnitt zu den technischen Tätigkeiten (Kapi­
tel 4.2.1) dargestellt, erfordert der Umgang mit digitalen Medien und 
Informationstechnik eine entsprechende fachliche Kompetenz. Diese 
umfasst sowohl Wissen bezüglich der verwendeten technischen Ge­
räte sowie u.U. auch das Know-how im Umgang mit Netzwerken, Ser­
vern, Netzwerkadministration, Netzwerkstrukturen und vielem mehr. 
Wesentlich ist in diesem Zusammenhang, dass Systembetreuer:in­
nen in der Regel keine gelernten Fachkräfte im klassischen Sinne 
sind, sondern ausgebildete Lehrer:innen, die diesen Verantwortungs­
bereich als ‚Quereinsteiger:innen‘ übernommen haben (SB 4). Diese 
Auffassung spiegelt sich auch in den Aussagen der Interviewten 
wider, die sich auch selbst immer wieder einen ‚Amateurstatus‘ zu­
schreiben. So zum Beispiel bei SB 1, der von der zunehmenden Kom­
plexität der Schul-IT spricht und schließlich bemerkt: „[…] dann bist 
du einfach irgendwo mit deinem Latein als, als Laie am Ende“ (SB 1). 

45 Umgekehrt sollen Wissensmanagement und Wissensarbeit somit auch als päd­
agogische Arbeiten bzw. pädagogische Tätigkeiten verstanden werden. Ist im 
späteren Verlauf der Arbeit von „pädagogischer Arbeit“ die Rede, sind dabei 
zumeist Arbeitsinhalte aus dem Wissensmanagement gemeint, etwa die Durch­
führung von oder Teilnahme an Fortbildungen.
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Ähnlich antwortete auch SB 4 auf die Frage, woher sein Wissen und 
die notwendigen Fähigkeiten für seine Position als Systembetreuer 
stammen:

„Autodidakt. (Lacht). Letztendlich, ich würde mich da keineswegs als 
Experten bezeichnen ähm, letztendlich sind das dann auch viele Sachen 
äh, die ich in dem Zusammenhang da jetzt zum ersten Mal gemacht hab. 
Ähm, wo ich mich dann halt auch einfach damit auseinandergesetzt hab 
wie man das denn ähm, wie man das denn macht“ (SB 4, Absatz 108).

Sehr ähnlich zu den Aussagen von SB 4 bezeichnet sich auch SB 2 
nicht als Fachmann bzw. Experten, sondern unterstreicht nochmals 
sein persönliches Interesse an der Thematik im Generellen und der 
Relevanz der Kompetenz, eigenverantwortlich Lösungen für Proble­
me zu erarbeiten:

„Ich sage mal, ich bin da jetzt auch nicht so der Experte, jetzt mit Com­
putern eigentlich gewesen. Also es ist natürlich sicherlich von Vorteil, 
wenn man Interesse an Technik hat. Also das interessiert mich halt 
auch. Und letztendlich muss man dann immer sich halt, wenn jetzt 
irgendwelche Probleme auftreten, dann gebe ich das halt oft einfach mal 
bei Google ein, und schau dann mal was gibt‘s da schon im Internet 
dazu irgendwie“ (SB 2, Absatz 15).

Anhand dieser Zitate (insbesondere des von SB 2) lässt sich sehr klar 
eine Kausalkette erkennen, die sich auch mit den Aussagen der ande­
ren befragten Systembetreuer:innen deckt: Da Systembetreuer:innen 
in der Regel keine gelernten Fachkräfte sind, bedarf es eines hohen 
Maßes an eigenständiger Recherche- und Selbstbildungsarbeit, um 
die fachlichen Defizite zu kompensieren, mit denen sie gerade zu Be­
ginn der Tätigkeitsausübung in Form von fehlendem (Fach-)Wissen 
im Arbeitsalltag konfrontiert sind. Somit gehören sowohl der Um­
gang und die Handhabung unbekannter Arbeitsabläufe und Arbeits­
anforderungen zum Arbeitsalltag in der Systembetreuung als auch 
die selbständige und eigenverantwortliche Erarbeitung von Problem­
lösungen mitsamt der Aneignung des dafür notwendigen Wissens.
Wissen hat in diesem Zusammenhang verschiedene Konnotationen. 
Zu unterscheiden gilt es dabei zwischen der Aneignung grundle­
gender technischer und fachlicher Kompetenzen (z.B. Wie ist ein 
Computer aufgebaut? Welche Kabel und Anschlüsse gibt es und wie 
heißen sie? Wie lässt sich der Defekt eines Gerätes identifizieren?), 
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dem Expertenwissen um die Spezifika der hauseigenen Infrastruktur 
(Wo stehen Server/Router? Wie sind sie miteinander verbunden? 
Wo verlaufen die Kabelleitungen? Wie ist das Netzwerk aufgebaut?) 
sowie dem Erfahrungswissen in arbeitstechnischen Abläufen (Wo­
rauf deutet eine bestimmte Fehlersymptomatik hin? Wie weit reicht 
der eigene Kompetenzbereich?). Erfahrungswissen ist dabei beson­
ders für die Bewältigung der alltäglichen Aufgaben und Tätigkeiten 
von großer Relevanz. Die gesammelte Erfahrung bildet sodann die 
Grundlage für Arbeitsroutinen sowie für die Arbeitspraxis, speziell 
in Form von informellen und formellen Handlungen und Praktiken. 
Dazu zählen vor allem Erfahrungswerte bezüglich der Kommunika­
tion (SB 1; SB 5) oder technischer Tätigkeiten (SB 5). So berichtet 
etwa SB 1 vom Einsatz seines Erfahrungswissens im Kontext von 
Reparaturprozessen:

„[…] das sind dann Fehler: Beim ersten Mal brauchste vielleicht zwei 
Stunden, weil du da drauf nicht kommst, aber über die Jahre hast du 
so eine gewisse Fehlererfahrung: Du weißt genau, wenn das und das 
auftritt, das kann eigentlich nur in diese Richtung gehen. Und dann 
fängst du halt systematisch einfach an, Kabel zu tauschen, Netzteile zu 
tauschen, Strom zu überprüfen usw. und hast halt eine gewisse – sagen 
wir mal Reparaturroutine sowieso schon“ (SB 1, Absatz 44).

Dementsprechend bildet subjektives Erfahrungswissen eine wichtige 
Grundlage für die Arbeitsorganisation und für Routinen in der Ar­
beitspraxis. Erfahrungswissen kann somit, wie im vorangegangenen 
Beispiel, durch die Routinisierung einer bestimmten Vorgehensweise 
in spezifische Formen der Arbeitspraxis transformiert werden, etwa 
um aus einer vorliegenden Symptomatik eine angemessene Pragma­
tik zu entwickeln. Derartiges Erfahrungswissen ist dementsprechend 
vorerst an das erlebende und lernende Subjekt gebunden und liegt in 
diesem als Arbeitsvermögen vor. Ein weiteres Beispiel für derartiges 
Erfahrungswissen wird im Folgenden wiederum von SB 1 geschil­
dert:

„[…] Oder du weißt z.B.: Das erste Mal, als die Doku-Kamera nicht 
mehr umgeschaltet hat, dann sitzt du ne Stunde da, sagst dir: „Jetzt 
ist das Kabel kaputt“ – gehst neue Kabel holen, tauschst alles aus und 
mittlerweile weiß man: Die hängen sich auf – machste stromlos, lass 
sie 10 Minuten stehen, dann macht die’s wieder wie am ersten Tag. Das 
sind halt Erfahrungswerte die du halt einfach sammelst, wo du dann 
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eben halt weißt: Das Produkt hat die und die Eigenheit, joa und dann 
arrangierst du dich halt damit“ (SB 1, Absatz 46).

Darüber hinaus kann Erfahrungswissen allerdings auch im Hinblick 
auf das soziale Umfeld und den Umgang damit gewonnen werden, 
wie im folgenden Fall von SB 5 geschildert:

„[…] weil ich weiß schon bei welchen Kollegen ich mich darauf verlas­
sen kann, ja wenn die sagen, der Rechner fährt nicht hoch, dann weiß 
ich bei Lehrer XY da muss ich nochmal gucken ob wirklich auch äh die 
Stecker drinnen waren und bei dem und dem da kann ich das direkt 
melden“ (SB 5, Absatz 27).

Aus dem zitierten Ausschnitt lässt sich klar erkennen, wie weitrei­
chend subjektive Erfahrungswerte die Arbeitspraxis prägen und den 
Befragten helfen, ihre Arbeit effizienter zu gestalten. Erfahrungswis­
sen hilft dabei jedoch nicht nur bei der Effizienzsteigerung, sondern 
auch im Umgang mit den institutionellen Entscheidungsinstanzen 
und der Realisierung und Durchsetzung von Vorhaben und Zielset­
zungen. Beispielsweise berichtet SB 3, dass er im Zuge der Verlegung 
des W-Lan in der Schule erwartungsgemäß weniger Access Points 
bewilligt bekommen hatte als beantragt. Auf die Nachfrage, warum 
dies erwartbar gewesen wäre, erklärte er: „Einfach Erfahrungswerte 
und wir haben’s kompensiert, indem wir mehr bestellt haben, als 
wir gebraucht haben (lacht)“ (SB 3). Erfahrungswissen bildet sodann 
eine genuin andere Kategorie von Wissen als z.B. Wissen, das hier 
als fachliche Kompetenz bezeichnet wurde. Entscheidend hierfür 
ist die rekursive Beziehung zwischen Arbeitspraxis und Arbeitserfah­
rung, wodurch Erfahrungen immer auf die Arbeitspraxis rückwirken, 
wobei die gelebte Arbeitspraxis wiederum Grundlage und Voraus­
setzung für neue Arbeitserfahrung bildet. Erfahrungswissen kann 
also immer nur als eine ephemere Entität des iterativen Regresses 
zwischen Arbeitspraxis und Arbeitserfahrung abgebildet werden.
Während das Erfahrungswissen also nicht aktiv erlernt werden kann, 
sondern sich indirekt aus der Arbeitspraxis selbst herausbildet (als 
Teil des Arbeitsvermögens), stellt das Spezialwissen um die schul­
interne IT-Infrastruktur eine spezielle Subkategorie der fachlichen 
Kompetenz dar und ist somit Produkt aktiver Aneignungsprozesse. 
Die Komplexität der Schul-IT in ihrer Gesamtheit ist dabei vor 
allem für Systembetreuer:innen ohne Support eine schwer zu neh­
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mende Hürde im Arbeitsalltag und erfordert Arbeit in Form von An­
eignungsprozessen, die von Systembetreuer:innen mit Support nicht 
in gleicher Weise verlangt ist46. In Abhängigkeit zum Kompetenzbe­
reich der Systembetreuung und zur Komplexität der IT-Infrastruktur 
vor Ort kann es Wochen oder Monate in Anspruch nehmen, bis 
das hauseigene IT-System in seiner Komplexität durchstiegen ist. So 
vermutet etwa SB 1: „[…] also ich denke schon, dass derjenige einige 
100 Stunden braucht, bis er da flüssig mit zurechtkommt“ (SB 1). 
Wie umfänglich und speziell das benötigte Wissen für die Ausübung 
der Systembetreuer:innen-Postion sein kann, wird unterdessen von 
SB 4 beschrieben:

„[…] so vom Großen und Ganzen habe ich durchaus einen guten 
Überblick, das schon, aber es ist auch einfach nochmal ein riesiges 
Detailwissen, was an so einer Schule, gerade in dem Bereich, vorhanden 
ist und es ist letztendlich (..) ja auch äh viel natürlich in dem Kopf von 
demjenigen, der das mit eingerichtet hat […]“ (SB 4, Absatz 40).

Die Aneignungsprozesse für derartiges Spezialwissen sind dabei be­
sonders vertrackt, da zwar allgemeine Informationen und Hinter­
grundwissen durch die angebotenen Fortbildungen für Systembe­
treuer:innen vermittelt werden können, die Spezifikationen und Be­
sonderheiten der hauseigenen IT-Infrastruktur hingegen selbststän­
dig und/oder durch Zusammenarbeit mit der/dem Vorgänger:in er­
arbeitet werden müssen47:

„Auch eine Systembetreuerfortbildung, die’s dann äh theoretisch jähr­
lich mal gibt, die kann natürlich keinesfalls ähm (..) dieses ähm Wissen 
vermitteln ähm, um entsprechendes Schulsystem zu verwalten. Das ist 
ja ein komplettes Netzwerk, was da verwaltet und administriert werden 

46 Da das Servermanagement bei Systembetreuer:innen mit Support in den Kom­
petenzbereich des externen Dienstleisters externalisiert wurde, ist an Schulen 
mit derartigen Rahmenverträgen keine so intensive theoretische und praktische 
Kenntnis des Netzwerkes und administrativer Aufgaben gefordert, wie es bei 
den Kolleg:innen ohne Support der Fall ist. Selbst bei Systembetreuer:innen, die 
zwar ohne Support arbeiten, aber dennoch das Servermanagement zu Teilen 
externalisiert haben, reicht der Kompetenzbereich weitaus tiefer in diese Materie, 
wodurch weitreichendere Kenntnisse von Nöten sind.

47 Dieser Umstand betrifft insbesondere Systembetreuer:innen ohne Support, da 
bei Systembetreuer:innen mit Support die Installation und Wartung der IT-Infra­
struktur oftmals vom kooperierenden Dienstleister übernommen wird, wodurch 
in diesem Bereich weniger Spezialwissen notwendig ist.
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will. Ähm (..) weil’s bei jeder Schule wieder, wieder anders ist vom 
Aufbau und von der Umsetzung her und von dem her ist’s auch nicht 
möglich, da äh Sys- / äh, zentrale Systembetreuerschulungen im Rah­
men von Fortbildungen wie’s für Lehrer üblich ist äh, da anzubieten. 
Das, das ist wohl tatsächlich so, dass man sich da ganz konkret vor Ort 
dann einarbeiten muss und ähm das System dann kennen muss und äh 
sich dann da eben die Dinge aneignen muss“ (SB 4, Absatz 110).

Letztlich lässt sich soweit resümieren, dass die Selbst(aus)bildung in 
der Systembetreuung eine nicht zu unterschätzende Anforderung für 
die betroffenen Lehrer:innen darstellt. Wie gezeigt wurde, erstreckt 
sich das erforderliche Wissen von fachlichen Kompetenzen über 
Spezialwissen bis hin zu Erfahrungswissen. Für die beiden zuletzt 
genannten Kategorien gilt es zudem zu berücksichtigen, dass es sich 
dabei um ‚verdecktes Wissen‘ handelt, welches in keiner konkreten 
respektive formalen Form vorliegt. Erfahrungswissen kann darüber 
hinaus nur während des Arbeitsprozesses in der Praxis durch infor­
melles Lernen (Wittwer und Kirchhof, 2003) indirekt angeeignet wer­
den, bildet jedoch gleichzeitig eine wichtige Grundlage für die (effizi­
ente) Gestaltung der Arbeitspraxis. Unterschiede zwischen den Sys­
tembetreuer:innen mit Support und jenen ohne lassen sich sodann 
vor allem in Abhängigkeit zu der Reichweite des Kompetenzbereichs 
bezüglich des Server- und Netzwerkmanagements konstatieren. Hier 
fällt auf, dass gerade in diesem Bereich hohe Anforderungen an 
die fachlichen Kompetenzen der Systembetreuer:innen gestellt wer­
den. Dementsprechend konzentriert sich die Selbstbildung bei Sys­
tembetreuer:innen ohne Support oftmals gerade auf diesen Bereich, 
wodurch das Arbeitszeitkontingent entsprechend beansprucht wird. 
Darüber hinaus veranschlagen nicht nur die Aneignungsprozesse 
des notwendigen Fachwissens Arbeitszeit, sondern auch die Wartung 
und die Arbeit mit und an diesen Systemen.

Wissensmanagement und Wissenstransfer

Als zweiter Bereich der Wissensarbeit lassen sich jene Aufgaben 
und Arbeitshandlungen listen, die auf die Weitergabe und Vermitt­
lung von Wissen und Kompetenzen abzielen. Dabei ist einerseits 
zwischen alltäglichen Interaktionen und andererseits geplanten Fort­
bildungen zu bestimmten Themen zu unterscheiden. Während Wis­
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sensmanagement in alltäglichen Interaktionen häufig die Begegnung 
konkreter Nachfragen zur Nutzung bestimmter Hardware oder Soft­
ware zum Gegenstand hat, finden geplante Fortbildungen oftmals im 
Zuge der Implementierung neuer Hardware oder Software in den 
Arbeitsalltag der Lehrer:innen statt (z.B. SB 3). Somit treten Interak­
tionen beispielsweise im Kontext von allgemeinen technischen Tätig­
keiten (Kapitel 4.2.1) mit einer kommunikativ-koordinativen Funkti­
on (Kapitel 4.2.2) zutage, während geplante Fortbildungen eher im 
Kontext projektbezogener technischer Tätigkeiten auftreten48. Auch 
an dieser Stelle macht sich erneut die Verquickung der unterschiedli­
chen Tätigkeitsbereiche und der damit einhergehenden Anforderun­
gen bemerkbar.
Während der Wissenstransfer in alltäglichen Interaktionen als infor­
mell bezeichnet werden könnte, markieren Fortbildungen die forma­
lisierte Form der Wissensvermittlung. Über die Notwenigkeit einer 
Fortbildung wird zumeist autonom entschieden, wobei Erfahrungs­
wissen eine wesentliche Rolle spielt. So berichtet SB 3 davon, dass 
für ihn grundsätzlich klar ist, dass bei der Implementierung neuer 
Technik an oder in der Schule eine Fortbildung für die Kolleg:innen 
notwendig ist. Aufgrund ihrer Schnittstellenposition sind Sytembe­
treuer:innen zudem befähigt, aus den Kontakten zu und Interaktio­
nen mit dem Kollegium tendenzielle Fortbildungsopportunitäten zu 
extrapolieren, wie etwa aus dem folgendem Beispiel ersichtlich wird:

„Manchmal ist es auch, dass ein Kollege an mich rangeh- rankommt 
und fragt: Hör mal zu, weißt du wie das hier und das hier funktioniert? 
BigBlueBotton zum Beispiel, wie erstelle ich da eine Umfrage oder so? 
Wenn ich dann merke: Okay, das war jetzt schon der zweite Kollege 
der mich das gefragt hat, also dann machen wir das, dann mache ich 
da gleich / biete ich gleich mal eine komplette Fortbildung an“ (SB 3, 
Absatz 34).

Zwischen den Systembetreuer:innen lassen sich bezüglich der Pla­
nung und Umsetzung von Fortbildungen jedoch wesentliche Unter­
schiede zwischen Vertreter:innen der Gruppe mit bzw. der ohne 
Support feststellen. So zeigt sich, dass Systembetreuer:innen ohne 

48 Beispielsweise bei der Einführung neuer Software oder Hardware an der Schule 
(SB 3).
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Support wenig bis keine Zeit finden, um sich um die Organisation 
und Durchführung von Fortbildungen zu kümmern (SB 1; SB 2; 
SB 4), während dies bei den beiden Systembetreuer:innen mit Sup­
port hingegen eine wichtigere Rolle einnimmt (SB 5; SB 3). Dement­
sprechend verortet etwa SB 5 den Schwerpunkt ihrer Arbeit sowohl 
im pädagogischen als auch koordinativen Bereich:

„[…]Ich seh mich eher so in dieser pädagogisch-didaktischen System­
betreuerrolle und ich bin so die Schnittstelle zwischen meinen Kollegen 
und der Schulleitung, das sind ja die Anwender, die bei uns an der 
Schule die Technik benutzen wollen, die Schüler natürlich auch, und 
dann wiederum der Stadt“ (SB 5, Absatz 5).

Hingegen nimmt bei Systembetreuer:innen ohne Support die päd­
agogische Arbeit in Form von Fortbildungen keine große Rolle im 
Arbeitsalltag ein. So berichtet etwa SB 6, dass Schulungen und päd­
agogische Fortbildungen für Kolleg:innen an ihrer Schule generell 
von anderen Personen übernommen werden (SB 6). Ähnliches liest 
sich auch bei SB 1, SB 2 und SB 4, die für pädagogische Arbeit 
meistens keine Zeit finden, sondern viel eher damit beschäftigt sind, 
die technische Infrastruktur der Schule am Laufen zu halten (SB 1; 
SB 2; SB 4).
Bezieht man die Erkenntnisse aus den vorangegangenen Kapiteln mit 
ein, lässt sich schnell die Ursache der Dissonanz zwischen den bei­
den Gruppen identifizieren. So kommt es durch die Externalisierung 
bestimmter Kompetenzbereiche in die Zuständigkeit der Dienstleis­
ter zu einer Entlastung der Systembetreuer:innen mit Support, wo­
bei die Reduktion des Arbeitsvolumens, v.a. im Bereich der techni­
schen Tätigkeiten, Kapazitäten für pädagogische Tätigkeiten schafft. 
Da sich die Externalisierungspraktik bei Systembetreuer:innen ohne 
Support zunächst weniger extensiv darstellt, lässt sich daraus folgern, 
dass die Kompetenzbereiche weitreichender in der Verantwortung 
der Systembetreuung verbleiben, wodurch weniger Kapazitäten für 
pädagogische Leistungen über bleiben. So schildert etwa SB 1, dass 
er durch die hohe Arbeitsbelastung in anderen Bereichen seiner Tä­
tigkeit keine Zeit findet, zusätzliche Fortbildungen anzubieten:

„Da war halt einfach keine Zeit mehr übrig noch ne Fortbildung wo 
du sagst: Ja das ist zwar cool, aber ähm, die, die Uhr ist einfach zu 
weit nach vorne gedreht als dass wir da groß was machen können. Also 
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wir stopfen halt Löcher und machen technischen Support und das was 
hinten runterfällt ist tatsächlich die, die Fortbildung und äh die entspre­
chend pädagogische Arbeit kommt dann einfach zu kurz ja“ (SB 1, 
Absatz 14).

In ähnlicher Weise berichtet auch SB 4 davon, dass in seinem Ar­
beitsalltag schlichtweg keine Zeit bleibt, um sich ausgiebiger der 
pädagogischen Arbeit zu widmen:

„[…] das ergibt sich würde ich sagen aus der Notwendigkeit, dass die 
anderen Dinge ähm, halt, ja praktisch einfach äh (..) ja, gemacht werden 
müssen, eben dahingehend das äh, irgendwie die Infrastruktur stehen 
muss, dass, dass ähm die Gerätschaften, die Administration einfach 
gemacht werden muss. Ähm und (..) das das andere nicht ganz so 
zwingend ist, also sprich, das andere wäre schön, wenn da man noch 
mehr Zeit dafür hätte um da was zu machen, ähm, das ist aber so 
das Erste was dann halt hinten runterfällt würde ich mal sagen“ (SB 4, 
Absatz 10).

Anhand der beiden Zitate lässt sich deutlich die Dependenz pädago­
gischer Tätigkeiten von den zur Verfügung stehenden zeitlichen Res­
sourcen ablesen. Dabei wird einerseits die hohe Arbeitsbelastung im 
technischen Ressort als Ursache für den zeitlichen Mangel genannt, 
andererseits lässt sich aus dem Umstand, dass für Fortbildungen 
nicht genug Zeit bleibt, ableiten, dass die pädagogische Arbeit für 
die Systembetreuer:innen nicht die oberste Priorität hat. Diese Ver­
mutung wiederum bildet einen Anhaltspunkt für die Eruierung des 
Arbeitsobjekts in Kapitel 4.4.2.
Abschließend lässt sich bemerken, dass die pädagogische Arbeit in 
den Schilderungen der Interviews nicht den gleichen Stellenwert er­
reicht, wie dies etwa in der Bekanntmachung des bayerischen Staats­
ministeriums für Unterricht und Kultus (Nr. III/4–II/2 -O1350–
1/13 456) beschrieben wird. Die Gründe dafür mögen einerseits – 
wie hier dargestellt – in der Möglichkeit begründet liegen, dass der 
Bereich der pädagogischen Arbeit in den Interviews nicht im glei­
chen Maße thematisiert wurde wie die Bereiche der technischen oder 
organisatorischen Tätigkeiten. Allerdings legen die – zum Teil – hier 
zitierten Ausschnitte eher die Vermutung nahe, dass pädagogische 
Aufgaben tatsächlich weniger Relevanz im Arbeitsalltag von System­
betreuer:innen spielen als angedacht bzw. konzipiert. So zeigt sich, 
dass ein Teil der Befragten generell keine Fortbildungen hält, andere 
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wiederum keine Zeit dafür finden. Untermauert wird diese Vermu­
tung zudem durch die getätigten Angaben im Kurzfragebogen, bei 
denen pädagogische Tätigkeiten nie als zeitintensivstes Tätigkeitsfeld 
genannt wurden.

Arbeitsbelastung

Unter dem Kapitel Arbeitsbelastung sollen auf den folgenden Sei­
ten Einflussfaktoren auf die subjektiv empfundene Arbeitsbelastung 
betrachtet werden. Dazu soll zunächst das Setting der allgemeinen 
Arbeitsbedingungen rekapituliert werden, bevor sich den daraus re­
sultierenden Einflüssen und Auswirkungen auf die Arbeitsbelastung 
zugewandt wird.
Das Arbeitsumfeld der Systembetreuer:innen rekrutiert sich zu­
nächst aus der Schule, den Arbeitsmitteln in Form der technischen 
Ausstattung vor Ort, den Funktions- und Interessensgruppen inner­
halb der Schule (Kollegium, Schulleitung, Elternschaft, Schüler:innen) 
sowie externen Partnern und Behörden, wie etwa dem Schulträger 
oder etwaigen Dienstleistern. Die Besonderheit der Arbeit von Sys­
tembetreuer:innen ergibt sich einerseits aus der Multilateralität mög­
licher Auftraggeber49, dem ‚Quereinsteiger:innen-Status‘ der System­
betreuer:innen selbst, der Ausübung der Systembetreuung als ‚Ne­
benjob‘ gegenüber der Tätigkeit als Lehrkraft als Hauptbeschäftigung 
sowie – nicht zuletzt – aus der Breite, Dimension und Komplexität 
des Aufgabenspektrums und der Unwägbarkeit der Arbeitslage.
Wie im Abschnitt zu den Subjektivierungs- und Entgrenzungsten­
denzen noch ausführlicher thematisiert wird (Kapitel 4.5), lässt sich 

4.3

49 ‚Aufträge‘ im Sinne von Arbeit, die von der Systembetreuung übernommen 
werden kann oder soll, kann von vielen verschiedenen Akteuren an die System­
betreuer:innen herangetragen werden. So können Kolleg:innen, Schulleitung, El­
ternschaft, Schüler:innen, Mitarbeiter:innen von kooperierenden Dienstleistern 
oder auch der Schulträger Initiatoren neuer Auftragslagen sein (SB 4). Zusätz­
lich ist die Arbeit der Systembetreuung in hohem Maße selbstorganisiert und 
eigenverantwortlich. So rekrutieren sich Systembetreuer:innen oftmals auch ei­
geninitiativ Arbeitsprojekte und Aufgaben in Form von Projekten oder setzen 
persönliche Anliegen und Ideen um.
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für die Tätigkeit der Systembetreuung eine Auflösung von zeitlichen, 
räumlichen und regulativen Strukturen attestieren. Für die Arbeits­
belastung ist dabei vor allem das Spannungsverhältnis zwischen 
einem gering kontingentierten Stundenumfang der Arbeit und dem 
gleichzeitig großen Arbeitsumfang besonders symptomatisch. Wäh­
rend die Auftragslage von vielerlei Faktoren abhängig ist, begründet 
sich diese Dissonanz nicht zuletzt auch in der Vergütungspraxis für 
Funktionsstellen an bayerischen Schulen. So werden an Schulen für 
die Position der Systembetreuung in der Praxis bis zu fünf Anrech­
nungsstunden vergütet, gleichzeitig betreuen Systembetreuer:innen 
die IT-Ausstattung und Infrastruktur einer Organisation von der 
Größe eines durchschnittlichen mittelständischen Unternehmens50. 
In diesem Kontext stellt auch die Konstellation aus einer Vielzahl 
zu betreuender Geräte, gepaart mit einer unsteten und weiten Grup­
pe von Anwender:innen (Kolleg:innen und Schüler:innen), einen 
gewichtigen Faktor bezüglich der empfundenen Arbeitsbelastung dar. 
Denn indem die Geräte vor Ort von vielen verschiedenen Personen 
benutzt werden, kommt es im Schulbetrieb vermehrt zu Störungen 
und Problemen, die nicht immer durch ein defektes Gerät, sondern 
durch die inkorrekte oder nachlässige Anwendung verursacht wur­
den. So werden beispielsweise Kabel ab- oder umgesteckt und nach 
der Nutzung nicht wieder ordnungsgemäß zurückgesteckt. Kolleg:in­
nen, die das Problem nicht selbstständig identifizieren bzw. beheben 
können, wenden sich daraufhin zur Problemlösung an die Systembe­
treuung. SB 6 beschreibt im folgenden Zitat sehr anschaulich, dass 
ihr derartige Störungen trotz mehrfacher Aufklärung immer wieder 
begegnen:

„Ja es ist irgendwo schon ermüdend, weil, ich weiß nicht wie oft man 
schon gesagt hat: Leute bitte passt auf, wenn ihr die Stecker raus zieht, 
von mir aus steckt da ein eigenes Gerät an, aber steckt das dann halt 

50 Gemessen an der durchschnittlichen Beschäftigtenzahl mittelständischer Unter­
nehmen (10 – 500 Angestellte) sind die Schulen der Befragten durchaus mit 
mittelständischen Unternehmen zu vergleichen. So wurden von den Interviewten 
im Kurzfragebogen Mitarbeiterzahlen von 70 bis zu 110 Kolleg:innen angegeben. 
Hinzu kommen jeweils ca. 600 bis 1000 Schüler:innen, die in vielerlei Hinsicht 
auch Einfluss auf den Arbeitsinhalt und den Arbeitsumfang innerhalb der Sys­
tembetreuung nehmen.
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bitte wieder da rein, wo das Kabel / wo ihr’s rausgezogen habt“ (SB 6, 
Absatz 86).

Auch SB 3 schildert ähnliche Erfahrungen aus seinem Arbeitsalltag:

„Was noch frustrieren kann sind halt so irgendwelcher Kleinscheiß: 
Kameras die verstellt sind. Was hatte ich heute? Eine Kamera die nicht 
funktioniert hat (..) ähm, also habe ich die Kamera gecheckt, habe die 
Kamera geprüft ähm (..) und letztendlich lags daran, dass hinten das 
Kabel rausgezogen war und das nervt dann halt, weil das einfach (..) / 
das verursacht unnötige Arbeit und das ist einfach ein Blödsinn, solche 
Probleme die halt / wo du denkst: das ist halt einfach vollkommen 
unnötig […]“ (SB 3, Absatz 75).

Derartige vermeidbare Arbeitshandlungen, die als frustrierend, ner­
vig oder ermüdend empfunden werden, entpuppen sich gerade im 
Hinblick auf die knapp bemessene Arbeitszeit als eine zusätzliche Be­
lastung, von der alle Systembetreuer:innen gleichermaßen betroffen 
zu sein scheinen. So berichten auch die Befragten SB 1, SB 4 und 
SB 5 von gleichartigen Problemen (SB 1; SB 4; SB 5). Als weiterer Fak­
tor, der zu einer hohen Arbeitsbelastung unter Systembetreuer:innen 
beiträgt, ist unter anderem auch der Mangel an Routinen zu sehen, 
denn der Arbeitsalltag zeichnet sich häufig gerade dadurch aus, dass 
er durch seine Unwägbarkeit wenig Raum für Routinen bietet. So 
wird ein großer Anteil des anfallenden Arbeitsinhalts durch die 
Vielseitigkeit und Imponderabilität der Aufgaben der Möglichkeit 
einer praktikablen (mittel- oder langfristigen) Planbarkeit entzogen, 
wodurch die eigene Aufgabenliste situativ stetig neu aktualisiert und 
die aufkommenden bzw. ausstehenden Anforderungen neu validiert 
werden müssen51. SB 5 berichtet etwa davon, dass sie aufgrund der 
unvorhersehbaren Auftragslage ihren Tagesablauf oftmals nicht bis 
ins Detail planen kann:

„Nachteile sind halt eben, dass du immer sehr spontan reagieren musst, 
dass du nie genau weißt, wieviel Zeit pro Tag du eigentlich brauchst 
für die Arbeiten. Dass du auch den Kollegen nicht immer unbedingt 
versprechen kannst, dass irgendeine Störung / wann und ob sie behoben 
wird“ (SB 5, Absatz 128).

51 Dies geschieht in der Regel entsprechend einer subjektiven, auf Erfahrungen 
basierenden Prioritätenliste, die letztlich an der Sicherstellung der Funktionalität 
des Schulbetriebs ausgerichtet ist (ausführlicher im Kapitel 4.4 Arbeitsorganisati­
on).
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Systembetreuer:innen wird also im Arbeitsalltag ein hohes Maß an 
Flexibilität im Umgang mit den auf sie zukommenden Aufgaben 
abverlangt. Neben den Konsequenzen für die Arbeitsorganisation 
(Kapitel 4.4) erwachsen daraus auch Folgen für die Arbeitsbelastung. 
Denn da die Arbeitslage unkalkulierbar und wechselhaft ist, kann 
es sowohl zu Leerphasen als auch zu Ballungen von Anforderungen 
und Aufträgen kommen. Während Leerphasen beispielsweise als sel­
tene Chance genutzt werden, angehäufte Überstunden abzubauen52, 
können gerade Phasen mit intensivem Arbeitsaufkommen sehr be­
lastend sein:

„Es ist halt tatsächlich manchmal so, dass ich auch mal eine Woche 
dann eigentlich gar nichts habe, eigentlich. Und dann gibt es halt wieder 
Wochen, ja, da weiß man nicht, wie man das eigentlich alles schaffen 
soll. Und ja, also ich denke mal da wären vielleicht einfach, dass man 
sagt okay, man müsste da trotzdem mehr, vielleicht mehr Anrechnungs­
stunden zur Verfügung stellen“ (SB 2, Absatz 69).

SB 2 bringt hier deutlich den Zusammenhang zwischen dem gerin­
gen zeitlichen Kontingent und dem hohen Arbeitsaufkommen zur 
Sprache. Die Divergenz zwischen Arbeitsvolumen und dem verfüg­
baren Zeitkontingent, unter der Prämisse hoher Freiheit und Eigen­
verantwortung der Arbeitsorganisation, stellt viele der Befragten vor 
die kontroverse Entscheidung zwischen dem Arbeitsschutz in Eigen­
interesse (in Form von Überstundenvermeidung) einerseits und der 
funktionalen Aufgabenerfüllung sowie den persönlichen Ansprüchen 
an die Arbeit andererseits. Dabei kann sich der Aushandlungsprozess 
dieser Kontroverse für die Systembetreuer:innen bereits belastend 
auswirken, da er nur in zusätzliche Arbeitszeit in Form von Über­
stunden transformiert oder in einem Gefühl der Unzufriedenheit 
oder Frustration (SB 4; SB 2) aufgelöst werden kann.
Durch die bereits im Kapitel 4.2.1 (technische Tätigkeiten) beschrie­
bene starke Beanspruchung der Systembetreuer:innen ohne Support 
im Bereich technischer Tätigkeiten scheint die Divergenz zwischen 

52 Da im Arbeitsalltag durchschnittlich bei fast allen Befragten Überstunden anfal­
len, gaben viele der Befragten Systembetreuer:innen an, dass sie sich daher in 
Phasen, in denen weniger Arbeit anfällt, nicht extra um Arbeit bemühen; so z.B. 
SB 1: „[…] also ich such mir keine Arbeit, wenn keine Arbeit da ist nä?“ (SB 1, 
Absatz 8).
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Arbeitszeitkontingent und Aufgabenliste in dieser Gruppe besonders 
intensiv ausgeprägt zu sein. Dabei kann schon das Arbeitsvolumen 
allein Druck auf die Systembetreuer:innen ausüben: „Also man ist da 
schon unter dem großen Druck, finde ich. Und ja, also das belastet 
schon auch, finde ich“ (SB 2). Gleichzeitig lässt sich konstatieren, 
dass das knappe Zeitkontingent auch ein Hindernis für eine zufrie­
denstellende Ausübung der Arbeit(en) darstellt:
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„[…] man könnte noch so viel irgendwie auch besser machen, aber 
es fehlt die Zeit. Also, man ist echt froh, wenn’s (unv.) irgendwie läuft 
(..) und dass man es am Laufen hält, das ganze System. Und es treten 
immer wieder irgendwie Sachen auf trotzdem also, man ist immer so 
beschäftigt eigentlich und ähm (..) Also man bräuchte mehr Zeit finde 
ich […]“ (SB 2, Absatz 120).

Wie beschrieben, wirkt sich das knappe zeitliche Kontingent somit 
direkt auf die Bewertung der Arbeit aus. Gleichzeitig können durch 
den fortwährenden Zeitmangel weitere Dysfunktionalitäten auftreten, 
die sich wiederum negativ auf die Arbeitsbelastung auswirken. So 
führt die hohe zeitliche Auslastung der Systembetreuer:innen ohne 
Support in Kombination mit der pragmatisch bedingten Priorisie­
rung technischer Tätigkeiten zunächst zu einer bedingten Exklusion 
pädagogischer Arbeitsinhalte53. Daraus erwachsen wiederum mitun­
ter systematisch auftretende Problemlagen, die sich unter Umstän­
den durch präventive Maßnahmen in Form von Fortbildungen hät­
ten vermeiden lassen können. SB 4 berichtet beispielsweise davon, 
dass bestimmte Problemsymptomatiken, die ihm im Arbeitsalltag 
begegnen, durch eine entsprechende Schulung möglicherweise ver­
meidbar gewesen wären:

„Also es ist durchaus so, dass wir ähm, mehrfach eben ähnliche Proble­
me haben, die man dann zwar im Einzelnen immer lösen kann, die man 
aber vielleicht systematisch angehen könnte, wenn man da einfach äh 
vorab eine entsprechende Schulung macht und da- dafür Zeit hätte äh 
und das quasi flächendeckend ähm, mal ein bisschen zu (teilen?), dann 
hätten wir da vielleicht im Einzelnen nicht solche Probleme ja“ (SB 4, 
Absatz 16).

Betrachtet man das Problem des knappen Zeitkontingents in seiner 
gesamten Breite, wird schnell klar, dass die ‚Zeitnot‘ gewissermaßen 
in andere Nöte transformiert wird, wodurch – wie etwa im vorange­
gangenen Beispiel – Rückkopplungseffekte entstehen, die wiederum 
mehr Arbeit erfordern. So auch im folgenden Beispiel, in dem SB 4 
davon berichtet, dass durch das zeitlich bedingte Aufschieben einer 

53 Gemeint sind hier vor allem Fortbildungen, die aufgrund der hohen Auslastung 
der Systembetreuer:innen nicht oder nur selten angeboten werden können. Vgl. 
dazu auch Kapitel 4.2.3 und Kapitel 4.3.
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Aktualisierung des Verwaltungsprogramms eine für die Systembe­
treuung problematische Situation entstanden ist:
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„[…] Das war aber immer was, wo man halt gesagt hat: Naja, solange 
das noch geht, lässt man das noch laufen, weil eben andere Dinge 
aktuell noch wichtiger waren. Und irgendwann war aber jetzt der Fall, 
dass dann jetzt plötzlich mit dem nächsten Update wirklich nichts mehr 
funktioniert hat und dann war das praktisch der neue Notfall und dann 
ist das auf der Prio-Liste ganz nach oben gerutscht und ähm, so ist 
das da im Prinzip ein Jonglieren an, an, an Fragen, wo brennt’s am 
ärgsten und was macht man dann zuerst? Und das ist natürlich absolut 
unbefriedigend“ (SB 4, Absatz 80).

Ob aufgrund fehlender Fortbildungsmaßnahmen oder der Verschie­
bung von anfallender Instandhaltungsarbeiten: Gemeinsam ist bei­
den Fällen, dass aus dem Mangel zeitlicher Ressourcen (möglicher­
weise vermeidbare) Mehrarbeit resultiert. Wie genau Systembetreu­
er:innen ihre Arbeit letztlich organisieren, um den geschilderten 
Umständen und Anforderungen zu entsprechen, soll im folgenden 
Kapitel „Arbeitsorganisation“ genauer betrachtet werden.
Abschließend bleibt festzuhalten, dass die Divergenz zwischen Ar­
beitszeitkontingent und Aufgabenliste bei allen Systembetreuer:in­
nen einen wesentlichen Faktor der empfundenen Arbeitsbelastung 
ausmacht. Nicht selten stellt die fortwährende Zeitnot die Interview­
ten daher vor das Dilemma, sich zwischen (unbezahlter) Mehrarbeit 
in Form von Überstunden und einer in ihren Augen adäquaten Auf­
gabenerfüllung entscheiden zu müssen (SB 1; SB 2; SB 4). Für Sys­
tembetreuer:innen mit Support besteht durch die Externalisierung 
bestimmter Verantwortungsbereiche in den Kompetenzbereich der 
betreuenden Dienstleister eine Entlastung, die sich vor allem im 
Bereich der technischen Tätigkeiten manifestiert, aber zuweilen auch 
im organisatorischen Bereich54 zu beobachten ist. Dadurch besteht 
zwischen den beiden hier kategorisierten Gruppen ein merklicher 
Unterschied in der Arbeitsbelastung, da die zuletzt genannte Entlas­
tung für Systembetreuer:innen ohne Support nicht in gleicher Form 
zu attestieren ist. Für Letztere besteht daher die Arbeitszeitproblema­
tik nochmals in verschärfter Form.

54 Vgl. mit Kapitel 4.2.2 (Organisatorische, kommunikative und koordinierende 
Tätigkeiten).
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Arbeitsorganisation

In diesem Abschnitt soll sich mit der Arbeitsorganisation der befrag­
ten Systembetreuer:innen beschäftigt werden, also mit der Frage, wie 
und in welcher Weise Systembetreuer:innen ihren Arbeitsalltag orga­
nisieren und nach welchen grundlegenden Prinzipien und Abhängig­
keiten dieser strukturiert wird. Dazu sollen im Laufe dieses Kapitels 
die grundlegenden Modalitäten der Systembetreuer:innen-Tätigkeit 
nacheinander abgehandelt werden, wobei sowohl auf die daraus er­
wachsenden Anforderungen an die Arbeitsorganisation hingewiesen 
wird als auch die auf sie bezogenen, subjektiven Bewältigungsstrate­
gien aufgezeigt werden.

Organisation des Arbeitsalltags

Wie sich bereits aus der Betrachtung der einzelnen Tätigkeitsbereiche 
in den Kapiteln 4.2.1 bis 4.2.3 ableiten lässt, unterliegt die Arbeitsorga­
nisation der hier befragten Systembetreuer:innen mehreren Einfluss­
faktoren. Als die gewichtigsten Einflussgrößen ließen sich dabei vor 
allem die Beschaffenheit bzw. Eigenschaften der Arbeitsumgebung, der 
Arbeitsbedingungen  oder  der  Arbeitsbelastung  bestimmen.  Hinzu 
kommen zudem persönliche  Präferenzen und Einstellungen sowie 
individuelle Eigenschaften und Fähigkeiten.
Beginnend mit den grundlegenden Arbeitsbedingungen und -anfor­
derungen,  besteht  bereits  in  der  Dualität  der  Rollenausübung  ein 
basales Strukturmerkmal der Arbeitsorganisation. Denn wie bereits 
erläutert, müssen die Interviewten im Arbeitsalltag ihre Funktionen als 
Lehrkraft und als Systembetreuer:in miteinander koordinieren und in 
Einklang bringen.  Daran anschließend stellt  sich insbesondere  die 
Frage, inwiefern sich die Rollen des Lehrberufs und die Systembetreu­
er:innen-Tätigkeit in organisatorischer Hinsicht gegenseitig beeinflus­
sen und wie sich das Verhältnis beider Tätigkeitsfelder zueinander 
genauer bestimmen lässt.
Ausgehend von den bereits festgestellten Konditionen des Arbeitsall­
tags im Schulbetrieb, lässt sich als erste Hypothese formulieren, dass 

4.4

4.4.1

4.4 Arbeitsorganisation

93

https://doi.org/10.5771/9783828850415-49 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783828850415-49
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


die Tätigkeit in der Systembetreuung immer in Abhängigkeit zu den 
Arbeitsstrukturen der ihr übergeordneten Rolle als Lehrkraft gestaltet 
und organisiert wird. Untermauern lässt sich diese Vermutung, indem 
die grundlegenden (organisatorisch relevanten) Modalitäten der Lehr­
tätigkeit näher betrachtet werden. So zeigt sich, dass die Tätigkeit als 
Lehrkraft zumindest partiell einer starren zeitlichen und räumlichen 
Ordnung und somit Regelhaftigkeit unterworfen ist55, die sich indirekt 
auch auf die Tätigkeit der Systembetreuung auswirkt. Demzufolge ist es 
etwa  nicht  möglich,  Arbeitsinhalte  aus  der  Systembetreuung  zum 
Zeitpunkt des Unterrichtens durchzuführen. Dieses hierarchisch ge­
prägte Verhältnis scheint zunächst banal, allerdings erfolgt daraus eine 
Abhängigkeit und Kopplung der Systembetreuer:innen-Tätigkeit von 
der und an die jeweilige Lehrtätigkeit, die wiederum selbst der gene­
rellen Zeitstruktur bzw. dem Arbeitsrhythmus der Schule unterworfen 
ist. Doch neben der Abhängigkeit von den zeitlichen und räumlichen 
Vorgaben des individuellen Lehrplans sind Systembetreuer:innen fer­
ner  auch  von  den  allgemeinen  Unterrichtszeiten  des  Schulbetriebs 
abhängig. Dadurch lässt sich von einem doppelten Abhängigkeitsver­
hältnis der Systembetreuer:innen-Tätigkeit von der Lehrtätigkeit ei­
nerseits sowie von der Zeitstruktur der Schulorganisation anderseits 
sprechen. So sind beispielsweise die Möglichkeiten, defekt gemeldete 
technische Objekte zu inspizieren oder zu warten, immer auch an den 
Umstand gebunden, ob die betreffende Lokalität frei zugänglich ist 
oder dort gerade Unterricht stattfindet. Ferner rahmen auch die gene­
rellen Öffnungszeiten der jeweiligen Schule das Zeitfenster für die 
Tätigkeit der Systembetreuung56. Für SB 6 besteht in der Abhängigkeit 
vom Schulbetrieb mitunter ein Grund dafür, ihrer Systembetreuer:in­
nen-Tätigkeit bevorzugt abends oder am Wochenende nachzugehen: 
„[…] weil ich dann eben abends oder eben am Wochenende mal für äh 

55 Zumindest  das  Unterrichten  selbst  folgt  strengen  zeitlichen  und  räumlichen 
Vorgaben. Gebunden an diese festen Ordnungsmuster kann hingegen die Unter­
richtsvor- und -nachbereitung relativ frei und eigenverantwortlich organisiert und 
umgesetzt werden.

56 SB 1 berichtet etwa davon, dass ab einer gewissen Uhrzeit die Alarmanlage der 
Schule „scharf “ gestellt (SB 1, Absatz 40) wird, wodurch Arbeiten nach Scharfstel­
lung der Alarmanlage systematisch vermieden werden.
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entsprechende Zeit vorbei komme, wenn keiner da ist und man alles 
ausschalten und alles einschalten kann und keinen stört“ (SB 6).
Die Arbeit als Systembetreuer:in ist somit gewissermaßen in die be­
rufliche Tätigkeit als Lehrkraft eingebettet und von den allgemeinen 
Bedingungen des Schulbetriebs geprägt, wobei sich die Arbeitsorgani­
sation der Tätigkeit an der Zeitstruktur des Lehrberufs und der Schule 
ausrichtet. Das Verhältnis der beiden Tätigkeiten zueinander lässt sich 
so einerseits  nach dem Kausalitätsprinzip aus den allgemeinen Ar­
beitsumständen und Arbeitsbedingungen ableiten, andererseits und 
vor allem aber auch anhand der Aussagen der Befragten gut veran­
schaulichen. Dementsprechend lassen sich mittels der Interviews zwei 
vorrangige Modi Procedendi der Arbeitsorganisation konstatieren: die
Integration  und die Exklusion  der Systembetreuungstätigkeit in den 
Arbeitsalltag  als  Lehrkraft.  So  werden  etwa  Pausen  zwischen  den 
einzelnen Episoden der Lehrtätigkeit mit Arbeitsinhalten der System­
betreuung gefüllt oder Tätigkeiten werden den Arbeitszeiten der Lehr­
tätigkeit vor- oder nachgeschaltet (SB 3; SB 4; SB 5; SB 6). Exemplarisch 
erläutern im Folgenden SB 4 und SB 5, wie sie ihre Aufgaben in der 
Systembetreuung in ihren Arbeitsalltag als Lehrer:innen integrieren:

„[…] und wenn man mal Zeit hat, dann guckt man da mal kurz nach 
und stellt fest: ah ja, es ist nur ein Kabel falsch eingesteckt zum Beispiel. 
Und (..) das macht man dann halt mal kurz in der Pause, wenn man 
zufällig an der Tür vorbeiläuft zum Beispiel“ (SB 4, Absatz 82).
„Also ich hab immer irgendwas zu tun (..) und muss dann da so 
rum rennen und hab da irgendwelche Kabel um den Hals hängen und 
Schraubenzieher in der Hosentasche und in der Freistunde oder ja, in 
der Pause (..)“ (SB 5, Absatz 138).

Neben  dieser  konnektierten  Form der  Arbeitsorganisation,  in  der 
durch die zeitliche Verdichtung der Arbeitszeiten Arbeitshandlungen 
der Systembetreuung in den Arbeitsalltag als Lehrer:innen integriert 
werden, existieren in Form der zeitlichen Trennung auch Strategien der 
Exklusion,  wobei  die  Systembetreuer:innen-Tätigkeit  separat  vom 
restlichen Arbeitsalltag organisiert wird. Bei der Exklusion wird sich – 
wie im Beispiel von SB 6 weiter oben – zumeist ein bestimmter Tag oder 
Zeitabschnitt in der Woche für die Bewältigung der Arbeitsinhalte 
freigehalten (SB 5; SB 6). Doch schließen sich die beiden genannten 
Formen der zeitlichen Arbeitsorganisation keineswegs gegenseitig aus,
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sondern können vielmehr,  je  nach individueller  Präferenz und Ar­
beitslage, auch kombiniert oder alternierend in Erscheinung treten57. 
Die  Entscheidungen  über  die  Inklusion  respektive  Exklusion  von 
Tätigkeiten werden dabei einerseits in Abhängigkeit der individuellen 
Koordinationspraxis  von ‚Leben‘  und ‚Arbeit‘  getroffen;  anderseits 
hängt die Frage, wie Arbeit und Arbeitszeit miteinander organisiert 
werden, nicht zuletzt auch von den anfallenden oder ausstehenden 
Aufgaben selbst ab. Die Abhängigkeit der Arbeitsorganisation von der 
Arbeitslage bzw. den Arbeitsinhalten verteilt sich dabei vorwiegend auf 
zweierlei Dimensionen.
So  besteht  zunächst  ein  Abhängigkeitsverhältnis  zu  der  Quantität 
anfallender Aufgaben. Während die Auswirkungen des Arbeitsvolu­
mens auf die Arbeitsbelastung in dieser Arbeit bereits thematisiert 
wurden (vgl. Kapitel 4.3), seien an dieser Stelle kurz die Konsequenzen 
für die Arbeitsorganisation in den Fokus der Betrachtung gerückt. Wie 
im  Kapitel  technische  Tätigkeiten  (4.2.1)  bereits  dargelegt  wurde, 
bilden alltägliche technische Tätigkeiten einen wesentlichen Anteil der 
Arbeitsaufgaben im Arbeitsalltag. Weiterhin wurde festgestellt, dass 
sich viele dieser Tätigkeiten zudem auf die Instandsetzung und -hal­
tung sowie die Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit der technischen 
Infrastruktur der Schule beziehen. Damit einher geht auch, dass Tätig­
keiten, die der Instandhaltung und Reparatur dienen, oftmals unver­
mittelt auf den Plan treten, somit keiner geregelten Systematik folgen. 
Dadurch entziehen sich Aufgaben dieser  Kategorie  aufgrund ihrer 
Imponderabilität für gewöhnlich einer langfristigen Planbarkeit.  In­
folgedessen können ungeplante Arbeitsflauten58 oder umgekehrt sehr 
intensive wie belastende Arbeitsphasen auftreten oder Arbeitslagen 
abrupt umschlagen. So berichtet etwa SB 1 davon, dass zuweilen auch 
Phasen  mit  wenig  Arbeitsbelastung  vorkommen,  dies  sich  jedoch 
innerhalb eines einzelnen Gesprächs schlagartig ändern kann: „[…] 
das kann dann heißen, dass dann halt innerhalb von einem Gespräch 5 
bis 10 Stunden Arbeit wieder auf einen zukommen“ (SB 1). Als Folge 
dieser  Verquickung  von Umständen sind  Systembetreuer:innen  ge­

57 Gerade im Kontext von projektbezogenen Aufgaben, also größeren und komplex­
eren Arbeitsinhalten, wird öfters davon berichtet, dass derartige Tätigkeiten zum 
Wochenende oder am späten Nachmittag verrichtet werden.

58 Gemeint sind hier Phasen, in denen wenig oder auch keine Arbeit anfällt.
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zwungen, sich und ihre Arbeitsorganisation stets einer wechselnden 
Arbeitslage flexibel anzupassen59.
Die zweite Dimension der Abhängigkeit der Arbeitsorganisation von 
den Arbeitsinhalten besteht nebstdem zur Qualität  der anfallenden 
Aufgaben. Denn für die Organisation der Arbeit ist neben der Menge 
der zu verrichtenden Arbeit auch und vor allem die Qualität bzw. der 
Inhalt der Arbeit von Bedeutung. Mit anderen Worten entscheidet 
oftmals mehr das ‚Was‘ darüber, wie der Arbeitstag geplant wird, als das 
‚Wie viel‘. So entscheiden die befragten Systembetreuer:innen zumeist 
in Abhängigkeit zur Dringlichkeit und der daraus abgeleiteten Priorität,
die  den  Aufgaben  subjektiv  zugeschrieben  wird,  wann  bestimmte 
Aufgaben abgearbeitet werden (SB 1; SB 3; SB 4; SB 5; SB 6). Angesichts 
dieses prioritätsgeleiteten Organisationsmodus werden sogleich meh­
rere Fragen aufgeworfen; etwa wie er im Arbeitsalltag realisiert und in 
die  Praxis  transformiert  wird  und  nach  welchen  Gesichtspunkten 
Prioritäten gesetzt werden. Bevor sich im folgenden Abschnitt mit eben 
dieser Frage auseinandergesetzt wird, wie sich die der Aufgabenorga­
nisation zugrunde liegende Prioritätslogik erklären lässt bzw. nach 
welchen originären Kriterien diese Logik konstituiert wird, soll hier 
zunächst der Frage begegnet werden, wie Systembetreuer:innen die 
daraus erwachsenden Anforderungen an die Arbeitsorganisation in 
der Praxis bewältigen.
Dabei muss erneut ins Gedächtnis gerufen werden, dass die Arbeitslage 
in  der  Systembetreuung  häufig  organisatorisch  anspruchsvoll  ist. 
Demnach sehen sich Systembetreuer:innen immer wieder mit mehr 
Arbeit konfrontiert, als sie in ihrer zur Verfügung stehenden Arbeits­
zeit leisten können. Zudem berichten einige der Interviewten davon, 
dass sich Anfragen bzw. Aufträge oftmals zu bestimmten Zeiten kon­
zentrieren.  Entsprechend der  Zeitstruktur  des  Schulsystems  treten 
diese häufig in den Unterrichtspausen (SB 3) oder nach Unterrichts­
schluss (SB 6) auf, wodurch eine mittel-, geschweige denn langfristige 

59 Insbesondere hinsichtlich der weiterhin existenten Bindung an die Struktur des 
Lehrberufs stellt diese Ausgangslage eine empfindliche Herausforderung für die 
Arbeitsorganisation dar.
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Planung der Arbeitshandlungen nicht möglich ist60. Als Mittel zum 
Zweck sind für viele der Befragten daher To-do-Listen zur Organisati­
on ihrer Arbeit unabdingbar. Tenor der Aussagen ist zumeist, dass 
angesichts der extensiven Anzahl der zu erfüllenden Obliegenheiten 
solche, die nicht auf einer To-do-Liste fixiert werden, Gefahr laufen, in 
Vergessenheit  zu  geraten.  So  berichtet  etwa  SB  5  davon,  dass  sie 
Probleme damit  hätte,  mündliche Anweisungen im Gedächtnis  zu 
behalten  (SB  5).  Auch  SB  4  berichtet  von  einer  Liste,  auf  der  er 
anstehende  Arbeiten  vermerkt  und  zugleich  entsprechend  ihrer 
Dringlichkeit priorisiert:

„[…] es sind, ja, letztendlich äh einfach viele Sachen die dann halt so 
aufkommen und ich hab tatsächlich mittlerweile angefangen ein biss­
chen Listen zu führen und zu schauen, was muss wann wie dringend 
erledigt werden, was hat noch Zeit“ (SB 4, Absatz 82)?

Sehr übereinstimmend mit dem Zitat von SB 4 beschreibt auch SB 3 die 
Wichtigkeit  von  To-do-Listen  in  seinem Arbeitsalltag:  „[…]  mein 
Leben ist sehr stark von To-do-Listen geprägt, wenn’s nicht auf einer To-
Do-Liste steht, dann geht’s verloren. Praktisch ist das so, es gibt zu viel 
zu tun, es gibt zu viele Kleinigkeiten“ (SB 3). Demgemäß lässt sich 
festhalten, dass alleine aufgrund der Quantität der Arbeitsaufträge für 
viele der Befragten die Notwendigkeit erwächst, ihren Arbeitsalltag 
mittels To-do-Listen zu organisieren. Dieser Umstand ließe sich so­
dann als Ausgangspunkt für eine Untersuchung möglicher Entgren­
zungs- und Subjektivierungstendenzen der Systembetreuer:innen-Tä­
tigkeit heranführen. Denn gerade die Anforderungen der effizienten, 
eigenverantwortlichen  und  flexiblen  Organisation  von  Arbeit  und 
Alltag lassen sich mitunter als Indikatoren einer möglichen Subjekti­
vierung und Entgrenzung der Erwerbsarbeit  im Sinne der Arbeits­
kraftunternehmer:innen-These  interpretieren (vgl.  Kapitel  4.5).  Im 
folgenden Abschnitt soll sich jedoch zunächst der Frage zugewendet 
werden, in welcher Weise und auf welcher Grundlage Systembetreu­
er:innen ihre Arbeit priorisieren und welche erwägbaren Schlussfolge­

60 Dieser Umstand trifft allerdings nicht auf größere Wartungs- oder Anschaffungs­
projekte zu. Entgegen den vielen kleinen ‚Handgriffen‘ des Arbeitsalltags verlangen 
arbeitsintensivere  Tätigkeiten im Vorfeld  eine  ausreichende Planung.  Größere 
Projekte werden dementsprechend zumeist aus dem ‚gewöhnlichen‘ Arbeitsalltag 
exkludiert.
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rungen daraus bezüglich des Arbeitsgegenstands von Systembetreu­
er:innen gezogen werden können.

Ausrichtung der Arbeitspriorisierung am Arbeitsgegenstand

Im vorausgehenden Abschnitt wurde in Bezug auf die individuelle 
Arbeitsorganisation zuletzt darauf aufmerksam gemacht, dass anfal­
lende Arbeitshandlungen von den Interviewten oftmals zunächst 
entsprechend ihrer Priorität hierarchisch geordnet werden. Im Fol­
genden soll daher versucht werden, die Sinnstruktur der angewen­
deten Priorisierungsschemas zu erörtern. Zudem wird die Hypo­
these aufgestellt, dass in der Zielrichtung und Bezugnahme dieser 
Sinnstruktur Anhaltspunkte für die Konstatierung des Arbeitsgegen­
stands61 der Tätigkeit von Systembetreuer:innen zu finden sind.
Wie bereits bekannt, können Arbeitsaufträge und Aufgaben im Ar­
beitsalltag der Systembetreuer:innen oftmals unvorhersehbar aus 
dem sozialen Umfeld bzw. Arbeitsumfeld an die Systembetreuung 
kommuniziert werden und/oder sich generell spontan ergeben62. Da­
raus ergibt sich ein Bedarf an situativ angepassten Verfahrensstrate­
gien, die ein hohes Maß an Flexibilität und Anpassungsfähigkeit 
in der Gestaltung der Arbeitsabläufe der Systembetreuer:innen vor­
aussetzen. Neben der Unvorhersehbarkeit künftiger Arbeitslagen 
sind Systembetreuer:innen zudem oftmals mit einer Arbeitssituati­
on konfrontiert, die mehr Arbeit bzw. Aufträge bereithält, als in 
der vergüteten Arbeitszeit umgesetzt werden können. Aus dieser 
Diskrepanz erwächst wiederum die grundlegende Notwendigkeit ei­
nes Selektions- bzw. Priorisierungsschemas. Mittels der Priorisierung 
bestimmter Arbeitshandlungen bzw. Aufträge gelingt es den System­

4.4.2

61 Wie schon im Kapitel „technische Tätigkeiten“ (4.2.1) definiert, wird hier zwi­
schen Arbeitsmittel und Arbeitsgegenstand unterschieden: „Während das Arbeits­
mittel, als Medium der Bearbeitung (Pfeiffer 2004a, S. 176), Objekt konkreter 
Arbeitshandlungen ist, bildet der Arbeitsgegenstand den tatsächlichen Referenz­
punkt der Tätigkeiten ab. Gewissermaßen ließe sich der Arbeitsgegenstand 
demnach auch als Kulminationspunkt der Sinnstruktur der Arbeitshandlungen 
bezeichnen oder als basale, versinnlichte und inkorporierte Zielsetzung der Ar­
beitshandlungen.“

62 Vgl. mit Kapitel 4.2.1 (technische Tätigkeiten).
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betreuer:innen somit, der Unplanbarkeit und den Unwägbarkeiten 
ihres Arbeitsalltags zu begegnen. Denn durch die Priorisierung wird 
zwischen zielgerichteten sowie handlungsrelevanten Tätigkeiten ei­
nerseits und irrelevanten Tätigkeiten andererseits differenziert. Der 
Handlungsraum bzw. Möglichkeitsraum der Handlungen wird somit 
durch die Priorisierungen nicht nur strukturiert, sondern gleicher­
maßen auch limitiert, wodurch sich letztlich die Sicherheit der Ar­
beitspraxis erhöht und der Arbeitsalltag gestaltbarer und kontrollier­
barer wird. Eine – wie auch immer konzeptualisierte – hypothetische 
‚Maxime der Arbeitsorganisation‘ für die Systembetreuung müsste 
demzufolge sowohl den Ansprüchen der Flexibilität als auch der Se­
lektion genügen. Wie sich durch die Interviews herausstellte, gelingt 
dies in Form eines Priorisierungsschemas, welches sich entlang einer 
funktionsbasierten Präzedenzlogik orientiert.
Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang auch, dass durch die 
Priorisierungslogik nicht nur anfallende Aufgaben in eine hierarchi­
sche Ordnung sortiert werden, sondern sich darüber hinaus auch 
entscheidende Anhaltspunkte zur Identifizierung des dahinter zu Ta­
ge tretenden Arbeitsgegenstands der Systembetreuer:innen-Tätigkeit 
ableiten lassen. Denn unabhängig von der jeweiligen Konkretisie­
rung des Arbeitsgegenstands – „empirisch bestimmen lässt er sich 
am ehesten, indem man der Zielrichtung, also der Bezugnahme des 
auf ihn gerichteten Arbeitshandelns folgt“ (Pfeiffer 2004b, S. 222). 
Um die „Zielrichtung“ bzw. Sinnausrichtung der Arbeitshandlungen 
der interviewten Systembetreuer:innen nachzuvollziehen, stellt sich 
also zunächst die Frage nach dem dahinterliegenden Bezugspunkt. 
Dieser Bezugspunkt wäre sodann entweder über eine Analyse der 
Arbeitshandlungen zu eruieren oder aber über eine Betrachtung der 
subjektiven Sinngestaltung der Priorisierungslogiken. Denn – so lie­
ße sich argumentieren – Arbeitshandlungen und die Priorisierung 
dieser rekurrieren letztlich auf den gleichen Bezugspunkt der dahin­
terliegenden Sinnstruktur. Schließlich präsentieren sich realisierte 
Arbeitshandlungen immer als eine Verwirklichung der sie struktu­
rierenden Priorisierungslogik. Anders ausgedrückt sind Arbeitshand­
lungen, sowie tendenziell auch die daraus erwachsene Arbeitspraxis, 
gewissermaßen das konkretisierte Produkt des sich hinter der Priori­
sierungslogik abzeichnenden Arbeitsgegenstands.
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Im Falle dieser Studie lässt sich dem Arbeitsgegenstand glücklicher­
weise sowohl über die Arbeitshandlungen als auch über die subjekti­
ve Sinnstruktur der jeweiligen Priorisierungslogik nähern. So wurde 
bereits mehrfach auf die Arbeitshandlungen im Bereich alltäglicher 
Tätigkeiten63 hingewiesen, die sich vorrangig auf die Instandsetzung 
und Reparatur defekter Geräte beziehen bzw. in diesem Kontext 
auf den Plan treten. Kombiniert man diesen Informationsgehalt mit 
der empirischen Priorisierungspraxis, wie also Arbeitsinhalte von 
den Befragten entsprechend ihrer Dringlichkeit hierarchisch sortiert 
werden, lässt sich daraus folgern, dass oftmals die Sicherstellung 
bzw. Gewährleistung der Funktionalität der Schulen den eigentlichen 
Arbeitsgegenstand der Interviewten darstellt. Funktionalität kann in 
diesem Kontext allerdings zweifach gedeutet werden: So liegt ein 
vorgestelltes Interesse zunächst oftmals darin, Lehrer:innen das Un­
terrichten unter Inanspruchnahme aller theoretisch vorhandenen, di­
gitalen Medien zu ermöglichen. Deutlich wird dieser Anspruch in 
mehreren Passagen der Interviews. Beispielsweise bei SB 1, der im 
Folgenden darstellt, wie anfallende Arbeiten generell priorisiert wer­
den (sollten):

„[…] was ist jetzt dringend, was ist nicht dringlich? Und im Endeffekt 
ist halt vor allem wichtig, dass der Kollege seinen Unterricht halten 
kann, also dass im Zweifel der Raum halt zum Beispiel funktioniert wo 
er drinnen ist“ (SB 1, Absatz 92).

Darüber hinaus scheint aber die dahinterliegende Destination in 
der noch weitreichenderen Gewährleistung der Funktionstüchtigkeit 
(und auch Handlungsfähigkeit) der Schule als Organisation zu lie­
gen. Besonders sensibel sind daher Störungen oder Ausfälle der 
Schulserver, da hier schnell weite Teile der organisationalen Arbeit 

63 Als alltägliche Tätigkeiten zählen insbesondere Arbeitshandlungen, die bisher 
zumeist der Kategorie alltägliche technische Tätigkeiten zugezählt worden sind. 
Darüber hinaus soll dieser Begriff letztlich alle ‚kleinen Handgriffe‘ und Tätig­
keiten umfassen, die den Arbeitsalltag dominieren. Ipso facto sind hier auch 
Arbeitshandlungen mit inbegriffen wie die täglich stattfindende Kommunikation 
mit Kolleg:innen, die informelle Selbstbildung, die sich durch die praktische 
Ausübung der Tätigkeit im Arbeitsprozess selbst vollzieht, sowie der didaktische 
Aspekt der Tätigkeit, der beispielsweise in Interaktionen zu beobachten ist, in 
denen Systembetreuer:innen ihren Kolleginnen und Kollegen Anweisungen, Rat­
schläge oder Hilfestellungen anbieten.
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beeinträchtigt sein können. So erklärt SB 4 im folgenden Zitat, nach 
welcher Logik er anfallende Arbeiten oder auftretende Störungen 
priorisiert:

„[…] man wägt letztendlich ab, also man überlegt sich, ähm, was 
sind die schlimmeren Konsequenzen, wenn das oder das nicht äh steht, 
wahrscheinlich also ähm (..) ja, ich würde sagen, jetzt in dem Beispiel 
gerade mit dem Verwaltungsserver, das war natürlich klar, der muss 
laufen, da hängt die ganze Schulverwaltung dran, ähm (..) der muss 
funktionieren. […] das heißt, wenn so was, wenn da ein Problem auf­
tritt, dann hat das natürlich ganz schnell oberste Priorität. Anders ist 
es, wenn dann in einem einzelnen Klassenzimmer vielleicht ähm mal 
technisch irgendein Problem auftritt, irgendeine Dokumentenkamera 
nicht funktioniert, dann schreibt man die auf die Liste und wenn man 
mal Zeit hat, dann guckt man da mal kurz nach“ (SB 4, Absatz 82).

Ersichtlich wird hier einerseits, dass für SB 4 die Funktionstüchtig­
keit der Verwaltungsserver als bedeutend wichtiger bewertet wird 
als der Ausfall eines einzelnen Geräts in einem Klassenzimmer. Den­
noch deutet in beiden Fällen die dahinterstehende Intentionalität 
in Richtung der Funktionssicherung der Schule als Ganzes. Denn 
sowohl die fachgerechte Unterrichtsausübung als auch die Funkti­
onstüchtigkeit des schulischen Administrationsapparats widmen sich 
letztlich der gleichen Zielsetzung: der Erfüllung des gesetzlich veran­
kerten Bildungs- und Erziehungsauftrags64. Ähnlich wie im oben 
gewählten Beispiel berichten auch die anderen Interviewten davon, 
dass Probleme, die mit der Schulverwaltung zusammenhängen, gene­
rell oberste Priorität haben (z.B. SB 6). SB 3 etwa erklärt, dass ein 
langsamer Computer zwar „blöd“ sei, „aber es ist halt nichts, was 
kritisch ist und den Schulbetrieb aufhält“ (SB 3). Auch hier lässt sich 
also gut erkennen, dass die Arbeit letztlich auf die Gewährleistung 
eines möglichst reibungslosen Schulbetriebs ausgerichtet ist.
Nun ist es die eine Sache, die aufgeführten alltäglichen (technischen) 
Tätigkeiten zur Bestimmung des Arbeitsgegenstands heranzuziehen, 
eine andere jedoch, wenn man auch die anderen Tätigkeitsbereiche 
in der Systembetreuung mit einbeziehen will. So zählen mitunter 

64 Im „Bayerischen Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen“ (BayEUG) 
steht bereits in Artikel 1: „Die Schulen haben den in der Verfassung verankerten 
Bildungs- und Erziehungsauftrag zu verwirklichen“ (Art. 1, BayEUG).
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auch Projektumsetzungen zum Aufgabenspektrum der Systembetreu­
er:innen. Kann demzufolge im Ausbau der digitalen Infrastruktur, in 
Form von Neuanschaffungen und Digitalisierungsmaßnahmen, der­
selbe Arbeitsgegenstand verortet werden wie für die alltäglichen 
Tätigkeiten? Die Frage wäre folglich: Inwiefern dienen Digitalisie­
rungsmaßnahmen der Funktionssicherung der Schule? Wie passt das 
zusammen? Freilich ließe sich aufgrund des breiten Spektrums von 
Aufgaben und Verpflichtungen innerhalb der Systembetreuung argu­
mentieren, dass Systembetreuer:innen letztlich mehrere Tätigkeiten 
ausüben, die sich auf jeweils eigene Arbeitsgegenstände beziehen. 
Zu nennen wäre etwa die/der Techniker:in, die/der sich um die 
Instandhaltung der Infrastruktur kümmert, daneben die/der Mana­
ger:in, die/der sich um die Umsetzung der Digitalisierung bemüht, 
und schließlich die/der Pädagog:in, die/der sich mit der didaktischen 
Weiterbildung der Kolleg:innen befasst. Nun ließe sich für jeden die­
ser Kompetenzbereiche möglicherweise ein originärer Arbeitsgegen­
stand ermitteln, auf den sich die jeweiligen Arbeitshandlungen letzt­
lich beziehen. Dementgegen soll hier jedoch argumentiert werden, 
dass sich trotz der Diversität der zu betreuenden Aufgabenbereiche 
weiterhin ein einheitlicher Arbeitsgegenstand für alle Arbeitsberei­
che identifizieren lässt.
Hinweise darauf verdichten sich wiederum in den Interviews selbst. 
Im Vorangegangenen wurde bereits aufgezeigt, dass vorrangiges In­
teresse der Systembetreuung oftmals zunächst darin besteht, Leh­
rer:innen das Unterrichten unter Inanspruchnahme aller theoretisch 
vorhandenen, digitalen Medien zu ermöglichen. Darüber hinaus ließ 
sich hinter diesem Anspruch der eigentliche Gegenstand der Arbeit 
eruieren: die Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit (und in diesem 
Sinne auch Handlungsfähigkeit) der Schule bzw. das Funktionieren 
des ‚Systems Schule‘.
Bezieht man in die Betrachtung nun auch das weitere Arbeitsumfeld 
der Systembetreuer:innen mit ein, zeigt sich, dass von einer zuweilen 
sehr heterogenen Verteilung der Kompetenzen im Umgang mit digi­
talen Medien innerhalb des Kollegiums berichtet wird (z.B. SB 5; 
SB 6). Das heißt, Kolleg:innen der Systembetreuer:innen verstehen 
und nutzen digitale Medien unterschiedlich intensiv, mit differenten 
Intentionen und Fähigkeiten, haben also infolgedessen divergieren­
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de Erwartungshaltungen, Bedürfnisse und Wünsche bezüglich der 
technischen Ausstattung. Gleichzeitig gilt, dass Systembetreuer:innen 
stets bemüht sind, sich im Falle von Neuanschaffungen an gerade 
diesen Bedürfnissen, Wünschen und Erwartungen ihrer Kolleg:innen 
zu orientieren (z.B. SB 6; SB 5; SB 1).
Führt man nun diese beiden Umstände zusammen, erschließt sich 
einerseits, dass auch im Zuge der Digitalisierungsmaßnahmen wei­
testgehend versucht wird, den individuellen Arbeitspraxen der Kol­
leg:innen gerecht zu werden sowie andererseits auch den zukunftsge­
wandten, progressiven Ansprüchen zu genügen, die sich mit der Zeit 
weiterentwickeln. Dabei erweist sich die Suche nach einem Kompro­
miss zwischen den Bedürfnissen von Anwender:innen mit disparaten 
Kompetenzen bei der Nutzung digitaler Medien als nicht immer ein­
fach. So kann die vorhandene technische Ausstattung letztlich aus­
schlaggebend dafür sein, wie und in welcher Qualität65 unterrichtet 
werden kann (SB 5) oder im Extremfall sogar darüber entscheiden, 
ob Unterricht überhaupt stattfinden kann. So berichtet etwa SB 1 
davon, dass der Wegfall von Smartboards manche Kolleg:innen vor 
extreme Schwierigkeiten in der Durchführung ihres Unterrichts ge­
stellt hat:

„Ähm wir hatten zum Beispiel auch Kollegen, die haben mit Smart­
boards gearbeitet. […] Die hatten z.B. ihre Stunden komplett mit dieser 
Smart-Software vorbereitet. Sprich, die hatten eine digitale Unterrichts­
sequenz und haben auch dafür gesorgt, dass sie im Stundenplan in je­
weiligen Klassen dort eingesetzt waren. […] Mit den Corona-Hygiene­
richtlinien sind die ins Klassenzimmer [Anm. d. Verf.: gemeint sind hier 
andere Klassenzimmer als die ursprünglich reservierten] gekommen, 
damit keine Durchmischung mehr stattfindet. Das heißt, ich setze einen 
Kollegen, der komplett vorbereitet ist in allen Jahrgangsstufen, von jetzt 
auf gleich auf null Vorbereitung. Und das sind dann natürlich wirklich 
Belastungen, die manche eben halt auch nicht ausgehalten haben, also 
das wir dann halt auch Ausfälle hatten“ (SB 1, Absatz 20).

65 Explizit nicht gemeint ist hier eine mögliche Korrelation der Qualität des Unter­
richts und der verwendeten digitalen Medien (dies wäre ein Thema für eine 
andere Forschungsarbeit). Qualität bezieht sich hier hingegen auf die Möglich­
keit, den Unterricht so zu gestalten, wie dies von der Lehrkraft in der Vorberei­
tung angedacht wurde. So kann sich der Ausfall eines Beamers negativ auf die 
Qualität einer digital konzipierten Unterrichtsstunde auswirken, für eine analog 
geplante Unterrichtsstunde spielt dies natürlich keine Rolle.
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Aus diesem Zitat wird ersichtlich, wie weitreichend die vorhandene 
IT-Infrastruktur sich auf die Arbeitsbefähigung von Lehrer:innen 
auswirken kann. Ähnlich berichtet SB 1 beispielsweise auch von 
dem riesigen ‚Entsetzen‘ von Referendar:innen, die nach dem Besuch 
einer Seminarschule mit der limitierten technischen Ausstattung vor 
Ort oftmals überfordert sind (SB 1).
Zusammenfassend lässt sich also folgern, dass eine nicht unwesent­
liche Einflussgröße auf die Funktionstüchtigkeit (im Sinne ihres ge­
setzlich verankerten Bildungsauftrags) der Schule mitunter darin be­
steht, Lehrer:innen das adäquate Unterrichten zu ermöglichen. Frei­
lich wird die Schule als Organisation durch den Ausfall bzw. die 
spontane Improvisation einiger einzelner Unterrichtsstunden in der 
Ausübung ihrer gesellschaftlichen Funktion nur marginal beschränkt. 
Die vorhandene technische Infrastruktur sowie die Auswahl der 
technischen Anschaffungen hingegen stellen sich als wesentliche 
Faktoren für die generelle Qualität und die Durchführbarkeit des 
Unterrichts in den Schulen dar. Kann Unterricht nicht oder nicht 
wie geplant stattfinden, wird folglich auch der Idealzustand nicht er­
reicht. Letztlich ist die Funktionstüchtigkeit aus Sicht der Systembe­
treuer:innen und entsprechend ihres Aufgabenbereichs dann erfüllt, 
wenn sowohl dem administrativen Apparat der Schulorganisation 
ungestörtes Arbeiten ermöglicht wird, als auch den Lehrer:innen 
notwendige und funktionierende technische Infrastruktur zur Verfü­
gung gestellt werden kann.

Subjektivierung und Entgrenzung der Systembetreuungstätigkeit

Bevor die Tätigkeit der Systembetreuung hinsichtlich möglicher Ten­
denzen zur Subjektivierung und/oder Entgrenzung von Erwerbsar­
beit untersucht werden soll, bedarf es vorab einer kurzen Rekapitula­
tion, was mit beiden Begrifflichkeiten gemeint ist.
Mit den Konzepten der Subjektivierung bzw. Entgrenzung von Arbeit 
und dem/der dahinter in Erscheinung tretenden Arbeitskraftunter­
nehmer:in werden drei für diese Arbeit gewissermaßen komplemen­
täre Entwicklungen von Beschäftigungsverhältnissen beschrieben. 
Als Entgrenzung von (Erwerbs-)Arbeit wird eine Entwicklungsten­
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denz der Arbeits- und Organisationsverhältnisse beschrieben. Maß­
geblich wird dadurch die zunehmende Dynamisierung und Auflö­
sung vorher gültiger Regulierungen, Normen und Strukturen der 
Arbeitswelt beschrieben, die sich sowohl auf „zeitliche, räumliche, 
inhaltliche und organisatorische Dimensionen der Erwerbsarbeit“ 
(Carstensen 2016, S. 26) auswirkt. Das Konzept der Entgrenzung 
der Erwerbsarbeit postuliert somit angesichts der beschriebenen 
Entwicklungen vielfältige Anforderungen an die Arbeitssubjekte. Ge­
meinhin werden darunter vor allem Anforderungen bezüglich der 
Mobilität, Flexibilität und Selbstorganisation verstanden (Voß 1998), 
gleichzeitig lassen sich aber auch Chancen in Bezug auf die autono­
me Gestaltbarkeit der Arbeit feststellen.
Unter der Subjektivierung der Arbeit wird, in Abgrenzung zur Ent­
grenzung der Arbeit, der Wandel des Verhältnisses von Arbeit und 
Subjekt diskutiert. Darunter verstehen sich etwa neue inhaltliche 
Ansprüche der Arbeitenden an ihre Arbeit oder auch invers neue 
Ansprüche der Arbeit an die Arbeitenden. So werden vermehrt indi­
viduelle Handlungen und Eigenschaften stärker in den Gestaltungs­
prozess der Arbeit integriert. Die Arbeitenden beteiligen sich also 
nicht mehr nur durch ihre (quantitative) Arbeitskraft am Arbeitspro­
zess, sondern zunehmend auch durch ihre subjektiven Eigenschaf­
ten und ihr (qualitatives) Arbeitsvermögen. Im gleichen Maße wird 
die ‚Subjektivität‘ der Individuen bzw. der subjektive Beitrag zum 
Arbeitsprozess vermehrt von der Arbeit eingefordert. „Die Subjekte 
sind also gefordert, sich zunehmend als ‚ganze Person‘ mit Gefühlen, 
Kreativität, Eigenmotivation und Leidenschaft in den Arbeitsprozess 
einzubringen“ (Carstensen 2016, S. 27).
Mit den hier nochmals skizzierten Veränderungen der Arbeitsbe­
dingungen gehen auch weitreichendere Anforderungen an das Ar­
beitssubjekt einher, etwa die Organisation der Arbeit im Sinne ei­
nes/einer Arbeitskaftunternehmer:in eigenverantwortlich zu bewerk­
stelligen. Der Steuerungsmodus der Arbeit erfolgt somit nicht mehr 
passiv durch das betriebliche/organisationale Management und zur 
Erfüllung fremdgesetzter Anforderungen, sondern durch die/den ei­
genverantwortliche/n, sich selbst kontrollierende/n und überwachen­
de/n Arbeitskraftunternehmer:in selbst. Freilich können hier nicht 
alle Theorien zur Gänze abgehandelt, geschweige denn die Arbeit 
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der Befragten erschöpfend auf Konformität mit den Prämissen und 
Konsequenzen der Konzepte abgeglichen werden. Dennoch sollen, 
im Sinne des explorativen Forschungsvorhabens, erste Anhaltspunk­
te bzw. Ausgangspunkte auch in Hinsicht auf mögliche weitere For­
schungsarbeiten skizziert werden. Für eine stringentere Wiedergabe 
der untersuchten Merkmale wurden zunächst Anzeichen, die für 
eine Entgrenzung der Arbeit sprechen, sowie Hinweise für die Ar­
beitskraftunternehmer:innen-These gebündelt und in einem zweiten 
Abschnitt auf die Subjektivierungstendenzen eingegangen.

Systembetreuer:innen als (entgrenzte) 
Arbeitskraftunternehmer:innen

Auf der Suche nach Indikatoren, die für eine mögliche Entgrenzung 
der Arbeit von Systembetreuer:innen sprechen, finden sich eine Viel­
zahl von Hinweisen und Orientierungshilfen in den Beschreibungen 
der Arbeitshandlungen und Arbeitspraxen der Befragten. Bevor die­
se jedoch in die Betrachtung einbezogen werden, soll erneut auf die 
duale Rollenausübung von Systembetreuer:innen hingewiesen wer­
den. So gilt es auch in der folgenden Erörterung zu berücksichtigen, 
dass der Beruf der/des Lehrer:in generell mit vielen Charakteristika 
belegt ist, die auch im Kontext der oben genannten Entwicklungs­
tendenzen von Arbeitsverhältnissen auftreten. So ist beispielsweise 
die zeitliche und räumliche Entgrenzung, genauso wie das Diffundie­
ren der Grenzen zwischen Arbeits- und Privatleben, schon lange 
ein signifikantes Merkmal des Lehrberufs. Abseits der Pflichtstunden 
des Unterrichts obliegt die Organisation der Arbeit, genauso wie der 
räumliche und zeitliche Rahmen, in dem die Arbeit verrichtet wird, 
der (Eigen-)Verantwortung der Lehrer:innen, wodurch sich bereits 
an dieser Stelle einige Parallelen zu den oben aufgeführten Konzep­
ten konstatieren lassen.
Dies vorausgesetzt, zeichnet sich für den Tätigkeitsbereich der Sys­
tembetreuung ein weitestgehend übereinstimmendes Bild der Ar­
beitsverhältnisse ab. Wie bereits im Kapitel 4.4 ausführlicher behan­
delt, zeichnet sich die Arbeitsorganisation innerhalb der Systembe­
treuung unter anderem durch ein hohes Maß an Eigenverantwort­
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lichkeit und Selbststeuerung aus, welche nur marginal organisational 
reguliert wird. Dieser Steuerungsmodus spiegelt sich auch in den 
Aussagen vieler Befragter wider, ihre Arbeit in großem Maße eigen­
verantwortlich zu organisieren (vgl. Kapitel 4.4.1). Oftmals ist dabei 
nicht nur die Organisation der Arbeit, sondern auch deren Inhalt 
von den Systembetreuer:innen selbst bestimmt. Notwendigkeiten 
und Zwänge bestehen somit eher bezüglich des selbstgesetzten Ar­
beitsethos und in Hinsicht auf den (verfolgten) Arbeitsgegenstand 
(Kapitel 4.4.2) der Systembetreuer:innen-Tätigkeit, weniger jedoch 
in Bezug auf fremd gesetzte Aufgabenerfüllungen. So berichtet etwa 
SB 2:

„Gut, also ein Kollege kommt schon mal und sagt okay, der eine Com­
puter geht nicht mehr oder so irgendwie. Aber es ist jetzt nicht so, 
dass ich jetzt eigentlich von meinem Chef irgendwelche Anweisungen 
bekomme: Wann soll ich in der Schule sein? Oder wann soll ich das 
machen? Also da hat man eigentlich vollkommen seine Freiheit“ (SB 2, 
Absatz 17).

Was hier von SB 2 beschrieben wird, trifft auch bei vielen weite­
ren Interviewten zu. So zeigt sich, dass Selbststeuerung und -organi­
sation essenzielle Kompetenzen für die Systembetreuung darstellen. 
Auch SB 1 und SB 3 berichten beispielsweise davon, dass es sehr 
wichtig ist, dass man als Systembetreuer:in „die Fähigkeit zur Selbst­
organisation“ (SB 3) besitzt sowie „die Fähigkeit zu sehen, was Sache 
ist und dich dann drum zu kümmern“ (ebd.). Oder wie SB 1 es 
formuliert: „Also dir muss auffallen, wenn irgendwo Arbeit auftritt 
und […] musst natürlich das dann auch angehen, aber natürlich 
mit einer Prioritätenliste […]“ (SB 1). Gerade letzteres Zitat macht 
deutlich, wie ausgeprägt Selbststeuerung und -organisation in der 
Arbeitspraxis von Systembetreuer:innen tatsächlich ist. Denn nicht 
allein die Frage, was es umzusetzen gilt oder in welchem zeitlichen 
Horizont dies geschehen soll, müssen Systembetreuer:innen oftmals 
selbst beantworten, sondern auch wie die einzelnen Aufgaben priori­
siert werden, unterliegt ihrem eigenen Ermessen.
Da Normierungen, Regulierungen und Strukturierungen der Ar­
beitsorganisation vor allem in der rigiden Zeitstruktur des Schulall­
tags zu konstatieren sind, nebst der den Arbeitenden ein hohes Maß 
an Selbststeuerung und -organisation abverlangt wird, überrascht es 
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wenig, dass viele der Befragten die Wichtigkeit der eigenmächtigen 
Regulierung und arbeitstechnischen Grenzsetzung bzw. Selbstpflege 
betonen (z.B. SB 3; SB 1). So berichtet etwa SB 1, dass er angesichts 
der Arbeitsbedingungen (in diesem Falle: der fehlenden Regulierung) 
eigenverantwortlich seine (Verausgabungs-) Grenzen setzen muss: 
„Und für mich bleibt dann nur die Möglichkeit zu sagen: Ich muss 
im Großen und Ganzen gucken, dass das mit der Arbeitszeit in 
Ordnung ist“ (SB 1). Übereinstimmend zu der Aussage von SB 1 ver­
gleicht SB 3 sein Arbeitsprofil mit dem einer selbstständigen Person:

„[…] was die Arbeit angeht, äh, was die Arbeitseinteilung angeht, also 
ich bin ja im Grunde vom Arbeitsprofil her, bin ich ja ein Selbststän­
diger. Das heißt ich habe die Vorteile der Selbstständigkeit mit dem 
Vorteil eines sehr hochgradig sicheren Jobs. Der Nachteil ist halt, Über­
stunden fallen halt an und dann werden Überstunden abgearbeitet. Ich 
versuch so ein bisschen auf mich selber aufzupassen, also ich such mir 
keine Arbeit, wenn keine Arbeit da ist“ (SB 3, Absatz 8).

Sowohl die stark ausgeprägte Selbstorganisation als auch die grund­
sätzliche Eigenverantwortlichkeit, die Arbeitszeit und somit auch 
Arbeitsbelastung autonom zu regulieren, lassen sich bereits als be­
lastbare Hinweise für eine Interpretation der Arbeitsorganisation 
im Sinne der Arbeitskraftunternehmer:innen-These bewerten. Denn 
wie bereits im Kapitel Arbeitsbelastung (4.3) und Arbeitsorganisati­
on (4.4) festgestellt wurde, lässt sich im Arbeitsalltag der Systembe­
treuer:innen eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten inklusive unre­
gelmäßiger Mehrarbeit konstatieren.
Bislang weniger stark fokussiert wurde hingegen der räumliche As­
pekt der Arbeit. Hier lässt sich auf die räumliche Dimension rekurrie­
ren, die bereits im Kapitel technische Tätigkeiten (4.2.1) behandelt 
wurde. Demnach präsentieren sich die Lokationen der Arbeitshand­
lungen zwar sehr variabel, sind dabei jedoch in der Regel ortsabhän­
gig gebunden. Durch die starke Korrelation zwischen Arbeitsmitteln 
und Arbeitsort erübrigt sich somit die Frage nach etwaiger Telear­
beit für viele Tätigkeiten66. Dennoch wäre es voreilig, aus dieser 
Informationslage auf fehlende Anzeichen räumlicher Entgrenzung 

66 Ausnahmen von der Regel bestehen natürlich auch hier. So berichtet etwa SB 5 
davon, dass sie sehr gerne von zu Hause aus arbeitet, sofern dies möglich ist. 
Vor allem im Kontext organisatorisch-kommunikativer Tätigkeiten, etwa Recher­
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zu schließen. So lässt sich zwar die Ortsgebundenheit im Sinne der 
Gebundenheit an Arbeitsmittel, im Vergleich zu anderen Tätigkeiten, 
als durchaus moderat bezeichnen, dennoch dissoziieren – ähnlich 
dem Lehrberuf – Grenzen zwischen Örtlichkeiten des Arbeits- und 
Privatlebens. Dies zeigt sich einerseits in der Ausübung bestimmter 
Tätigkeiten von zu Hause (z.B. SB 5), andererseits besteht zudem 
ein höherer Bedarf an räumlicher Mobilität, wenn etwa kurzfristig 
schwerwiegende technische Probleme oder Störungen in der Schule 
auftreten.
Darüber hinaus lassen sich weitere Anhaltspunkte für Entgrenzungs­
tendenzen der Arbeit und die Arbeitskraftunternehmer:innen-These 
auch hinsichtlich der flachen Hierarchisierung (vgl. Kapitel 4.6.2) des 
Arbeitsumfelds oder in den größtenteils ergebniszentrierten Kon­
trollformen der Arbeit beobachten (z.B. SB 6). Demgemäß berich­
tet ein Großteil der Interviewten von einem tiefen Vertrauen, das 
ihnen seitens der Schulleitung entgegengebracht wird. Vertrauen, das 
in Kombination mit einem ‚dezenten Desinteresse‘ der Schulleitung 
einerseits einen extremen Autonomiegrad der Arbeitsorganisation 
und Arbeitspraxis verspricht, den Arbeitsumfang und die Arbeitsbe­
lastung jedoch andererseits der Sichtbarkeit entzieht und somit auch 
der Beurteilbarkeit durch Vorgesetzte entrückt. Die Devise: Solange 
alles funktioniert, beschwert oder erkundigt sich auch niemand (z.B. 
SB 1), zeigt auch das folgende Zitat von SB 6 anschaulich:

„[…] man sieht ja nur was hinten rauskommt dabei und der Schullei­
tung ist eigentlich nur wichtig, es funktioniert. Und ähm, wie’s funktio­
niert und mit welchem Aufwand es funktioniert, ist eigentlich jedem 
egal. Also man muss das schon selber irgendwie managen, sodass man 
damit zurechtkommt“ (SB 6, Absatz 179).

Auch die „Selbstorganisation der Kooperationsformen und Sozial­
normen in der Arbeit“ (Voß 1998, S. 480) lässt sich durch die 
Aussagen in den Interviews gut rekonstruieren. So etablieren viele 
der Befragten letztlich ein eigenes Netzwerk aus Kooperations- und 
Kommunikationspartnern (z.B. SB 5), spannen Kolleg:innen mit in 
die Arbeit ein oder disponieren Aufgabenbereiche in Zusammenar­

chearbeiten, Konzeptualisierungsarbeiten oder dem Schreiben von Tickets, lässt 
sich somit das Postulat der Ortsgebundenheit nicht bestätigen.
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beit mit ihren Kolleg:innen (z.B. SB 2; SB 4; SB 6). Auch wurde in 
diesem Kontext immer wieder von der Eigenverantwortlichkeit, der 
(Selbst-)Repräsentation nach außen und der damit zusammenhän­
genden ‚Kommunikationspolitik‘ gesprochen. So obliegt es der Ver­
antwortung der Systembetreuer:innen, das eigene Auftreten und die 
Ausgestaltung der Kommunikation mit und gegenüber Kolleg:innen, 
Vorgesetzten und Kooperationspartnern (SB 5; SB 1) zu reglementie­
ren und gewissermaßen auch zu instituieren.
Eine weitere Entgrenzungserscheinung besteht laut G. Günter Voß 
im Verhältnis von Arbeit und Leben (Voß 1998). Ein Merkmal, das 
auch auf die These der/des Arbeitskraftunternehmer:in zutrifft, da 
dieser/diese nicht umhinkommt, seine/ihre Arbeitskraft strategisch 
einzusetzen, eben als ob er/sie Unternehmer:innen seiner/ihrer ei­
genen Arbeitskraft wären. Tendenziell lässt sich im Kontext dieser 
Studie festhalten, dass sich zumindest individuell angepasste und an 
den Erfordernissen der Arbeit orientierte Organisationsstrukturen 
der Arbeit vermerken lassen, etwa im Sinne der Exklusion oder 
Inklusion der Tätigkeiten in – respektive aus – dem Arbeitsalltag 
als Lehrperson (vgl. Arbeitsorganisation 4.4.1). Überdies finden sich 
sogar Beispiele für die „Nutzung privater Beziehungen für berufliche 
Zwecke“ (Voß 1998, S. 480). So berichtet SB 6 (schmunzelnd) davon, 
dass sie sich als Leiterin eines erfolgreichen „Familienunternehmens“ 
versteht und demzufolge sporadisch auch ihre Familie in die Tätig­
keit mit einbindet: „[…] Sprich ich habe einen Mann und ich habe 
Kinder. Und dann geht am Samstag mal in der Früh, äh, die Ansage 
los: Kinder, aufstehen, es sind 26 Rechner da zum Auspacken und 
Aufstellen (lacht)“ (SB 6).
Abschließend lässt sich für die Arbeit der Systembetreuung bemer­
ken, dass sich Entgrenzungserscheinungen in vielen der von G. Gün­
ter Voß (1998) deskribierten Dimensionen der Erwerbsarbeit wieder­
finden lassen, die oftmals auch als Anzeichen für die Arbeitskraft­
unternehmer:innen-These gedeutet werden können. Wie dargelegt, 
betrifft dies insbesondere die sozialen Dimensionen der Zeit, des 
Raums, der Organisation und des Arbeitsinhalts. Zudem lässt sich 
auch in Bezugnahme auf die Grenzen zwischen Arbeits- und Pri­
vatleben mitunter eine Verquickung beider Lebensbereiche konsta­
tieren. Im Vergleich zur Lehrtätigkeit bietet die Systembetreuung 
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allerdings aufgrund der Ortsgebundenheit der Arbeitsmittel weniger 
Möglichkeiten zur Remote-Arbeit. Letztlich bleibt die Aussagekraft 
der Ergebnisse dieser Betrachtung somit immer relational gebunden 
an die Arbeitsbedingungen des Lehrer:innen-Berufs im Allgemeinen. 
Denn viele der hier getroffenen Aussagen würden sich wohl auch 
auf die Tätigkeit als Lehrer:in beziehen lassen. Zwar lässt sich vor­
sichtig davon ausgehen, dass im Sinne der hier ausgebreiteten Fakten 
bestimmte Dimensionen der Arbeit stärker (und andere schwächer) 
von den Entgrenzungstendenzen betroffen zu sein scheinen als dies 
im Lehrberuf der Fall ist, mit absoluter Sicherheit ließe sich diese 
Hypothese jedoch nur durch eine anschließende Arbeit belegen – 
respektive verwerfen.
Als wichtige Erkenntnis dieses Abschnittes lässt sich hingegen anfüh­
ren, dass der Beruf des Lehrers/der Lehrerin (und somit auch der des 
Systembetreuers/der Systembetreuerin) in vielerlei Hinsicht geradezu 
prototypische Eigenschaften eines Arbeitskraftunternehmers/einer 
Arbeitskraftunternehmerin aufweist: die stark ausgeprägte Eigenver­
antwortung der Steuerung und Regulierung der Arbeit, die Organi­
sation von Arbeitskraft und deren Transformation in Arbeit oder 
auch die bewusste ‚Durchorganisierung‘ von Beruf und Privatleben. 
Besonders sticht zudem die Übereinstimmung des persönlichen Ar­
beitsgegenstands mit den Organisationszielen heraus. So scheinen 
viele der Befragten ihr Handeln im Sinne der über sie verfügenden 
Organisation (der Schule) auszurichten, was auch auf ein hohes 
Antizipationspotenzial der an sie gerichteten Erwartungen hindeutet. 
Zuletzt bleibt jedoch auch in aller Deutlichkeit darauf hinzuweisen, 
dass, im Vergleich zur freien Wirtschaft, die Beamten nicht im glei­
chen Maße von der Verschärfung der Arbeitsmarktverhältnisse oder 
dem Einzug marktzentrierter Leistungsanforderungen in die arbeit­
gebende Organisation betroffen sind. Marker wie der Abbau von 
Sozialleistungen, reduzierter Beschäftigungsschutz, Entgelteinbußen 
(Voß 1998, S. 476) usw. lassen sich also nicht ohne Weiteres auch 
auf den Beamt:innen-Status ausdehnen. Dieser Status könnte so auch 
begründen, weshalb für andere Merkmale der Arbeitskraftunterneh­
mer:innen-These keine Belege in den Aussagen der Befragten gefun­
den werden konnten. So lassen sich gerade in Hinsicht auf die erwei­
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terte Selbst-Ökonomisierung und Verbetrieblichung der Lebensführung 
wenige oder keine evidenten Ergebnisse präsentieren.

Subjektivierung der Arbeit von Systembetreuer:innen

Nachdem im Vorangegangenen die Arbeitsbedingungen hinsicht­
lich ihrer Tendenzen zu Entgrenzungserscheinungen und der Ar­
beitskraftunternehmer:innen-These in verschiedenen Dimensionen 
betrachtet wurden, sollen nun noch einige kurze Aussagen zur Sub­
jektivierung von Arbeit getroffen werden.
Die zunehmende Anforderung und Einbringung subjektiver Kompe­
tenzen wie etwa die ergebnisorientierte und selbstständige Organisa­
tion von Arbeitsprozessen, die Fähigkeit zur Eigenmotivation, die 
Bereitschaft zu konstanter Selbstbildung und -entwicklung oder das 
Wissen um und die Verinnerlichung der organisationalen Bedürfnis­
se und Erfordernisse, lassen sich bereits als Hinweise auf eine Sub­
jektivierung der Arbeit in der Systembetreuung interpretieren. Dies 
zeigt sich auch in den Aussagen einiger der Befragten, etwa in Hin­
sicht auf die Eigenmotivation und die Zielorientierung. So wurde 
im Kapitel Arbeitsbelastung (4.3) schon darauf hingewiesen, dass 
Systembetreuer:innen sich nicht selten in dem Dilemma zwischen 
dem (privaten) Eigeninteresse des Arbeitsschutzes (Überstundenver­
meidung) und der Aufgabenerfüllung bzw. dem Gerecht-werden des 
persönlichen Anspruchs befinden. Zumindest der persönliche An­
spruch konvergiert dabei gewissermaßen mit der Eigenmotivation 
der Befragten, ist er doch die Grundlage und der Antrieb, dem eige­
nen Anspruch zu begegnen. Sind Anspruch und Realität hingegen 
unvereinbar, resultiert daraus mitunter ein Gefühl der Unzufrieden­
heit, Resignation und Unbefriedigtheit, wie etwa von SB 4 berichtet:

„Ähm, aber das ist natürlich sehr unbefriedigend, weil man weiß: Man 
würde das gerne machen, man könnte das machen, aber man hat ein­
fach hinten und vorne nicht die Zeit dazu. Ähm und wenn dann ähm 
die Kollegen das natürlich einerseits äh (..) durchaus natürlich genau 
wissen, dass das so ist, die sich aber andererseits trotzdem wünschen, 
dass die neue Ausstattung, die da ist natürlich auch eingesetzt werden 
kann, ist das natürlich auch irgendwie so eine, so eine Zwickmühle, aus 
der man halt auch einfach nur schwer rauskommt“ (SB 4, Absatz 80).

4.5.2
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Das Einbringen von subjektiven Eigenschaften wie in diesem Falle 
von subjektiver Motivationsfähigkeit hat darüber hinaus auch Er­
kenntnispotenzial für das subjektive Arbeitsvermögen. Die Tatsache, 
dass derartige Umstände als unbefriedigend wahrgenommen werden, 
ist Anzeichen einer starken persönlichen Involviertheit und arbeits­
bezogenen Engagements. Dass dies nicht immer der Fall ist, legen 
hingegen Aussagen über die Vorgänger:innen mancher Befragter na­
he. So erklärt etwa SB 6:

„[…] mir war schon klar, was […] auf mich zukommt und dass es (..) 
zwei Möglichkeiten gibt: Entweder man macht’s so wie mein Vorgänger, 
der hat gesagt: Pff, interessiert mich nicht, ich lass das so ungefähr 
laufen. Oder man macht’s ordentlich, ähm, dann ist es wirklich ein 
Haufen Arbeit“ (SB 6, Absatz 46).

Aus diesem Zitat lässt sich gut schließen, dass die Eigenmotivation 
von SB 6 schon vor Beginn der Arbeitstätigkeit vorhanden war. Wie 
ausgeprägt diese Form der Eigenmotivation für die Systembetreuung 
sein kann, zeigt sich auch bei SB 1, der sich angesichts der Fülle an 
Verantwortlichkeiten und Aufgaben immer wieder mit der Grenzzie­
hung seines Arbeitsengagements auseinandersetzt:

„Natürlich kann ich jetzt sagen: Hör zu, meine Sommerferien gehören 
der Schule und ich baue da jeden Tag einen dieser Wägen [Anmerkung: 
Gemeint sind hier Präsentationswagen], dann sind irgendwann auch 
die Räume voll, nä. Und da musst einfach/ da musst du einfach einen 
Punkt mal haben wo du sagst: Hör zu, das geht einfach nicht mehr. Also 
das du jetzt dann anfängst bei Reichelt oder Amazon Kabel zu kaufen 
und Schrauben und dann Holz zusägst und so, aber das, das ist die 
Realität an manchen Schulen, weil die genau wissen: Wenn die das nicht 
machen, gibt’s das eben nicht“ (SB 1, Absatz 58).

Wie im Zitat zu lesen, ist gerade das Einbringen von persönlichen 
Kompetenzen oder aber auch Mehrarbeit ein häufiges Merkmal der 
Arbeit in der Systembetreuung. Auch die von SB 3 beschriebene 
Vermittlungstätigkeit zwischen dem betreuenden Dienstleister und 
der Kollegschaft an der Schule lässt sich dementsprechend als das 
Einbringen einer persönlichen Kompetenz in die Arbeit verstehen 
(SB 3).
Aus der Betrachtung der Subjektivierung der Arbeit von System­
betreuer:innen lässt sich demnach schließen, dass die Tätigkeit in 
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vielerlei Hinsicht den Tendenzen einer Subjektivierung entspricht. 
Neben den hier aufgeführten Punkten sprechen teils auch die im vor­
angegangenen Kapitel dargelegten Arbeitsbedingungen für diese 
These. Dennoch sollen die hier zusammengetragenen Ergebnisse nur 
als ein erstes ‚Abtasten‘ gewertet werden.
Es bleibt darauf hinzuweisen, dass die Erörterung der Subjektivie­
rung von Arbeit nicht explizit gesetztes Ziel dieser Forschungsarbeit 
war, sondern eher als ‚Beifang‘ aus den Schilderungen der Befrag­
ten hervorgegangen ist. In diesem Sinne indizierten die Befunde 
zwar eine ausreichende Datenlage, um sich dem Thema zuzuwenden, 
dennoch wäre eine ausführlichere Betrachtung der Arbeitsumstände 
und Subjektivierungs-Tendenzen der Systembetreuer:innen-Tätigkeit 
sicherlich wünschenswert.

Digitalisierung und Digitalisierungskompetenz

Als Digitalisierungskompetenz soll in diesem Kapitel der Freiheitsgrad 
der Systembetreuer:innen im Kontext der Digitalisierungsumsetzung 
begriffen werden. Damit soll sich der Begriff klar von einer Kompe­
tenz im Sinne einer (erlernten) Fähigkeit oder dem fachlichen ‚Kom­
petent-sein‘ abgrenzen. Gemeint ist somit keine in irgendeiner Form 
wissensbehaftete Kompetenz zur adäquaten Durchführung der Digi­
talisierung. Vielmehr stellt der Terminus auf den Möglichkeitsraum 
der Gestaltungspotenziale und -grenzen der Systembetreuer:innen ab. 
Unter der Digitalisierungskompetenz will also die auf den Prozess 
und die Gestaltung der Digitalisierung bezogene, emanzipatorische 
Freiheit von Fremdbestimmung und die Freiheit zur Selbstbefähi­
gung verstanden werden. Digitalisierung soll dabei in Anlehnung 
an die verwendete Definition von Stefanie Büchner (2018, S. 333) 
in einer eher alltagsweltlichen Perspektive begriffen werden: Digitali­
sierung wird von Büchner als „Ausbreitung digitaler Technologien 
und der zunehmenden Durchdringung von Lebensbereichen mit 
ihnen bezeichnet“ (Büchner 2018, S. 333). Darauf aufbauend soll 
Digitalisierung somit verstanden werden als die Verbreitung und 
Anwendung digitaler Medien sowie Informations- und Kommunika­
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tionstechnik in unterschiedlichen Lebensbereichen67. Im Kontext der 
Digitalisierungskompetenz versteht sich Digitalisierung somit als ak­
tive und gesteuerte Durchdringung des Arbeitsbereichs Schule mit 
digitalen Medien.
Demnach stellt sich zunächst die Frage: Welche Faktoren konstituie­
ren respektive restringieren den Handlungs- und Dispositionsspiel­
raum von Systembetreuer:innen in Bezug zum Digitalisierungspro­
zess? Die derart formulierte Frage zielt insbesondere auf das Ver­
hältnis von Arbeitssubjekt und Digitalisierung ab, welches somit als 
prozessuales, durch Arbeitshandlungen realisiertes und durch äußere 
Strukturen gerahmtes Phänomen zu erfassen ist. Um Antworten auf 
die Fragestellung zu erhalten, sollen nun – unter Einbezug der bishe­
rigen Erkenntnisse der Arbeit – einerseits die Kompetenzbereiche 
der befragten Systembetreuer:innen umrissen, andererseits ebendie­
se Handlungs- und Dispositionsspielräume in Hinblick auf die Ge­
staltungsmöglichkeiten des Digitalisierungsprozesses an den Schulen 
analysiert werden.
Die Betrachtung der Handlungs- und Dispositionsspielräume der 
Systembetreuer:innen erfordert abermals, sich auch mit der Varia­
bilität ihrer empirischen Manifestationen auseinanderzusetzen. Auf­
grund der auftretenden Differenzen soll analog zu der Vorgehens­
weise im bisherigen Verlauf zuweilen zwischen Systembetreuer:innen 
mit Support und Systembetreuer:innen ohne Support unterschieden 
werden. Als wesentliche Einflussfaktoren auf die Gestaltungsmög­
lichkeiten im Digitalisierungsprozess ließen sich unterdessen in der 
Auswertung der kategorisierten Textsegmente vor allem drei Ele­
mente identifizieren68: Diese bestehen in der Kompetenzaufteilung 

67 Anders ausgedrückt ließe sich auch von einer Implementierung digitaler Medien 
sowie Informations- und Kommunikationstechnik in die Lebenswelt sprechen.

68 Für die Ausarbeitung dieses Kapitels wurde unter Zuhilfenahme der MAXQDA-
Funktion des „Code-Relations-Browser“ eine Matrix doppelkodierter Textpas­
sagen erstellt. Als Grundlage der Matrix dienten dabei die Oberkategorien 5 
„Digitalisierung“ und 6 „Arbeitsmittel“ sowie die Unterkategorien 2.1 „Verant­
wortlichkeiten“ und 2.2 „Abhängigkeiten/Fremdorganisation“. In der Matrix 
lässt sich sodann anhand der Schnittpunkte der Kategorien entnehmen, wie 
häufig bestimmte Textsegmente zwei Kategorien zugeordnet wurden. Besonders 
auffällig gestaltete sich dabei die Dopplung der Kodes „Digitalisierung“ und 
„Abhängigkeiten/Fremdorganisation“. Schließlich wurden alle doppeltkodierten 
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zwischen den Systembetreuer:innen und Dritten (intern und extern) 
sowie in den basalen institutionellen Rahmenbedingungen und der Ab­
hängigkeit von finanziellen Mitteln69. Bevor sich jedoch den determi­
nierenden Faktoren der Kompetenzaufteilung und den institutionel­
len Rahmenbedingungen und finanziellen Mitteln zugewandt wird, 
soll kurz auf die Folgen der Arbeitsbelastung für die Digitalisierung 
eingegangen werden.

Textpassagen analysiert und ausgewertet, wodurch letztlich auch die Grundlage 
für dieses Kapitel bereitet wurde.

69 Neben den genannten Faktoren ließen sich natürlich weitere aufführen, etwa 
die eigenen Kompetenzen und das fachliche Wissen oder auch motivatorische 
Einflüsse wie das grundsätzliche Engagement und die persönliche Einstellung 
zur Digitalisierung.
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Arbeitsbelastung als Digitalisierungsschranke

In der individuellen Arbeitsbelastung besteht ein besonderer Ein­
flussfaktor auf den Digitalisierungsprozess, der zwar auf der indivi­
duellen Akteursebene betrachtet werden kann, dessen Fallkonstellati­
on allerdings weniger an das Individuum selbst, als viel eher an die 
organisationalen und arbeitstechnischen Bedingungen geknüpft zu 
sein scheint. Dementsprechend restringiert die Arbeitsbelastung die 
Handlungs- und Dispositionsspielräume der Systembetreuer:innen 
weniger in ihrer dimensionalen Extensität, als dass sie den Arbeits­
einsatz der Befragten auf ein bestimmtes Niveau fixiert. In Abhän­
gigkeit vom individuellen Engagement und Willen zur Mehrarbeit ist 
dieses Niveau natürlich teils kräftigen Varianzen unterworfen. Den­
noch besteht in der Arbeitsbelastung ein nicht zu vernachlässigender 
Einflussfaktor auf den Digitalisierungsprozess. Da der Arbeitsbelas­
tung bereits ein gleichnamiges Kapitel in dieser Arbeit gewidmet 
wurde (vgl. Kapitel 4.3), wird an dieser Stelle nur auf ihre Auswir­
kungen auf den Digitalisierungsprozess hingewiesen.
In Abhängigkeit von der Intensität der Arbeitsbelastung lassen sich 
demzufolge limitierende Auswirkungen auf den Digitalisierungspro­
zess an Schulen feststellen. Das oftmals beschriebene Dilemma der 
Divergenz zwischen Arbeitszeitkontingent und Aufgabenliste konter­
kariert so bei einigen Befragten mitunter die Durchführung von für 
die Digitalisierung relevanten Arbeitsschritten. Exemplarisch lässt 
sich etwa auf die im Kapitel Arbeitsbelastungen (4.3) beschriebene 
Mehrarbeit verweisen, die durch die hohe zeitliche Auslastung zu­
weilen entstehen kann (SB 4). Darüber hinaus finden sich auch 
Umstandsbeschreibungen in den Interviews, die nahelegen, dass die 
Implementation und Inbetriebnahme neu angeschaffter Technik auf­
grund der hohen Arbeitsbelastung zuweilen beträchtlich aufgescho­
ben und zurückgestellt werden muss. So berichtet beispielsweise SB 4 
zunächst davon, dass durch den Ausfall seines Systembetreuerkol­
legen für ihn erhebliche Mehrbelastungen entstehen, wodurch er 
bereits Mehrarbeit verrichtet, die weit über sein eigentliches Arbeits­
pensum hinaus geht (SB 4). Da bereits im Arbeitsalltag sein Arbeits­
zeitkontingent deutlich überschritten wird, fehlt schließlich Zeit, um 
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sich größeren Projekten hinzuwenden, etwa der Neuausstattung der 
Computerräume:

„[…] da haben wir halt insgesamt ähm (..) so um die 90 Rechner, die 
jetzt ähm quasi seit Ende letzten Jahres bestellt und angeliefert werden 
sollten. […] Und das heißt wir haben jetzt im Haus entsprechende 
Rechner und Monitore stehen, die noch originalverpackt einfach darauf 
warten, dass die eingerichtet werden können und (..) da planen wir jetzt 
ähm, theoretisch eventuell in den Sommerferien, wahrscheinlich aber 
erst in den Herbstferien vielleicht vonstattengehen kann […]“ (SB 4, 
Absatz 82).

Wie hier von SB 4 beschrieben, kann die Arbeitsbelastung der Sys­
tembetreuer:innen einen starken Einfluss auf die Digitalisierungs­
geschwindigkeit nehmen70. Indem sich die Arbeitsbelastung – wie 
geschildert – direkt auf die zeitliche Umsetzung von Digitalisierungs­
maßnahmen auswirkt, kann ihr somit ein restriktiver Effekt auf den 
Digitalisierungsprozess attestiert werden, der jedoch hinsichtlich der 
Handlungs- und Dispositionsspielräume der Systembetreuer:innen 
im Digitalisierungskontext weniger von Relevanz zu sein scheint. 
Dementgegen sind die Ausgestaltung der Zusammenarbeit mit Drit­
ten (Kolleg:innen, Schulleitung oder Dienstleistern) und die Vertei­
lung der Zuständigkeiten zwischen diesen Parteien nicht nur für den 
Digitalisierungsprozess, sondern auch für die Handlungs- und Dis­
positionsspielräume der Systembetreuer:innen ausschlaggebend, wie 
im folgenden Abschnitt gezeigt werden soll.

Schulinterne Determinanten der Digitalisierungskompetenz

Das Handlungs- und Dispositionsfeld der interviewten Systembe­
treuer:innen präsentiert sich zumeist als ein kontinuierlicher intra­
organisationaler Aushandlungsprozess, der nach außen durch insti­
tutionelle (bzw. strukturelle) und vertragliche Rahmenbedingungen 
sowie innerlich durch Kompetenzverteilungen und den Formalisie­
rungsgrad determiniert wird.

4.6.2

70 Zur besseren Einordbarkeit sei angemerkt, dass zwischen der Durchführung 
des Interviews und der angedachten Einrichtung der Computerräume in den 
Herbstferien gut sechs Monate liegen.
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Für das interne Arrangement der Handlungsräume zeigt sich – ne­
ben den Auswirkungen der Kooperationspraxis mit Kolleg:innen – 
das Engagement bzw. Involvement der Schulleitung als maßgebender 
Einflussfaktor für die Handlungs- und Dispositionsfreiheiten und 
-grenzen der Systembetreuer:innen. Entsprechend der Schilderungen 
der Befragten kann das Arbeits- und Vertrauensverhältnis zwischen 
Systembetreuung und Schulleitung, der gepflegte Grad an Formalität 
und hierarchischer Institutionalisierung, von Schule zu Schule sehr 
unterschiedlich ausfallen und somit den differenten Umständen un­
terworfene Arbeitspraxen hervorbringen. Das Verhältnis zwischen 
der Schulleitung und der Systembetreuung variiert dabei zwischen 
den Stereotypen der ‚vorgesetzten Instanz und untergebene:r Ange­
stellte:r‘ (z.B. SB 5), ‚wohlwollenden Kooperationspartner:innen‘ (z.B. 
SB 1, SB 2, SB 3 und SB 4) oder – etwas zugespitzt formuliert: 
‚unabhängiger Koexistenz‘ (z.B. SB 6). Entsprechend dieser hierar­
chisch geordneten Beziehungsverhältnisse lassen sich schließlich die 
Handlungs- und Dispositionsspielräume der Systembetreuer:innen 
ableiten. Während etwa SB 5 darüber berichtet, dass sie ihrer neuen 
Schulleitung gegenüber stark informationspflichtig ist (SB 5), erklärt 
SB 6 dazu kontrastierend, dass sie in ihrer Arbeit „mehr oder weni­
ger freie Hand“ hat (SB 6). Da in der Regel die Schulleitung das 
‚letzte Wort‘ bei Entscheidungen – auch bezüglich der Umsetzung 
von Digitalisierungsmaßnahmen – innehat, bestehen sowohl in dem 
Verhältnis der sozialen Beziehung wie auch dem der professionellen 
Kompetenzaufteilung zwischen Schulleitung und Systembetreuung 
wesentliche Determinanten für die Freiheitsgrade der Systembetreu­
er:innen bezüglich der Digitalisierung.
Neben dem Verhältnis zwischen Schulleitung und Systembetreuung 
prägt auch die bereits erwähnte Kooperationspraxis zwischen Sys­
tembetreuung und den Kolleg:innen die Handlungs- und Dispositi­
onsspielräume der Systembetreuer:innen. Dabei lassen sich in dem 
hier untersuchten Sample mehrere Modi der Kooperation feststellen. 
So können bestimmte Tätigkeiten oder ein abgesteckter Aufgabenbe­
reich durch Kolleg:innen übernommen werden, z.B. die Betreuung 
einer Softwareanwendung (z.B. SB 2) oder die Durchführung von 
Fortbildungen (z.B. SB 6). Neben der Aufgabenabgabe lassen sich 
auch Kooperationsformen der generellen Arbeitsteilung beobachten, 

4. Auswertung und Präsentation der Untersuchungsergebnisse

120

https://doi.org/10.5771/9783828850415-49 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783828850415-49
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


wobei der Aufgabenbereich der Systembetreuung generell auf zwei 
Personen bzw. zwei Systembetreuer:innen71 aufgeteilt wird, die die 
anfallende Arbeit unter- und miteinander organisieren (z.B. SB 1). 
Zuletzt wurden auch immer wieder Hilfs- und Unterstützungsleis­
tungen von Kolleg:innen erwähnt (z.B. SB 5; SB 4). Hinsichtlich der 
Auswirkungen auf die Handlungs- und Dispositionsspielräume der 
Systembetreuer:innen lässt sich feststellen, dass die generelle Vergabe 
von bestimmten Tätigkeiten und Aufgabenbereichen mitunter zu 
Konflikten führen kann, wie etwa SB 2 berichtet (SB 2). Für das 
interne Arrangement der Handlungs- und Dispositionsspielräume 
lässt sich somit vor allem der Formalisierungsgrad der Arbeitspraxis 
als ausschlaggebende Determinante belegen. Die Aufgabenteilung 
hingegen scheint in vorderster Instanz ein adäquates Mittel der Kom­
pensation ausufernder Arbeitsbelastungen darzustellen. Denn indem 
Arbeit abgetreten bzw. verteilt wird, verringert sich der Arbeitsum­
fang der Systembetreuer:innen, die so besser Zeit für die Umsetzung 
anderer Arbeitstätigkeiten finden können.

Schulexterne Determinanten der Digitalisierungskompetenz

Um die Digitalisierungskompetenz der Systembetreuer:innen nun 
noch in Abhängigkeit von den externen Einflussgrößen zu analysie­
ren, soll im Folgenden das konstituierende (bzw. determinierende) 
weitreichendere Arbeitsumfeld der Befragten Systembetreuer:innen 
näher betrachtet werden. Dabei sollen durch die Kontrastierung der 
beiden Systembetreuer:innen-Typen Unterschiede in ihrer Prägnanz 
betont und hinsichtlich ihrer Implikationen auf die Digitalisierungs­

4.6.3

71 Oder ähnlich beauftragte Personen, z.B. einem „Medienwart“ bzw. einer „Medi­
enwartin“. Als Medienwart:in wird an Schulen in der Regel eine Person bezeich­
net, die ähnlich der Funktion der Systembetreuung die technische Infrastruktur 
der Schule betreut. Der Aufgabenbereich kann sich je nach Schule zum Teil 
erheblich mit dem der Systembetreuung überschneiden, gewöhnlich bestehen 
die Aufgaben jedoch eher in einfachen technischen Tätigkeiten, wie etwa dem 
Nachfüllen oder Nachbestellen von Toner für die Drucker, dem Austauschen 
von Kabeln oder auch der Meldung technischer Probleme an den/die Systembe­
treuer:in. Zudem übernimmt der/die Medienwart:in Aufgaben wie Schüler:innen 
und Lehrer:innen zum korrekten Umgang mit den Medien anzuhalten.
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kompetenz und den Digitalisierungsprozess diskutiert werden. Ex­
emplarisch wird dazu zunächst der Anschaffungsprozess neuer Tech­
nik bei den zwei Typen der Systembetreuer:innen (mit/ohne Support) 
einem Vergleich unterzogen, um die differenten Handlungsdimen­
sionen und Dispositionsspielräume im Kontext von Digitalisierungs­
maßnahmen aufzuzeigen.
Wesentliche Unterschiede der beiden Typen hinsichtlich der Digitali­
sierungskompetenz sind zunächst auf etwaige Rahmenverträge mit 
den kooperierenden Dienstleistern zurückzuführen. Dieser Umstand 
wurde in dieser Arbeit bereits ausführlich und unter Bezugnahme 
auf verschiedene Thematiken analysiert. Im Kontext der Handlungs- 
und Dispositionsspielräume für Digitalisierungsmaßnahmen sind je­
doch weniger die Zuständigkeitsbereiche täglich anfallender Tätig­
keiten von Relevanz. Maßgeblich konstituieren hier vor allem die 
operationalen Befugnisse und letztlich die hierarchische Struktur der 
Schulorganisation sowie die Zugänglichkeit und Verfügbarkeit for­
meller und informeller Kommunikationskanäle die Digitalisierungs­
kompetenz der Systembetreuer:innen.
Diese Kausalitätsbeziehungen lassen sich exemplarisch gut anhand 
der Betrachtung tatsächlicher Digitalisierungsmaßnahmen (wie wir 
sie hier verstehen) nachvollziehen. Beginnend mit den Systembe­
treuer:innen mit Support lässt sich einerseits eine Entlastung die­
ser Systembetreuer:innen-Gruppe konstatieren, die aus der Externa­
lisierung bestimmter Kompetenzbereiche in die Zuständigkeit der 
Dienstleister resultiert, andererseits etabliert eben jene Externalisie­
rungspraktik auch die Abgabe von Handlungskompetenzen. Dies 
zeigt sich beispielsweise in der Limitation von Entscheidungsfreihei­
ten bei der Auswahl von Neuanschaffungen. So erzählt etwa SB 5 
(Systembetreuerin mit Support), dass sie – anlässlich der Anschaf­
fungsnotwendigkeit neuer Computer – zwar zwischen einem Desk­
top-Computer und einem Notebook über gewisse Wahlmöglichkei­
ten verfügt, bezüglich weiterer Spezifika allerdings keine Entschei­
dungsfreiheit besitzt. Demzufolge muss sie ihre Wahl in Abhängig­
keit zu den vom Dienstleister bereitgestellten Angeboten treffen:

„Also wenn halt jetzt zum Beispiel in einem Zimmer ein neuer Rechner 
rein muss, dann kann ich halt nur sagen ein Desktoprechner oder ein 
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Notebook. Aber ich kann nicht sagen was für ein Notebook oder wie 
viel Speicher“ (SB 5, Absatz 31).

Der Dispositionsspielraum von SB 5 beinhaltet somit zwar die Fest­
stellung der jeweiligen Erfordernisse und Bedürfnisse (in diesem 
Falle eines neuen Computers), wodurch sie bereits vor Ort als vorge­
schaltete Selektions- und Entscheidungsinstanz in Erscheinung tritt, 
hinsichtlich der Frage, wie ihrer Beurteilung schließlich im Detail 
begegnet wird, besitzt SB 5 hingegen keine Entscheidungsautonomie. 
So wird letztlich wertvolles Know-how der Systembetreuer:innen ‚ver­
schenkt‘, da der tatsächlich berücksichtigte Informationsgehalt hinter 
dem zur Verfügung stehenden Informationspotenzial zurückbleibt. 
Denn wie bereits beschrieben (Kapitel 4.2.2), befindet sich die Sys­
tembetreuung aufgrund ihrer Schnittstellenfunktion an einer Schlüs­
selposition, mit der eine exklusive Expertise zur Beurteilung der 
spezifischen Anforderungen und Bedürfnisse, die an der jeweiligen 
Schule an die Technik gerichtet werden, einhergeht. Dieses Wissen 
umfasst neben fachlichen Informationen (die Implementation von 
Technik begünstigende oder determinierende Faktoren) insbesonde­
re auch eine Kenntnislage über die Arbeitsweise der Anwender:innen 
vor Ort. Angesichts dieser Umstände stellt sich die Frage, weshalb 
dennoch an einer derartigen Verfahrenspraxis festgehalten wird. Das 
ausschlaggebende Motiv könnte dabei in einer auf ökonomische 
Prinzipien geeichten Verfahrenspolitik der Dienstleister vorliegen: 
Etwa indem die verantwortlichen IT-Dienstleister darauf bedacht 
sind, einen möglichst hohen Grad an Uniformität in der Ausstattung 
der von ihnen betreuten Einrichtungen zu erreichen72 (SB 5).
Unter dem Postulat der Uniformität bleibt allerdings wenig Raum für 
Individualität. Dementsprechend schlägt sich diese Praxis determi­
nierend auf die Handlungs- und Dispositionsspielräume der System­

72 Erreicht wird dies, indem die Geräte an die entsprechenden Schulen geliehen 
oder geleast werden. D.h. die Schulen schaffen sich die Geräte (z.B. Computer) 
nicht eigenständig an, sondern leihen sie von ihrem IT-Dienstleister, dem somit 
auch die Obliegenheit der Wartung und Reparatur zukommt. Um einerseits 
den Arbeitsaufwand seitens des Dienstleisters möglichst effizient zu gestalten, 
andererseits durch größere Stückzahlen günstigere Angebote zu erlangen, ist 
den Dienstleistern daran gelegen, in den Schulen, für die sie zuständig sind, 
möglichst gleichartige Geräte zu implementieren.
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betreuer:innen nieder. Resultiert daraus in erster Instanz noch eine 
Limitation in der Entscheidungsfreiheit, zeigt sich schon in zweiter 
Instanz, dass die Schulen nicht entsprechend ihrer individuellen Be­
dürfnisse und Anforderungen ausgestattet werden können. Indem 
die Auswahl von Geräten durch externe Dritte73 getroffen wird, ent­
stehen zum Teil erhebliche Dysfunktionalitäten in den Schulen. Dys­
funktionalitäten, die mitunter durch zusätzlichen Arbeitsaufwand 
durch die Systembetreuer:innen behoben oder entschärft werden 
müssen. SB 6 berichtet beispielsweise von der Frustration und dem 
Mehraufwand, die Anschaffungen ohne Mitspracherecht für sie zur 
Folge haben können:

„Das ist halt ich sag mal relativ frustrierend, weil man dann eigentlich 
Sachen kriegt, wo man sagt: Das hilft uns nichts. Oder einfach irgend­
welches Billigzeug hingestellt bekommt, wo man wirklich dann nur am 
(..) ja am Laufen ist um das Zeug immer wieder, ähm, zu reparieren und 
am ähm, am Laufen zu halten“ (SB 6, Absatz 2).

Auch SB 5 berichtet von ähnlichen Erfahrungen bzw. von den Konse­
quenzen der Anschaffungen, bei denen sie sich nicht frei entscheiden 
konnte:

„Bei den Notebooks da haben wir uns jetzt total geärgert, ja? Die haben 
nicht mal mehr DVD-Laufwerke. […] Und also DVDs die gibt’s halt 
einfach noch von den Schulbuchverlagen und wir arbeiten noch damit. 
Und dann stellen die uns da Notebooks hin, wo keine DVD-Laufwerke 
mehr drinnen sind, ja super (..) Dann ist der Stecker an der Wand, für 
den Beamer VGA. An den Notebooks ist aber kein VGA-Anschluss 
mehr dran. Dann muss ich da wieder extra denen hinterherlaufen, dass 
ich da einen Adapter brauche oder dass das neu verkabelt wird […], 
wie kann ich denn neue Notebooks ausliefern, wo die Anschlüsse nicht 
passen und dann krieg ich zur Antwort, es ist kein Budget mehr da, also 
das ist manchmal ein bisschen schwierig“ (SB 5, Absatz 31).

Es zeigt sich also, dass durch die ‚Konformitätspraxis‘, die von den IT-
Dienstleistern oder auch Schulträgern betrieben wird, Dysfunktiona­
litäten bei den Schulen entstehen können. Neben diesen negativen 
Konsequenzen lassen sich jedoch auch positive Effekte konstatieren, 

73 Als externe Dritte sind hier die Support-Dienstleister (im Falle der Systembe­
treuer:innen mit Support) oder aber die Schulträger (im Falle einiger Systembe­
treuer:innen ohne Support) bezeichnet.
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die aus dieser Verfahrensweise erwachsen. Denn indem der Dienst­
leister in allen betreuten Schulen oder Unternehmen die gleichen 
Netzwerke, IT-Systeme und technischen Geräte verwendet, können 
einerseits die Anschaffungskosten vergleichsweise gering gehalten 
werden (SB 5), andererseits wird dadurch auch die Wartungsarbeit 
erheblich vereinfacht, effizienter gestaltet oder überhaupt erst um­
fänglich ermöglicht. Ersteres befördert letztlich den Umfang an Di­
gitalisierungsmaßnahmen, zweiteres hingegen reduziert den Arbeits­
aufwand der Systembetreuer:innen und kann dadurch auch positive 
Effekte auf die Digitalisierungsmaßnahmen nach sich ziehen.
An Schulen, denen kein vergleichbarer Support zur Verfügung steht, 
stellt sich die Situation hingegen grundlegend anders dar74. Oftmals 
ist die IT-Infrastruktur in diesen Schulen weniger einheitlich und 
präsentiert sich hingegen als „flickenartig“ (SB 1) oder als eine über 
die Zeit „gewachsene Struktur“ (SB 4). Der über längere Zeiträume 
hinweg erfolgende, sukzessive Aufbau der IT-Infrastruktur, inklusive 
Aktualisierungs- und Korrekturmaßnahmen, resultiert dabei zuwei­
len in hochgradig komplexen IT-Systemen75 in den Schulen (SB 1, 
SB 4; SB 2). Dadurch entsteht letztlich eine systematisch veranlagte 
Problematik, die sich für die betrauten Systembetreuer:innen beina­
he als circulus vitiosus bezeichnen ließe. Denn alleine durch den 
hohen Grad an Komplexität sind derartige IT-Systeme für die Sys­
tembetreuer:innen aufwendiger zu warten, erfordern mehr Spezial­
wissen und sind zuweilen störungsanfälliger. Gleichzeitig erweisen 
sich hochgradig komplexe Systeme als schlechter zugänglich für 
Wartungsarbeiten durch externe Dienstleister. Eine Konstellation, die 
oftmals in Form von Mehrarbeit auf Seiten der Systembetreuung 
kompensiert werden muss. So berichtet etwa SB 4 von der Problema­
tik, dass das Engagieren von externen Dienstleistern an seiner Schule 
unter effizienztechnischen/ ökonomischen Gesichtspunkten oftmals 

74 Grundlegend insofern, als dass von zuvor beschriebener Praxis zumeist im Kon­
text von Support-Dienstleistern berichtet wurde. Für die Frage, inwiefern über 
Anschaffungen (mit)bestimmt werden kann, scheinen vor allem zwei Faktoren 
entscheidend: das Vorhandensein eines Support-Dienstleisters (in diesem Falle 
werden die meisten Anschaffungen über diesen abgewickelt) und ob der Schul­
träger eigeninitiativ Anschaffungen tätigt.

75 IT-Systeme bezeichnen hier die Serversysteme und Netzwerkstruktur.
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keinen Sinn ergibt; ein Umstand, der letztlich auf die Komplexität 
des IT-Systems zurückzuführen ist:

„Wir haben zwar schon die Möglichkeit mit entsprechenden IT-Firmen, 
wo’s Rahmenverträge gibt, dass die Supportstunden ähm übernehmen. 
Das heißt, wenn wir ein Problem haben können wir die anrufen ähm 
und die versuchen das dann zu regeln. In der Praxis ist das dann aber 
halt so, dass die eben erst eine entsprechende Einweisung brauchen ins 
System, weil die halt nicht so vertraut sind damit. Und in der Zeit, bis 
man das System dann denen erklärt hat und das eigentliche Problem 
beschrieben hat, hat man’s dann im Zweifelsfall meistens dann selber 
auch wieder gelöst“ (SB 4, Absatz 66).

So zeigen sich für beide im Sample enthaltenen und geschilderten 
Modi Procedendi strukturell veranlagte Schieflagen, die sich defi­
zitär auf die Digitalisierungsprozesse in den Schulen auswirken 
können. Sei es wie im zuletzt geschilderten Beispiel durch eine 
erhöhte Arbeitsbelastung der Systembetreuer:innen, wodurch ande­
re Tätigkeitsbereiche der Systembetreuung zuweilen hintangestellt 
werden müssen, oder wie im Falle der weiter oben beschriebenen 
Konformitätspraxis, bei der die Verringerung der Anschaffungs- und 
Wartungsausgaben durch eine Erhöhung der Opportunitätskosten 
kompensiert wird. Rückzuführen sind beide hier vorgestellten Ver­
fahrensweisen zuletzt auf die Abhängigkeit von den zur Verfügung 
stehenden finanziellen Mitteln der jeweiligen Schulträger.
Dementsprechend findet sich die Kostenabwägung bzw. das Eindäm­
men anfallender finanzieller Kosten als häufig anzutreffendes Hand­
lungsmotiv bei den Befragten: „Man versucht natürlich auch, dass 
halt nicht immense Kosten anfallen“ (SB 2). Dieses Motiv erweist 
sich dabei als so grundlegend, dass über das Eindämmen hinaus 
zuweilen auch finanzielle Kostenreduktionen zu Ungunsten der eige­
nen Arbeitsbelastung erwogen werden. So berichtet etwa SB 1 davon, 
dass ihm die Bauanleitung für einen Präsentationswagen weitergelei­
tet wurde. Zwar distanziert er sich selbst von der Erwägung, einen 
solchen Wagen eigeninitiativ zu bauen, weiß jedoch, dass in man­
chen Schulen derartige Projektideen in die Praxis umgesetzt werden:

„Mir wurde da zum Beispiel was weitergeleitet, da ging’s um den Bau 
von so einem Präsentationswagen: Wie kann ich mit übersichtlichem 
Budget einen Präsentationswagen bauen […] Also dass du jetzt dann 
anfängst Kabel zu kaufen und Schrauben und dann Holz zusägst und 
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so, aber das, das ist die Realität an manchen Schulen, weil die genau 
wissen: Wenn die das nicht machen, gibt’s das eben nicht“ (SB 1, Ab­
satz 56ff).

Dabei ist die finanzielle Abhängigkeit jedoch weit mehr als nur 
eine Limitation der Digitalisierungsmöglichkeiten an den Schulen, 
wie hier von SB 1 beschrieben. Letztlich erweist sich gerade diese 
Abhängigkeit als ein konstituierendes Strukturelement für die Digita­
lisierungspraxis in Schulorganisationen, welches sich sowohl in der 
Arbeitspraxis der Systembetreuer:innen institutionalisiert als auch in 
der geschilderten Handlungslogik der Schulträger bzw. Dienstleister 
wiederzufinden ist. Die Prävalenz dieses Bewertungsmaßstabs der 
Handlungsorientierung resultiert dabei in den oberen Hierarchieebe­
nen des Schulsystems, letztlich in einer Verfahrenspraxis, bei der vor 
allem der materielle Aspekt der Digitalisierung Berücksichtigung fin­
det. Immaterielle Faktoren, die zumeist in Form von Dienstleistun­
gen erbracht werden müssen, werden in den Bewilligungsverfahren 
nicht selten außen vor gelassen (zumindest im Falle der Systembe­
treuer:innen ohne Support). Auf der Ebene der Systembetreuer:in­
nen resultiert daraus eine Internalisierung eben dieser Bewertungs­
maßstäbe. Diese Hypothese ließe sich etwa anhand einiger Zitate 
untermauern (z.B. SB 1; SB 2). Darüber hinaus kann auch mit dem 
bereits erörterten Arbeitsgegenstand argumentiert werden. Denn wie 
in der Soziologie üblich, ließe sich auch hier fragen: Welche Gesell­
schaft ermöglicht ein bestimmtes Phänomen? Respektive: Welche 
Prämissen müssen gelten, damit der Arbeitsgegenstand der System­
betreuer:innen darauf abzielt, die Funktionstüchtigkeit der Schule 
sicherzustellen und nicht etwa die Digitalisierung an den Schulen 
zu gestalten? Als eine mögliche Antwort auf diese Frage lässt sich 
– auch in Rekurs auf die bereits skizzierte Arbeitspraxis und den 
Arbeitsschwerpunkt der Systembetreuer:innen – auf die Knappheit 
finanzieller Ressourcen im Bildungssystem verweisen.
Diese Annahme vorausgesetzt, erklären sich sodann auch die Tätig­
keitsfelder der Systembetreuer:innen. Denn die finanzielle Limitation 
der Schulträger führt in erster Instanz zur Prävalenz ökonomischer 
Prinzipien als Grundlage der Bewertungssysteme zur Handlungsori­
entierung. Der daraus resultierende ‚Output‘ in Form der getroffenen 
Entscheidungen und Entscheidungsprämissen formalisiert in Gestalt 
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von Bewilligungen oder Ablehnungen von Anträgen, konstituiert 
und determiniert letztlich sowohl die Inhalte und Grenzen der Tä­
tigkeiten als auch die Handlungs- und Dispositionsspielräume der 
Systembetreuer:innen. Mit anderen Worten definiert das Ausmaß 
der Abhängigkeit von finanziellen Ressourcen letztlich den genauen 
Arbeitsbereich der Systembetreuer:innen. Dies zeigt sich deutlich 
in den differenten Tätigkeitsbereichen und der unterschiedlichen 
Arbeitsbelastung der Systembetreuer:innen mit Support und jenen 
ohne. Denn der zwischengeschaltete Dienstleister fungiert organisa­
tional gesehen wie ein Puffer zwischen den Schulen und dem Schul­
träger: Er ist zwar weiterhin den gleichen ökonomischen Motiven 
unterworfen, jedoch finden durch den Dienstleister auch die imma­
teriellen Kosten der Digitalisierung mehr Berücksichtigung, die bei 
fehlendem Support oftmals auf die Systembetreuer:innen verlagert 
werden. Dass die Praxis der Kostenvermeidung der Dienstleistungen 
zum Nachteil der Systembetreuer:innen keine Ausnahme, sondern 
viel eher die Regel an Schulen sein kann, zeigt sich sehr deutlich in 
der folgenden Aussage von SB 6, die sich dieser Praxis bewusst zu 
sein scheint und aus deren Aussage die ‚Selbstverständlichkeit‘ dieser 
Verfahrensweise deutlich herauszulesen ist:

„Also man glaubt immer wir sind die Hilfshausmeister und glaubt 
immer wir sind primär dazu da, das Zeug dann irgendwie zu warten 
oder wenn was kaputt ist sich darum zu kümmern und eigentlich die 
(..) Grundaufgabe, dass wir die Richtung vorgeben, in Zusammenarbeit 
natürlich mit Schulleitung und den Kollegen und eigentlich die Netze 
konzipieren, dass wird vom Träger eigentlich immer grundsätzlich im­
mer so ein bisschen außen vor gelassen […]“ (SB 6, Absatz 2).

Wie SB 6 hier sehr deutlich ausführt, erweckt die Verfahrenspraxis 
des Schulbetreuers bei ihr den Eindruck, nicht entsprechend der 
eigentlichen Funktion an der Schule wahrgenommen zu werden. Da­
mit forciert diese Praxis auf Seiten von SB 6 einen Anpassungszwang, 
wodurch sie letztlich veranlasst ist, ihr eigenes Handeln an den vor­
herrschenden Bedürfnissen auszurichten.
Für die Digitalisierungskompetenz der befragten Systembetreuer:in­
nen lässt sich somit zusammenfassend festhalten, dass die Digitalisie­
rungsarbeit zunächst durch die Arbeitsbelastung reglementiert wird. 
Das Dilemma zwischen Arbeitszeitkontingent und Arbeitsumfang 
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kann dementsprechend zuweilen als Beschränkung der Umsetzungs­
geschwindigkeit von Digitalisierungsmaßnahmen verstanden werden. 
In Bezugnahme auf die Handlungs- und Dispositionsspielräume der 
Systembetreuer:innen wurde sowohl schulinternen wie auch schulex­
ternen Faktoren eine Einflussnahme beigemessen. Schulintern vor 
allem in Form der Beziehungsverhältnisse und Kompetenzvertei­
lung zwischen Systembetreuung und Schulleitung sowie, weniger 
ausschlaggebend, in der Arbeits(auf)teilung zwischen Systembetreu­
er:innen und Kolleg:innen. Als wohl grundlegendster konstituieren­
der und determinierender Faktor wurde die aus der finanziellen 
Limitation des Schulsystems hervorgehende Prävalenz ökonomischer 
Prinzipien als Entscheidungsprämisse organisationalen Handelns be­
nannt. Es wurde sodann argumentiert, dass sich die derartig struktu­
rierten Handlungsprämissen sowohl in den Handlungen der System­
betreuer:innen selbst wiederfinden als auch deren Handlungs- und 
Dispositionsspielräume maßgeblich strukturieren. Dementsprechend 
ist letztlich auch die Digitalisierungskompetenz der Interviewten 
substanziell an diese Strukturmerkmale gekoppelt.
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